Stadt Siegen Siegen, 26.09.2002
NIEDERSCHRIFT

Uber die 31. Sitzung des Rates

vom: 25.09.2002
von: 16:00 Uhr
bis: 20:30 Uhr
Ort: Rathaus Geisweis,

Grol3er Sitzungssaal

Anwesend waren:
. Vom Rat:

BM Stotzel, Ulf - als Vorsitzender

1. Stellv. BM Dreisbach, Jurgen - als Vorsitzender zu TOP 6, 7, 17 und 18 6T
2. Stellv. BM Kohl, Siegfried - als Vorsitzender zu TOP 5 6T
Stv Al-Omary, Falk - bis 21.00 Uhr (TOP 5 ndT)
Stv Bertelmann, Hans-Glnter

Stv Boller, Joachim

Stv Daus, Anny

Stv Dittert, Katrin

Stv Eberlein, Klaus-Peter

Stv Elter, Uwe

Stv Flohren, Angelika

Stv Fries, Traute

Stv Gaden, Helga

Stv Gelber, Gunther

Stv Gierlich, Michael

Stv Glaamann, Herta

Stv Grol3, Michael

Stv Heupel, Rudiger

Stv Prof. Dr. Holzéapfel, Heinz

Stv Hopfner-Diezemann, Ute

Stv Jacob, Martin

Stv Katz, Reinhilde

Stv Kirchhofer, Karl Wilhelm

Stv Kl6pperpieper, Rolf

Stv Krombach, Ulrich

Stv Lauble, Wilhelm

Stv Moll, llona

Stv Morgenschweis, Thomas

Stv Mues, Gunter
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Stv Mues, Steffen

Stv Muller, Manfred

Stv Nauck, Gerda

Stv Neubauer, Hans Peter

Stv Otto, Gulnter

Stv Panthdéfer, Ulrich

Stv Reitz, Manfred

Stv Rothenpieler, Wilhelm

Stv Schiemer, Hansgeorg - ab 17.17 Uhr (w. TOP 4.4)
Stv Schleifenbaum, Dorothea

Stv Schmidt, André

Stv Schneider, Manfred - bis 20.07 Uhr (w. TOP 19)
Stv Schulte, Werner

Stv Schulze, Werner

Stv Schwarz-Schumann, Helga - ab 17.56 Uhr (w. TOP 4.6)
Stv Siebel, Helmut - bis 21.08 (w. TOP 5 noT)

Stv Sintzen, Gerlinde

Stv Sonntag, Hartmut

Stv Stahl, Markus - bis 21.30 Uhr (TOP 6 noT)

Stv Steuber, Burkhard

Stv Strunk, Christine

Stv Tielsch, Ingrid Karin

Stv Walter, Klaus-Volker

Stv Wolf, Marianne

Stv Wunderlich, Horst

Stv Zips, Joachim

Il. Als Zuhorer im nicht6ffentlichen Teil:

s. B. Muller, Marianne

Ill. Von der Verwaltung:

StK Baumeister

StR Dr. Rohr

StBR Brune

Stadt. VD Kiuhn

Stadt. VD Lehmann

Stadt. VR Dorsch

VA Schneider

Dipl.-Ing. Rohr
Gleichstellungsbeauftragte Dellori
Dipl.-Ing. Brede

Stl z. A. Witt

StAR Minker - als Schriftfiihrerin
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Nicht anwesend waren:

Stv Gerlach, Heinrich

Stv Muller, Heinz

Stv Rujanski, Detlef

Stv Dr. Stotzel, Wolfgang

A. OFFENTLICHE SITZUNG

Die Tagesordnung wird um die Punkte 4.7, 18.2 und 19 erweitert.

1. Bestimmung eines Ratsmitgliedes zur Mitunterzeichnung der Nieder-
schrift

Zur Mitunterzeichnung wird Herr Jacob bestimmt.

2. Genehmigung der Niederschrift Gber die Sitzung vom 17.07.2002

Die Niederschrift wird bei Stimmenhaltungen (wegen Nichtanwesenheit) genehmigt.

3. Fragestunde
3.1. Haushalt 2003
Anfrage der Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN vom 20.09.2002

Die Antwort von Herrn Baumeister ist der Niederschrift als Anlage beigefigt.

3.2. Prioritdtensetzung beim Einsatz der Feuerwehr am 28.08.2002
Anfrage des Stv Morgenschweis vom 31.08.2002

Die Antwort von Herr Baumeister ist der Niederschrift als Anlage beigefugt.

3.3. Gebuhrenerh6hungen durch Wahrungsumstellung
Anfrage des Stv Morgenschweis vom 15.09.2002

Herr Baumeister erklart, dass in 2001 eine Vielzahl von Umstellungen vorgenommen
wurden, die jedoch nicht mit Gebuhrenerh6hungen verbunden waren. Einige Betrage
mussten aus praktikablen Griinden geglattet werden, was teilweise auch zu Reduzie-
rungen gefihrt hat.
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4. Antréage gem. 8§ 9 der Geschéaftsordnung

4.1. Bearbeitung der Antrage zur Kommunalen Entwicklungszusammenar-
beit durch das Eine-Welt-Forum

Antrag der Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN vom 12.08.2002

Herr Boller fuihrt aus, dass der Haupt- und Finanzausschuss die Verwaltung mit der
Uberpriifung der Antrage und der Erarbeitung eines Beschlussvorschlages beauftragt
hat. Die Fraktion BUNDNIS 90 / DIE GRUNEN ist der Ansicht, dass diese Aufgaben
dem EWF zurickibertragen werden sollten, um die Verwaltung zu entlasten. Fir die
nach der Ablehnung einiger Projekte verbleibenden Mittel sollte das Eine-Welt Forum
einen neuen Verteilungsvorschlag vorlegen.

Herr Bertelmann vertritt die Auffassung, dass der Beschluss des Haupt- und Finanz-
ausschusses Bestand behalten sollte. Dem Antrag kann er nicht zustimmen.

Frau Fries bringt das Bedauern der SPD-Fraktion tber das Verfahren zur Beschluss-
fassung im Haupt- und Finanzausschuss zum Ausdruck. Die Bewertung der Entwick-
lungsprojekte sei teilweise nicht nachvollziehbar. Dennoch sollte dieser Beschluss
nicht aufgehoben werden. Sie bittet um getrennte Abstimmung tber die beiden Punk-
te des Antrages.

Beschluss (Uber den Antrag)

1. Der Rat der Stadt Siegen Ubertragt dem Eine-Welt Forum Siegen-Wittgenstein
auch kunftig die Begutachtung und Bearbeitung der Antrage zur Kommunalen
Entwicklungszusammenarbeit gemal den Forderrichtlinien. Die vom Eine-Welt
Forum bewerteten Antrdge werden dann - wie bisher - im Rahmen einer Ver-
waltungsvorlage dem Haupt- und Finanzausschuss zur Beschlussfassung
vorgelegt.

Beratungsergebnis: Mehrheitlich dagegen (16 Stimmen dafir)

2. Die durch die Ablehnung von fiinf Antrdgen im Haupt- und Finanzausschuss
nicht verausgabten Mittel werden nicht an das Land zurlickgegeben. Sie wer
den vielmehr in einem neuen Verfahren der entwicklungspolitischen Arbeit zur
Verfuigung gestellt. Uber einen entsprechenden Verteilvorschlag des Eine-Welt
Forums befindet der Haupt- und Finanzausschuss.

Beratungsergebnis: Mehrheitlich dagegen (10 Stimmen daflr)
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4.2. Umsetzung der Ordnungsbehdrdlichen Verordnung

Antrag der UWG-Fraktion vom 21.08.2002

Herr Bertelmann betont, dass dringend die Ordnung und Sauberkeit in der Stadt Sie-
gen verbessert werden musse. In einigen Griinanlagen seien die Zusténde fir Besu-
cher unzumutbar. Daher sei es erforderlich, einen Bul3geldkatalog aufzustellen und
diesen auch in der Praxis umzusetzen. Die zusatzlichen Reinigungsarbeiten, die re-
gelmalig stattfinden, werfen ungerechtfertigte Kosten auf.

Die Kontrolle und Durchsetzung von Buf3geldern sei aul3erordentlich personalauf-
wendig, so Herr Kirchhofer. Diesbeziglich wéare zunachst eine entsprechende Dar-
stellung durch die Verwaltung erforderlich. Die Uberwachung des Verkehrsbereiches
darf jedoch nicht vernachlassigt werden.

Herr Walter kann den Antrag unterstitzen. Die Verunreinigungen, sowohl im Stadt-
gebiet als auch in den AuRenbereichen nehmen seines Erachtens Uberhand. Daher
sollte der Bul3geldkatalog zur Abschreckung verdoffentlicht werden.

Herr Gunter Mues ist der Ansicht, dass hier ein gesellschaftliches Problem vorliegt.
Die Lésungsanséatze sollten bereits in den Schulen beginnen. Auch er sieht Schwie-
rigkeiten bei der personellen Umsetzung des Antrages.

Frau Strunk halt es fir richtig, den Arbeitskreis Stadttkologie mit diesem Thema zu
befassen, um ein Konzept zur Umsetzung der ordnungsbehérdlichen Verordnung zu
entwickeln. Es geht nicht nur um die geringfiigigen Verunreinigungen durch Passan-
ten, sondern z. B. auch um die Bestrafung bei wilden Millablagerungen.

Herr Baumeister weist darauf hin, dass fur die Verfolgung von Mullverursachern zu-
satzliches Personal eingesetzt und Ressourcen geschaffen werden mussen. Ge-
meinsam mit der Polizei werden seit langerem Kontrollen durchgefuihrt, Sonderstrei-
fen bei Veranstaltungen eingesetzt und die Tater zur Rechenschaft gezogen.

Herr Burgermeister Stétzel hat bislang nur positive Rickmeldung von auswartigen
Besuchern beziiglich der Sauberkeit in der Stadt Siegen bekommen. Der Bahnhofs-
bereich wird regelmalig gesaubert, ahnlich wie die Fissmer Anlage, die regelmafig
kontrolliert und gereinigt wird.

Bezug nehmend auf den Bereich Bahnhofstra3e und Bahnhofsvorplatz weist Herr
Walter erneut darauf hin, dort groRere Mullkorbe aufzustellen.

Herr Mues schlagt vor, stichprobenhafte Kontrollen im Stadtgebiet durchzufihren.
Hiertber sollte sich allerdings der Fachausschuss Gedanken machen.

Frau Strunk beantragt, ein Konzept zur Durchsetzung der ordnungsbehdrdlichen
Verordnung zu erstellen.
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Beschluss (Uber den Antrag von Frau Strunk):

Die Verwaltung wird beauftragt, ein differenziertes Konzept zur Durchsetzung des
§ 14 der ordnungsbehérdlichen Verordnung unter Berticksichtigung des Antrages zu
erarbeiten und den zustandigen Gremien vorzulegen.

Beratungsergebnis: Mehrheitlich dagegen, (10 Stimmen dafir), 7 Enthaltungen
Beschluss (iber den Antrag der UWG-Fraktion):

Die Verwaltung wird beauftragt, die Ahndung von Verunreinigungen in der Stadt Sie-
gen entsprechend der ordnungsbehdrdlichen Verordnung Uber die Aufrechterhaltung

der &ffentlichen Sicherheit und Ordnung in der Stadt Siegen vom 19.05.1999 in der
Fassung der 1. Anderungsordnung vom 29.11.2001, umzusetzen.

Beratungsergebnis: Mehrheitlich daftr

4.3. Spende des Rates flir die Flutopfer
Antrag der UWG-Fraktion vom 01.09.2002

Herr Bertelmann andert seinen Beschlussvorschlag zu Punkt 1 dahingehend, eine
Empfehlung zur Spende der Sitzungsgelder abzugeben. Punkt 2 ist ihm personlich
sehr wichtig. Wenn jedoch gegen die ausschlief3liche Verwendung fur eine kommu-
nale Einrichtung in den groBen Uberschwemmungsgebieten Bedenken bestehen
konnte auch ein Teil der Spenden Siegener Flutopfern zukommen.

Die Herren Kirchhdfer und Walter weisen darauf hin, dass sich jeder Einzelne fir die
Flutopfer einsetzen und spenden kann. Daher besteht keine Notwendigkeit die Sit-
zungsgelder zur Verfligung zu stellen. Herr Kirchhofer erganzt, dass im Ubrigen je-
des einzelne Rats- und Ausschussmitglied einen Rechtsanspruch auf die Zahlung
von Sitzungsgeld hat, Gber den der Rat sich nicht hinwegsetzen kann. Daruber hin-
aus besteht keine Veranlassung, Fraktionszuwendungen tUber das Notwendige hin-
aus in Anspruch zu nehmen.

Herr Gunter Mues bemerkt, dass die Einsparungen bei den Fraktionszuwendungen
an die Stadtverwaltung zurlickgezahlt werden missen. Dem Antrag kann er nicht
zustimmen.

Herr Grof3 schlief3t sich den Ausfiihrungen seiner Vorredner an.

Herr Bertelmann zieht Punkt 1 des Beschlussvorschlages zurtick.
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Beschluss:

Der Rat der Stadt Siegen fordert die Fraktionen auf, im Rahmen ihrer Moglichkeiten,
einen selbst zu bestimmenden Betrag aus den Zuwendungen fir das Jahr 2002 ein-
zusparen und zweckgebunden an die Verwaltung zuriickzugeben. Dariiber hinaus
beschliel3t der Rat der Stadt Siegen, die hierdurch eingesparten Betrage fir die Flut-
opfer zur Verfigung zu stellen. Die Verwaltung wird den Rat am Ende des Jahres
Uber die Hohe der zur Verfigung gestellten Gelder in nichtéffentlicher Sitzung unter-
richten.

Die gesamten Betrage sind fur die Sanierung und Instandsetzung einer besonders
betroffenen kommunalen Einrichtung der Jugend- oder Sozialarbeit zur Verfiigung zu
stellen. Die Auswahl Gbernimmt die Stadtverwaltung in eigener Verantwortung.

Beratungsergebnis: Mehrheitlich dagegen (3 Stimmen dafir), 0 Enthaltungen

4.4. Anderung der Verwaltungsgebiihrensatzung
Antrag de SPD-Fraktion vom 09.09.2002

Herr Baumeister erlautert, dass die Verwaltung diese Angelegenheit geprift hat. In
den Burgerbiros wird die Beglaubigung von Zeugniskopien birgerfreundlich ge-
handhabt. Da eine formelle Satzungsanderung mit Kosten verbunden ist schlagt er
vor, in einer internen Verfigung den Billigkeitstatbestand nach 8 5 der GeblUhrensat-
zung zu konkretisieren.

* Der Antrag ist angesichts der Zusage der Verwaltung erledigt.

4.5. Beteiligung der Behindertenbeauftragten bei stadtischen Planungen
und MafBnahmen

Antrag der Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN vom 11.09.2002

Die Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN halt es fur erforderlich, so Herr GroR, die
Position der Behindertenbeauftragten dahingehend aufzuwerten, dass diese selb-
standig eigene Stellungnahmen ohne vorherige Genehmigung durch die Dienstvor-
gesetzten abgeben kénnen. DarUber hinaus sollten u. a. alle BaumalRnahmen den
Behindertenbeauftragten zur Stellungnahme vorgelegt werden. Nach Auffassung
seiner Fraktion kdnnen sich so auch die politischen Gremien ein eigenes Urteil Gber
behindertengerechte Malinahmen bilden.

Die Stellungnahme von Herrn Lehmann ist der Niederschrift beigeflgt.




Niederschrift Seite 8/ 27

Herr Dr. Rohr fuhrt aus, dass die Vorgesetzten die verschiedenen Anforderungen
innerhalb der Gesamtverwaltung, wie z. B. die wirtschaftliche Verwaltungsfiihrung,
bei der Aufbereitung von Fachthemen koordinieren. Diese Aufgabe wirde bei Unter-
stitzung des Antrages den politischen Gremien zufallen.

Herr Grol3 legt Wert darauf, die ungefilterte Meinung der Behindertenbeauftragten zu
erfahren um selbst Schliisse daraus ziehen zu kénnen. Im Ubrigen wurde der Antrag
aus dem Wahlprogramm der CDU entwickelt.

Herr Burgermeister Stétzel weist darauf hin, dass die Behindertenbeauftragten jeder-
zeit im Rat oder den Ausschissen zu einzelnen Punkten gehort werden konnen. Die
einheitliche Verwaltungsfuhrung sollte jedoch im Vordergrund stehen.

Herr Kirchhofer halt eine Koordination der einzelnen Verwaltungsaussagen fir sinn-
voll und wird dem Antrag nicht zustimmen.

Auch die CDU-Fraktion wird den Antrag nicht untersttitzen, so Herr Mues.

Herr Bertelmann merkt an, dass die nicht behindertengerechte Ausfiihrung einiger
Baumafl3nahmen die Notwendigkeit einer starkeren Einbindung der Behindertenbe-
auftragten erkennen lasst. Diesbezugliche Hinweise in den Ausschiissen halt er da-
her fur sinnvoll.

Herr Krombach betont, dass auch bei einer eigenen Stellungnahme der Behinderten-
beauftragten den Beigeordneten die Moglichkeit der eigenen Meinungsaul3erung of-
fen bleibt. Er bittet um getrennte Abstimmung der Beschlusspunkte.

Die Bauverwaltung wird sich an die Bauvorschriften halten und wenn nétig den Be-
hindertenbeauftragten einschalten, so Herr Walter.

Beschluss (Uber den Antrag)

1.  Zu jeder o6ffentlichen Baumafl3nahme sind die Behindertenbeauftragten der
Stadt Siegen kunftig zu horen. Die Behindertenbeauftragten prufen die behin-
dertengerechte Planung und Umsetzung der Malinahmen.

Beratungsergebnis: Mehrheitlich dafir (7 Stimmen dagegen)

2. Die Behindertenbeauftragten der Stadt Siegen kénnen kinftig zu allen die Be-
hinderten in der Stadt Siegen betreffenden Angelegenheiten separate Stellung-

nahmen gegeniiber dem Rat und der Offentlichkeit abgeben.

Beratungsergebnis: Mehrheitlich dagegen (11 Stimmen daflr), 20 Enthaltungen
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4.6. Larmschutz fir das Wohngebiet an der A 45 im Stadtteil Gosenbach
Antrag der SPD-Fraktion vom 12.09.2002

Herr Walter erklart, dass die FDP-Fraktion diesem Antrag zustimmen wird, da sie
bereits Anfang der 90er Jahre dieses Anliegen vorgebracht hatte. Der Wall entlang
der Autobahn ist seinerzeit durch die Stadtverwaltung relativ schnell errichtet worden.
FUr einen effektiven Larmschutz ist jedoch eine Wand unabdingbar.

Herr Brune berichtet , dass letztmals im Friihjahr 2001 der zustandige Baulasttrager
auf die Larmbelastung in Gosenbach hingewiesen worden ist. Seitens des Auto-
bahnamtes wurde auf die grol3e Anzahl der dort vorliegenden Antrage verwiesen,
wodurch sich die Beantwortung verzogert habe. Er weist darauf hin, dass der Wall
seinerzeit nicht als Larmschutz errichtet wurde, da der Baulasttrager damit eine
Bringschuld anerkannt hatte. Die Verwaltung wird dieser Angelegenheit weiter nach-
gehen und dem Rat Bericht erstatten.

Herr Boller wird dem Antrag zustimmen. Ein Widerspruch ist aber bei der Forderung
zum sechsspurigen Ausbau der A 45 und der méglichst kurzfristigen Errichtung einer
Larmschutzwand, die nur unmittelbar entlang der Fahrbahn sinnvoll ist, erkennbar.

Herr Jacob verdeutlicht anhand genauer Messdaten die Situation in Gosenbach. Er
bittet die Verwaltung nachdrtcklich, bis in drei Monaten einen Bericht vorzulegen.

Beschluss:

Die Verwaltung wird beauftragt, kurzfristig Verhandlungen mit dem Baulasttrager der
Bundesautobahn A 45 tber die Durchfihrung von Larmschutzmal3nahmen im Be-
reich des Stadtteils Gosenbach aufzunehmen.

Die Verwaltung wird beauftragt, die urspringlich vorgesehenen Larmschutzmal3-
nahmen wieder aufzugreifen und mit den zustandigen Behdrden die ziigige Realisie-
rung durchzusetzen.

Beratungsergebnis: einstimmig daftr, O Enthaltungen

4.7. FulBgangerbricke Uber die Sieg in Siegen-Eiserfeld
Antrag der UWG-Fraktion vom 11.09.2002

Herr Bertelmann zieht den Antrag zurlick, da bereits SanierungsmalRnahmen einge-
leitet worden sind.
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5. Projektpatenschaft "terre des hommes"
Vorlagennr. 2201/2002 - Vorlage vom 06.09.2002

Herr Gro3 erinnert an das Zustandekommen der Patenschaft und stellt das aktuelle
Projekt von terre des hommes in Mozambique vor. Er betont, dass in diesem Fall die
Zuschusse unmittelbar an die entsprechende Einrichtung flie3en, womit auch dem
Wunsch der CDU-Fraktion Rechnung getragen wird.

Frau Fries bedauert personlich die Aufgabe der Patenschaft, zumal der Zuschuss
sehr gering ist.

Herr Dorsch weist darauf hin, dass seitens des Eine-Welt Forums gebeten wurde, die
Forderung der Projektpatenschaft nicht mehr aus den Mitteln der Entwicklungszu-
sammenarbeit vorzunehmen. Sofern die Patenschaft mit einer finanziellen Unterstut-
zung fortgesetzt werden solle, erbittet er die separate Einrichtung einer Haushalts-
stelle hierfir.

Beschluss:

Der Rat der Stadt Siegen beschliel3t, die Projektpatenschaft mit ,terre des hommes*
zu beenden und keine Zuschisse aus der Férderung von kommunalen Projekten der
Entwicklungszusammenarbeit im Jahr 2002 zu gewahren.

Beratungsergebnis: Mehrheitlich dafur (23 Stimmen dagegen), 2 Enthaltungen

6. Einwohnerversammlung in dem Stadtteil Eisern am 21. November 2002
Vorlagennr. 2205/2002 - Vorlage vom 10.09.2002

Beschluss:

Der Rat der Stadt Siegen beschliel3t die Einwohnerversammlung am 21. November

2002 und stimmt der Tagesordnung fir die Einwohnerversammlung in dem Stadtteil

Eisern zu.

Beratungsergebnis: Einstimmig daftr, O Enthaltungen
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7. Unterrichtung des Rates Uber nicht ausgefuhrte Beschlisse (01.07.2001
- 30.06.2002)

Vorlagennr. 2162/2002 - Vorlage vom 09.09.2002

Herr Grol3 verweist darauf, dass folgende, seines Wissens nicht umgesetzte Be-
schlisse, nicht aufgefihrt sind:

- Bericht Uber die Arbeit der GSS im HFA

- Aktionsprogramm Lokale Agenda (aus Vorjahren)

- Forderrichtlinien der Stadt Siegen im Internet

Die Verwaltung wird die Hinweise aufgreifen, so Herr Baumeister.

L 2 Der Rat der Stadt Siegen nimmt Kenntnis.

8. Praxisbeispiel Umsetzung Gender Mainstream im Bereich kommunaler
Beschaftigungsforderung - regionaler Arbeitsmarktpolitik mit EU- und
Landesférderung
- Qualifizierung Verk&uferin in Teilzeit fur Frauen im Sozialhilfebezug

Vorlagennr. 2025/2002 - Vorlage vom 23.05.2002
Erau Dellori gibt einen kurzen Bericht Gber die MalZnahme.
Eine statistische Auswertung ist der Niederschrift als Anlage beigefugt.
Die CDU-Fraktion befurwortet diese QualifizierungsmalRnahme, da insbesondere
junge Frauen in den Arbeitsmarkt vermittelt werden kénnen, so Frau Hopfner-

Diezemann. Sie fragt, wie die Verwaltung in den Fallen reagieren will, wo keine
Ruckmeldung der Sozialhilfeempfangerinnen erfolgt ist.

Frau Strunk sieht in der MaRnahme ein gutes Beispiel fur die Vernetzung verschie-
dener regionaler Akteure und dankt der Gleichstellungsstelle fir den Einsatz. Sie
spricht die fehlenden Kapazitaten fur eine Individualberatung an und gibt zu beden-
ken, dass eine Gegenfinanzierung der Personalkosten durch eingesparte Sozialhilfe
erreichbar ware.

Die F.D.P.-Fraktion begrif3t die Qualifizierung, so Frau Nauck. Auch sie mdchte wis-
sen, ob die Sozialhilfeempfangerinnen, die der Aufforderung zur Teilnahme nicht
nachgekommen sind, mit Leistungskirzungen rechnen mussen.

Frau Schwarz-Schumann halt es fir wiinschenswert, wenn kinftige Projekte im
Rahmen der regionalen Entwicklungsférderung aus dem Politikfeld "Qualifizierung"
statt aus dem Feld "Frauen" geférdert werden kénnten, da damit der Gender-Ansatz
unterstrichen wiirde.
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Frau Dellori erlautert hinsichtlich méglicher Sanktionen, dass entsprechend einer
Vereinbarung mit dem Trager der Sozialhilfe die Betreffenden auf die Mitwirkungs-
pflicht und die Mdglichkeit von Leistungskirzungen hingewiesen wurden. Die Ent-
scheidung trifft der Leistungstrager. Beztiglich einer individuellen Unterstiitzung bzw.
Beratung ist mit dem Kreis Siegen-Wittgenstein und der stadtischen Sozialverwaltung
abgestimmt worden, wie andere Hilfestellungen gegeben werden kénnen. Beim Ar-
beitsamt wurde die Weiterforderung der 1/2 Stelle aus EU-Mitteln beantragt. Sie er-
hofft diesbeztiglich eine positive Entscheidung.

Erganzend ist zu berichten, dass die Servicestelle Kinderbetreuung erstmals aus
dem Politikfeld A gefoérdert wurde.

¢ Der Rat der Stadt Siegen nimmt die Berichterstattung zum Qualifizierungspro-
jekt fur Frauen im Sozialhilfebezug - Verkéauferin in Teilzeit - zur Kenntnis. Die
Kooperations- und Finanzierungsstruktur - Sozialhilfetrager - Arbeitsamt und
EU-Forderung Uber das Regionalsekretariat fur Beschéaftigungs- und Qualifi-
zierungsfoérderung der Kreise Siegen-Wittgenstein und Olpe, Gleichstellungs-
stelle und DAA Deutsche Angestellten Akademie wird aufgrund der gebindel-
ten fachlichen und finanziellen Ressourcen begrift.

Die Weiterférderung des fur arbeitslose Frauen sehr wichtigen sozialpadago-
gischen Dienstes zum beruflichen Wiedereinstieg und die Berichterstattung
zur Arbeit in 2001 nimmt der Rat der Stadt zur Kenntnis.

Beide Malinahmen sind praktische Bausteine zur Umsetzung von Gender

Mainstreaming im Bereich kommunaler Beschaftigungsférderung zur Forde-
rung der Frauenerwerbsarbeit innerhalb der regionalen Arbeitsmarktpolitik .

9. Neufassung der Richtlinien der Stadt Siegen zur Forderung des Sports
Vorlagennr. 2058/2002 - Vorlage vom 21.08.2002

Beschluss:

Der Rat der Stadt Siegen beschlief3t, die Richtlinien der Stadt Siegen fur die Forde-

rung des Sports gemaf Vorlage mit folgenden Anderungen entsprechend neu zu
fassen:

zu Ziffer 2.21 b): statt der 5.000 € Baukosten wird die Summe 3.000 € eingesetzt

zu Ziffer 2.25: Der Satz ,fur die Reihenfolge der Bewilligung...” wird gestrichen. Statt
dessen wird eingefugt: , Antrage fur das laufende Jahr Haushalts-
jahr missen spatestens am 30.09. eingegangen sein“.

Beratungsergebnis: Einstimmig dafir, 1 Enthaltung
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10. Modernisierung der Sportplatze Gluckauf-Kampfbahn und Charlottental

Vorlagennr. 2079/2002 und Vorlage Nr. 2079/2002 A - Vorlagen vom 01.07.
und 23.08.2002

Herr Dr. Rohr berichtet, dass vom VfB Weidenau eine Liste Uber die Eigenleistungen
mit einer Summe von 51.183 € vorgelegt und durch die Fachabteilung gepriift und
bestatigt wurde.

Die Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN wiirde es begriiRen, wenn beide Platze im
gleichen Standard saniert werden kdnnten, so Herr Krombach. Fir den Ausbau als
Kunstrasenplatz sprechen die niedrigen Folgekosten.

Herr Walter beflirwortet grundséatzlich einen Ausbau als Kunstrasenplatz. Er hat je-
doch Bedenken, dass die erheblichen Eigenleistungen bei der notwendigen Sanie-
rung anderer Platze, wie z. B. Helsbach und Rosengarten, von den Vereinen nicht
erbracht werden konnen. Dieser Faktor konnte sich letztlich nachteilig auswirken.

Herr Burgermeister Stétzel merkt an, dass die Hohe der Eigenleistungen aus den
Verhandlungen resultiert und auch vor dem Hintergrund der besonderen Situation
gesehen werden muss. Fur den Sportplatz Helsbach sollen Fordermittel fir 2003 be-
antragt werden. Grundsatzlich wird kinftig die Eigenleistung der Vereine unverzicht-
bar sein.

Herr Baumeister macht darauf aufmerksam, dass fir die Sanierung der beiden Plat-
ze nicht unerhebliche Mittel aufzubringen sein werden und dartber hinaus auch noch
Maflinahmen im Leimbachstadion, im Hallenbad Léhrtor und in den tbrigen Badern
zu finanzieren sind. Er betont, dass die Sanierung von Anlagen auf so hohem Niveau
angesichts der Haushaltslage nicht weitergefuhrt werden kann.

Bezlglich der Finanzierung des Eigenanteils von 100.000 € sieht er keine konkrete
Mafinahme, bei der die Mittel eingespart werden konnen. Es bestinde lediglich vor-
laufig die Moglichkeit, den Betrag von 100.000 € bei einer MalRnahme, die in 2002
nicht mehr in dieser Hohe kassenwirksam wird, abzuzweigen. Dies héatte jedoch eine
Neuveranschlagung in 2003 zur Folge.

Herr Schulze verweist auf die Zielsetzung in den bisherigen Beratungen, die Anlagen
gleich zu behandeln. Insoweit ist es sehr zu begrufR3en, dass auf Grund der Eigenleis-
tungen nunmehr eine positive Entscheidung getroffen werden kann.

Die UWG-Fraktion beflirwortet es grundsatzlich, beide Platze im gleichen Standard
auszubauen, so Herr Otto. Es ist aber auch zu bedenken, dass die Abwagungskrite-
rien, die auch von den Vereinen selbst eingebracht wurden, zuklnftig fir die anderen
Vereine eine sehr hohe Messlatte darstellen. Er halt es daher fir erforderlich, gene-
relle Beurteilungskriterien zu erarbeiten.

Hinsichtlich der Mal3nahme im Charlottental ist darauf hinzuweisen, dass sich der
Platz in einer topographisch schwierigen Lage befindet, nicht der Normgro3e ent-
spricht und nur mit erheblichen Eigenleistungen als Kunstrasenplatz ausgebaut wer-
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den kann. Die UWG-Fraktion spricht sich aus diesen Griinden daflr aus, die Glick-
auf-Kampfbahn entsprechend der Variante 1 und den Sportplatz im Charlottental
entsprechend der Variante 2 zu realisieren.

Herr Mues sieht durchaus eine Mdglichkeit, den Eigenanteil in 2002 zu finanzieren.
Erfahrungsgemaf ist im Ubrigen eine Deckung aus nicht kassenwirksam werdenden
Mitteln zu erwarten. In der Abwagung ist die Haushaltslage als ein Faktor einzube-
ziehen, im Ergebnis spricht er sich fur die Umsetzung beider MalRnahmen in glei-
chem Standard aus.

Herr Kirchhofer regt diesbeziglich an, die Finanzierung Uber eine entsprechende
Verpflichtungserméchtigung fir 2003 vorzunehmen.

Zum Zeitplan erklart Herr Brune, dass die Ausschreibung vorbereitet und der Baube-
ginn in 2002 erfolgen muss. Die Hohe des tatsachlichen Mittelabflusses in diesem
Jahr ist nicht einzuschatzen.

Beschluss:

Der Rat der Stadt Siegen beschliel3t fur die Sportplatze Glickauf-Kampfbahn und
Charlottental wie folgt:

1. Gluckauf-Kampfbahn

1.1 Die Kieselrotsanierung wird durchgefinhrt.
1.2 Das Spielfeld erhélt eine Kunstrasenflache.

1.3 Die Rundlaufbahn erhalt einen Tartanbelag. Es werden vier Rundlaufbahnen
und an beiden Langsseiten 100-m-Laufbahnen angelegt.

1.4 Die Segmente werden asphaltiert. In ein Segment wird eine Weitsprunganla-
ge mit zwei Anlaufbahnen in Tartanausfiihrung gebaut.

2. Charlottental

1. Alternative aus Vorlage Nr. 2079/2002 A

Die Kieselrotsanierung wird durchgefihrt.
Die Kosten betragen 295.000 €

Das Spielfeld erhalt eine Kunstrasenflache.
Die Kosten betragen 431.000 €

Gesamtkosten 726.000 €
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Die nicht etatisierten Mittel in Hohe von 100.000 € werden iiber eine Verpflichtungs-
erméchtigung bereitgestellt.

Beratungsergebnis: Mehrheitlich dafur (7 Stimmen dagegen - UWG, FDP),
4 Enthaltungen

11. Bericht Uber den Haushaltsvollzug per 31.07.2002
Vorlagennr. 2165/2002 - Vorlage vom 26.08.2002

Herr Baumeister verweist auf aktuelle Ereignisse, die den Haushalt beeintrachtigen
werden. Die geplanten Aktienverau3erungen werden bei der derzeitigen Lage am
Aktienmarkt nicht die erwarteten Erlose einbringen, sollten aber nicht unter Wert ver-
aul3ert werden.

Auch die Starkregenereignisse vom 28.08.2002 werden den stadtischen Haushalt mit
mindestens 1 Mio. € belasten, ohne das ein geeigneter Deckungsvorschlag zugrunde
liegt.

Herr Burgermeister St6tzel berichtet erganzend Uber die Bemuhungen, fur die Besei-
tigung der Schaden auf Grund des Starkregenereignisses eine finanzielle Unterstut-

zung des Landes zu erhalten. Nach anfanglich positiven Zeichen des Landes NW ist
nunmehr deutlich, dass mit einer konkreten Zusage nicht gerechnet werden kann.

2 Der Rat der Stadt Siegen nimmt den Bericht zur Kenntnis.

12. Kenntnisnahme und Zustimmung zu den Uber- und aul3erplanmalfigen
Ausgaben des I. und Il. Quartals 2002
Vorlagennr. 2143/2002 - Vorlage vom 26.07.2002

* Der Rat der Stadt Siegen nimmt von den Uber- und aul3erplanmafligen Aus-
gaben des I. und Il. Quartals des Haushaltsjahres 2002 Kenntnis, und zwar

im Verwaltungshaushalt (Anlage 1) 131.193,51 €

im Vermoégenshaushalt (Anlage 2) 565.436,65 €
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13. I. Bebauungsplan Nr. 247 "Giersberg-Ost";

hier:

- Erganzung der Verwaltungsvorlage Nr. 1854 / 2002 vom 25.02.2002

- Auf 8§ 31 GO NW wird hingewiesen

- Teilung des Bebauungsplangebietes in Teil A (6stlicher Teil) und Teil
B (westlicher Teil)

- Beschluss des Bebauungsplangebietes Nr. 247 "Giersberg-Ost" Teil A
als Satzung

Vorlagennr. 1854/2002 A - Vorlage vom 19.08.2002

Unter Hinweis auf 8 31 GO NW verlassen Herr Kirchhofer und Herr Prof. Dr. Holzap-
fel den Sitzungsraum.

Frau Strunk vertritt die Auffassung, dass u. a. durch den Ausschluss der Biotopfla-
chen die Grundzige der Planung an mehreren Stellen berlihrt werden. Das Problem
der Ausgleichsflachen ist nicht eindeutig geregelt. Eine verlassliche Kostenkalkulati-
on fur die Ausgleichsflachen ist weder fur Teil A, noch bei Hinzukommen des Teil B
gegeben. Sie hélt es daher fur erforderlich, das Urteil des Verwaltungsgerichtes
betreffend den Teil B abzuwarten.

Die VerkehrserschlieRung fiir den OPNYV ist fraglich, da keine Durchgangsstraen
geplant sind. Auch die soziale Infrastruktur ist nicht zu vernachlassigen. Angesichts
der grof3en Anzahl an Wohneinheiten wird ein entsprechender Bedarf fur einen Kin-
dergarten bestehen, der aber erst neu eingeplant werden musste. In der Entwésse-
rungsplanung sind weder fur den Teil A noch fur den Teil B entsprechende Versicke-
rungsflachen vorhanden. Dartber hinaus ist die Anschlusskanalisation in Birbach
ihres Erachtens fur die zu erwartenden Schmutzwassermengen zu gering ausgelegt.
Sie warnt bereits heute vor rechtlichen Schritten durch die Anlieger.

Sie beantragt abschliel3end, den Teil A des Bebauungsplans zu tGberarbeiten und
das Urteil zum Teil B abzuwarten.

Herr Brune merkt an, dass eine Diskussion Uber Details in den Fachausschiissen
gefuhrt werden misste. Verwaltungsseitig wurden im Haupt- und Finanzausschuss
angesprochene Einzelfragen dort beantwortet. Die Grundziige der Planung, d. h. die
Art der Nutzung, die Gberbaubare Flache, das Mal3 der Nutzung und die Erschlie-
Bung sind unverandert. Der Teil A ist Bestandteil der Gesamtplanung und insofern
lediglich eine Teilrealisierung vorgesehen. Grundsatzlich ist die Bauleitplanung eine
Angebotsplanung, die nicht zwingend umgesetzt werden muss. Dies trifft auch auf
die Errichtung eines Kindergartens zu. Hinsichtlich der Ausgleichsflachen wurden im
Teil A und im Teil B die Grenzziehungen so vorgenommen, dass die jeweiligen Fl&-
chen in dem Gebiet realisiert und finanziert werden. Wenn der Biotopschutz hinzu-
kommen sollte, wird er zusatzlich zu finanzieren sein. Dies hatte er im Haupt- und
Finanzausschuss bereits deutlich gemacht. Im Ubrigen ist die Teilrealisierung von
Bebauungsplanen z. B. zur Steuerung der Siedlungsentwicklung tbliche Praxis.
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Beschluss (Uber den Antrag der Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN):

1.

Die Verwaltung wird beauftragt, das Plangebiet Teil A in seinen durch die Teilung
des Gesamtplans hervorgerufenen Anpassungs- und Anderungsbedarfen neu zu
Uberarbeiten und

das Urteil des Verwaltungsgerichtes abzuwarten und auf dieser Grundlage die
Planung vorzunehmen.

Beratungsergebnis: Mehrheitlich dagegen (5 Stimmen dafir), 3 Enthaltungen

Beschluss (Uber den Verwaltungsvorschlag):

a)

b)

d)

Der Rat der Stadt Siegen nimmt zur Kenntnis, dass wahrend der 6ffentlichen
Auslegung von den Nachbargemeinden keine Anregungen vorgebracht wur-
den.

(gem. Ziffer 1.1 der Vorlage Nr. 1854/2002)

Der Rat der Stadt Siegen beschliel3t, die wahrend der 6ffentlichen Auslegung
vorgebrachten Anregungen zum Bebauungsplan Nr. 247 "Giersberg-Ost" ge-
mal3 der Vorlage 1854/2002 beigeflgten Abwagung zu behandeln, die Anlage
ist Bestandteil der Beschlussfassung.

(gem. Ziffer 1.2 der Vorlage Nr. 1854/2002)

Der Rat der Stadt Siegen beschliel3t, die Beschlussvorschlage Ziffer 1.3 und
1.4 der Vorlage Nr. 1854/2002 vom 25.02.2002 nicht zu beschlie3en.

(gem. Ziffer 1 der Vorlage Nr. 1854/2002 A)

Der Rat der Stadt Siegen beschliel3t, das Plangebiet des Bebauungsplanes

Nr. 247 "Giersberg-Ost" wird in die Teile A (6stlicher Teil) und B (westlicher

Teil) gemafl Anlage 1 (Lageplan) zur Vorlage 1854/2002 A zu teilen.

Der Rat der Stadt Siegen beschliel3t den Bebauungsplan "Giersberg-Ost" Tell
A (6stlicher Teil) gemal3 8§ 10 Baugesetzbuch als Satzung.

(gem. Ziffer 2 der Vorlage Nr. 1854/2002 A)
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e) Der Rat der Stadt Siegen beschliel3t die Begriindung zu Bebauungsplan Nr.
247 "Giersberg-Ost" laut Anlage 3 zur Vorlage 1854/2002

(gem. Ziffer 1.5 der Vorlage Nr. 1854/2002)

Beratungsergebnis: Mehrheitlich dafiir (4 Stimmen dagegen - Fraktion BUND-
NIS 90/DIE GRUNEN, Stv Morgenschweis), 5 Enthaltungen

14. Bebauungsplan Nr. 250 "Im Boden" im Stadtteil Oberschelden;

hier:

- Auf § 31 GO NW wird hingewiesen

- Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB

- Abwagung der Ergebnisse der Burgerbeteiligung

- Abwagung der Ergebnisse der Beteiligung der Trager offentlicher
Belange (TOB) sowie die Abstimmung mit den Nachbargemeinden

- Beschluss des Planentwurfes und seine dffentliche Auslegung

- Vorstellung des Entwurfes der 6rtlichen Bauvorschriften im Bereich
des Bebauungsplanentwurfes Nr. 250 "Im Boden"

Vorlagennr. 1997/2002 - Vorlage vom 10.06.2002

Vorlage Nr. 1997/2002 A - Vorlage vom 07.08.2002
Vorlage Nr. 1997/2002 B - Vorlage vom 09.09.2002
Vorlage Nr. 1997/2002 C - Vorlage vom 16.09.2002
Vorlage Nr. 1997/2002 D - Vorlage vom 21.09.2002

Herr Schulte verweist auf die Beratung im Haupt- und Finanzausschuss und bean-
tragt: "Fur die nordlich der Stral3e "Am Tredenberg" gelegenen Flurstiicke 15, 193,
194 und 17 wird der Flachennutzungsplan gedndert mit dem Ziel, dort ebenfalls die
aus der vorgezogenen Burgerbeteiligung vorgeschlagene Wohnbebauung zu ermég-
lichen."

Herr Brune erlautert beziglich der Notwendigkeit der Anderung des Flachennut-
zungsplanes bei Einbeziehung der genannten Flachen nérdlich der Strafl3e "Am Tre-
denberg", dass nach Aussage der Bezirksregierung die Aufnahme einer Bauzeile als
aus dem FNP entwickelt angesehen werden kann. Wenn aber die gesamte Flache
als Bauland hinzu kommt, ist eine FNP-Anderung erforderlich.

Herr Bertelmann regt an, bei einer FNP-Anderung auch die in der Fortsetzung der
Stral3e "Am Tredenberg" sudlich angrenzenden Flachen zu beriicksichtigen.

Herr Jacob verweist erganzend auf einen Vorschlag in der Sitzung des Bezirksaus-
schusses, auch die westlich des Flurstlicks Nr. 15 bis an den vorhandenen Wirt-
schaftsweg gelegenen Flachen aufzunehmen.

Herr Boller nimmt Bezug auf die stadtentwicklungspolitische Argumentation und ist
der Meinung, dass der Bedarf fur die Ausweisung von insgesamt drei Neubaugebie-
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ten in Oberschelden - auch unter Bertcksichtigung der vorhandenen Bauliicken -
nicht nachgewiesen ist. Zudem sind im Ort keine hinreichenden Infrastruktureinrich-
tungen vorhanden.

Fur die SPD-Fraktion stellt Herr Kirchhofer fest, dass die Realisierung der Baugebie-
te "Am Siegenberg" und "Vor der Hohler" eine ausreichende Abrundung des Ortsbil-
des ermoéglichen und dieser Vorlage daher nicht zugestimmt wird.

Herr Schulte entgegnet, dass nunmehr eine seit langen Jahren angestrebte Schaf-
fung von Wohnbauflachen zur Abdeckung des 6rtlichen Bedarfs realisiert werden soll
und keine zeitliche Verzdgerung durch Hinzunahme weiterer Grundsticke erwiinscht
ist.

Herr Burgermeister Stotzel schlagt vor, im Bauausschuss uber den raumlichen Um-
fang der FNP-Anderung zu beraten.

Beschluss (Uber den Antrag von Herrn Schulte u. a.):

Fur die nordlich der StralRe "Am Tredenberg" gelegenen Flurstiicke 15, 193, 194 und
17, sowie evtl. aus der Beratung des Bauausschusses hinzuzunehmender weiterer
Flurstiicke, wird der Flachennutzungsplan geéndert mit dem Ziel, dort ebenfalls die
aus der vorgezogenen Birgerbeteiligung vorgeschlagene Wohnbebauung zu ermdg-
lichen.

Die Verwaltung wird beauftragt, entsprechende Vorlagen vorzulegen.

Beratungsergebnis: Mehrheitlich dafir (18 Stimmen dagegen - SPD, Fraktion
BUNDNIS 90/DIE GRUNEN), 1 Enthaltung

Beschluss:

Der Rat der Stadt Siegen beschliel3t die Vorlagen Nr. 1997 / 2002, Nr. 1997 / 2002 A,
Nr. 1997 / 2002 B und Nr. 1997 / 2002 C mit folgendem Wortlaut:

1. Die im Rahmen der Birgerbeteiligung gem. 8 3 Abs. 1 BauGB und der Beteili-
gung der Trager offentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB vorgebrachten An-
regungen zu dem vorliegenden Bebauungsplanentwurf Nr. 250 "Im Boden" ge-
maf3 den der Vorlage Nr. 1997 / 2002 als Anlage 5 beigefligten Stellungnahmen
1 - 17 (Abwagung) zu behandeln. Die Stellungnahme 8 auf Seite 7 der Anlage 5
entfallt ersatzlos. Der Anregung um Aufnahme der Flurstiicke 15, 17, 193 und
194 in das Plangebiet Nr. 250 wird nicht entsprochen.

2. Die nachtraglich vorgebrachten Anregungen zu dem vorliegenden Bebauungs-
planentwurf Nr. 250 "Im Boden" gemald den der Vorlage Nr. 1997 / 2002 A als
Anlage 2 beigefugten Stellungnahmen 1 und 2 (Abwégung) zu behandeln.

Die Stellungnahme 2 der Anlage 2 entfallt ersatzlos.
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Der Anregung des Einwenders Am Tredenberg 4 vom 13.07.2002 wird entspro-
chen; die Flursticke 15, 17, 193 und 194 werden aus dem Plangebiet Nr. 250
herausgenommen.

3. Das Flurstick 83 der Flur 9, Gemarkung Oberschelden, wird nicht in das Bebau-
ungsplangebiet Nr. 250 "Im Boden" aufgenommen gemald Vorlage Nr. 1997 /
2002 A, Anlage 2, Stellungnahme 1, und Vorlage Nr. 1997 / 2002 B.

4. Das Schreiben der Interessengemeinschatft fur die Erhaltung der Wohn- und Le-
bensqualitat in Oberschelden vom 08.09.2002, Anlage 1 der Vorlage Nr. 1997 /
2002 C, wird zur Kenntnis genommen.

5. Die Forderung der Interessengemeinschaft fur die Erhaltung der Wohn- und Le-
bensqualitat in Oberschelden, die Offenlegung des Bebauungsplanes Nr. 250
"Im Boden" zu stoppen, wird zuriickgewiesen gemalf Vorlage Nr. 1997 / 2002 C.

6. Gemal § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 250 "Im Bo-
den" im Stadtteil Oberschelden. Das Plangebiet (siehe Ubersichtsplan Anlage 1
der Vorlage Nr. 1997 / 2002 ohne die nérdlich der Stral3e "Am Tredenberg" ge-
legenen Flursticke 15, 17, 193 und 194) wird begrenzt durch die Stral3e "Am
Tredenberg”, die Johannes-Spies-Stral3e und die freie Landschatft.

7. Die nachfolgenden Anderungen / Erganzungen der Begriindung zum Entwurf des
Bebauungsplanes Nr. 250 "Im Boden" gemalf Vorlage Nr. 1997 / 2002 A:

7.1 Seite 9 der Begriindung

Punkt 8 - Ver- und Entsorgung
Der erste Absatz wird um den folgenden Satz erganzt:

Die vorhandene 10 kV-Freileitung wird entsprechend der bestehenden Ver-
trage als Erdkabel in die 6ffentliche Verkehrsflache umgelegt.

Der dritte Absatz wird wie folgt erganzt:

Die Trafostation ist im Bereich des Spielplatzes vorgesehen. Eine gesund-
heitliche Beeintrachtigung durch elektromagnetische Felder fir den Men-
schen (Erwachsene, Kinder) - auch bei dauerhaftem Aufenthalt in unmittel-
barer Nahe der Trafostation - ist nicht gegeben.

7.2 Seite 14 der Beqgriindung

Merkmale der Auswirkungen auf die naturlichen Schutzguter

Der vierte Absatz wird gemal3 der Beratung im Ausschuss fur Umwelt,
Landschaftspflege und Energie vom 11.07.2002 wie folgt neu formuliert:
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Wahrend die Auswirkungen auf Oberflachengewasser indirekter Natur sind,
wird der Grundwasserhaushalt durch die Versiegelung direkt beeinflusst.
Das nicht als Brauchwasser verwendete Niederschlagswasser wird in das
offentliche Kanalsystem eingeleitet. Der vorhandene Untergrund auf den
meist stark geneigten Hangflachen ist nicht geeignet, das anfallende Nie-
derschlagswasser in nennenswertem Umfang zu versickern.

8. Gemal § 3 Abs. 2 BauGB den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 250 "Im Bo-
den" mit Begrindung einschl. Umweltbericht und seine 6ffentliche Auslegung
gemal Vorlage Nr. 1997 / 2002.

9. Der Rat der Stadt Siegen nimmt den Entwurf der értlichen Bauvorschriften (An-
lage 7) der Vorlage Nr. 1997 / 2002 zustimmend zur Kenntnis und beauftragt die
Verwaltung, das Verfahren zur Erlassung der Satzung gem. § 86 BauO NW
durchzufihren.

Beratungsergebnis: Mehrheitlich dafur (18 Stimmen dagegen - SPD, Fraktion
BUNDNIS 90/DIE GRUNEN), 1 Enthaltung

15. Satzung der Stadt Siegen vom 22.05.2002 uber die Aufhebung der
Zweckwidmung fur den Wirtschaftsweg Gemarkung Volnsberg Flur 1
Flurstick 144 tw.;

Beitrittsbeschluss gem. Verfiigung des Landrates des Kreises Siegen-
Wittgenstein vom 10.07.2002

Vorlagennr. 2185/2002 - Vorlage vom 19.08.2002
Beschluss:
Der Rat der Stadt Siegen beschliel3t:
8 2 Buchstabe b der Satzung der Stadt Siegen uber die Aufhebung von Festsetzun-
gen fur gemeinschaftliche Angelegenheiten im Rezess Uber die Zusammenlegungs-
sache von Volnsberg vom 12.08.1921 -V. 134- wird durch folgende Satze erganzt:
Das Flurstiick 144 verbleibt insgesamt im Eigentum der Stadt Siegen. Die Veraulie-
rung des Grundstlickes bedarf der Zustimmung der Kommunalaufsichtsbehorde. Ei-
ne stadtebauliche Neuordnung und Erschlie3ung, die das Flurstiick 144 und die be-

nachbarten Grundsticke insgesamt mit einschliel3en, bleibt unberthrt.

Beratungsergebnis: Einstimmig dafir, 0 Enthaltungen
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16. Ausbau der Fludersbachstralie
hier: UberplanméRige Bereitstellung einer Verpflichtungserméchtigung
- Dringlichkeitsentscheidung -

Vorlagennr. 2140/2002 - Vorlage vom 16.07.2002

Die Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN wendet sich nicht gegen den StraRenaus-
bau als solchen, so Herr Grol3, lehnt aber den Finanzierungsvorschlag ab. Der
schlechte StraRenzustand ist auf die Abfallpolitik des Kreises zurtickzufiihren. Statt
die Anwohner zu Kostenbeitragen heranzuziehen sollte dieser einen hoheren Beitrag
leisten.

Herr Morgenschweis teilt die Auffassung seines Vorredners ausdrtcklich.

Herr Walter sieht in dem StralRenausbau keine Losung des Problems und befirchtet
vielmehr, dass sich der Kreis dann nicht weiter um einen alternativen Deponiestand-
ort bemihen wird.

Herr Brune stellt klar, dass sich der Anteil der Anwohner nur auf den Ausbau der
Gehwege erstreckt.

Beschluss:

Der Rat der Stadt Siegen genehmigt vorstehende Dringlichkeitsentscheidung vom
05.08.2002:

Die Unterzeichner beschliel3en, weil es sich um einen Fall &uRerster Dringlichkeit han-
delt, gem. 8 60 Absatz 1 GO NW:

Bei der Haushaltsstelle 1.630.9546.7 - 37, Ausbau Fludersbachstral3e, Baukosten -
wird eine zusétzliche Verpflichtungserméachtigung (VE) in Hohe von 650.000 € Uber-
planmaRig geman § 84 Abs. 1 GO i. V. m. § 81 Abs. 1 GO bereitgestellt.

Die Deckung erfolgt durch die Nichtinanspruchnahme der VE bei der Haushaltsstelle
1.631.9544.5 75 Busbereitstellungsplatz Siegen, Baukosten -.

Die durch diese VE sowie die gegenuber der bisherigen Veranschlagung entstehenden
Mehrkosten (zusatzlicher Stadtanteil) in 2003 und 2004 werden bei der Fortschreibung
des Investitionsprogramms 2002 — 2006 eingeplant.

Beratungsergebnis: Einstimmig dafir, 6 Enthaltungen

17. Ausbau des Bruderweges, Bauabschnitt Ill. 1
hier: UberplanmaRige Bereitstellung einer Verpflichtungserméachtigung
Vorlagennr. 2195/2002 - Vorlage vom 29.08.2002

Die Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN vertritt die Auffassung, so Herr GroR, dass
der vorgesehene Kreisel unter verkehrspolitischen Gesichtspunkten unnétig ist.
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Herr Schulze beméngelt, dass die Abzweigungen Siemensstral3e und Sudstral3e nur
schlecht angebunden werden.

Beschluss:

Der Rat der Stadt Siegen beschliel3t:

Bei der Haushaltsstelle 1.651.9503.5 - 26 K 4, Briderweg/Oststral3e, Baukosten -
erfolgt die Bereitstellung einer tberplanméafligen Verpflichtungserméachtigung (VE) in
Hohe von 1.050.000 € gemaf § 84 Abs. 1 GO i. V. m. § 82 GO.

Die Deckung erfolgt durch Nichtinanspruchnahme der VE bei der Haushaltsstelle
1.631.9544.5 - 75 Busbereitstellungsplatz Siegen, Baukosten - in entsprechender
Hohe.

Der durch diese VE sowie der gegenuber der bisherigen Veranschlagung entstehen-
de kassenmaliige Mehrbedarf in 2003 wird bei der Fortschreibung des Investitions-
programms 2002 - 2006 haushaltsvertraglich eingeplant.

Beratungsergebnis: Mehrheitlich dafir (9 Stimmen dagegen), 8 Enthaltungen

18. Ausschussneubesetzungen

18.1. Vorschlage fir die Entsendung beratender Mitglieder des Seniorenbei-
rates in die Ausschisse des Rates der Stadt Siegen

Vorlagennr. 2184/2002 - Vorlage vom 26.08.2002
Beschluss:
Der Rat der Stadt Siegen wéhlt in den:

Ausschuss fir Soziales, Familien- und Seniorenfragen

Frau Helga Micke als beratendes Mitglied sowie Herrn Hans-Joachim Miether
als Stellvertreter

Ausschuss fir Schul- und Bildungswesen

Herrn Friedrich Burk als beratendes Mitglied sowie Herrn Horst Mahle als
Stellvertreter
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Jugendhilfeausschuss

Herrn Rolf Holdinghausen als beratendes Mitglied sowie Herrn Friedrich Burk
als Stellvertreter

Bauausschuss

Herrn Hans Berner als beratendes Mitglied sowie Herrn Manfred Wurm als
Stellvertreter

Verkehrsausschuss

Herrn Manfred Wurm als beratendes Mitglied sowie Herrn Heinrich Killet als
Stellvertreter

Ausschuss flr Wirtschaftsforderung und Liegenschaften

Herrn Eberhard Schnutz als beratendes Mitglied sowie Herrn Dr. Jochen
Munch als Stellvertreter

Kulturausschuss

Frau Hildegard Neumann als beratendes Mitglied sowie Herrn Dieter L. Melitz-
ki als Stellvertreter

Sport- und Baderausschuss

Herrn Rolf Holdinghausen als beratendes Mitglied sowie Herrn Wolfgang Vet-
ter als Stellvertreter

Hallenausschuss

Herrn Hans Berner als beratendes Mitglied sowie Herrn Hans-Joachim Miether
als Stellvertreter

Feuerschutzausschuss

Herrn Manfried Wagener als beratendes Mitglied sowie Herrn Ernst Gottwald
als Stellvertreter

Ausschuss fur Umwelt, Landschaftspflege und Energie

Herrn Ernst Gottwald als beratendes Mitglied sowie Herrn Heinrich Rinsdorf
als Stellvertreter
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Bezirksausschuss | — Siegen-Geisweid

Herrn Bernd Alberts als beratendes Mitglied sowie Frau Renate Titze als Stell-
vertreterin

Bezirksausschuss Il — Siegen-Weidenau

Herrn Eberhard Schnutz als beratendes Mitglied sowie Herrn Dr. Jochen
Munch als Stellvertreter

Bezirksausschuss Il — Siegen-Ost

Frau Helga Miicke als beratendes Mitglied sowie Herrn Manfred Wurm als
Stellvertreter

Bezirksausschuss 1V — Siegen-Mitte

Frau Hildegard Neumann als beratendes Mitglied sowie Herrn Jirgen Ritter
als Stellvertreter

Bezirksausschuss V — Siegen-West

Herrn Friedrich Burk als beratendes Mitglied sowie Herrn Ernst Gottwald als
Stellvertreter

Bezirksausschuss VI — Siegen-Sid

Herrn Rolf Kretzer als beratendes Mitglied sowie Herrn Rolf Holdinghausen als
Stellvertreter

Beratungsergebnis: Einstimmig dafir, 1 Enthaltung
18.2. Ausschussneubesetzung
hier:
Ausschuss fur Umwelt, Landschaftspflege und Energie; Ausschuss fir
Schul- und Bildungswesen; Bezirksausschuss |
Vorlagennr. 2228/2002 - Vorlage vom 24.09.2002
Beschluss:

Der Rat der Stadt Siegen wahlt in den

1. Ausschuss fir Umwelt, Landschaftspflege und Energie

Herrn Marc Klein (s. B.) als ordentliches Mitglied
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2. Ausschuss fir Schul- und Bildungswesen

Frau Christa Schlenther (s. B.) als stellvertretendes Mitglied

3. Bezirksausschuss | - Siegen-Geisweid

Frau Viktoria Dittert als stellvertretendes Mitglied

Beratungsergebnis: Einstimmig dafir, 1 Enthaltung

19. Finanzierung der Auswirkungen der Starkregenfalle im Stadtgebiet
Vorlagennr. 2215/2002 - Vorlage vom 16.09.2002

Herr Mues merkt an, dass ausweislich der Vorlage im letzten Haupt- und Finanzaus-
schuss Uber nicht ausgefiihrte Beschlisse die MalRnahme Naherholungsgebiet
Numbach endlich zur Ausfiihrung kommen soll. Es ist fir ihn vollig unverstandlich
und nicht akzeptabel, dass nunmehr ohne Ricksprache mit den politischen Gremien
ein Teil der Mittel zur Schadensbehebung eingesetzt werden soll.

Herr Baumeister erlautert, dass der Verdienstausfall fir den Einsatz der Feuerwehr
durch die Stadt ibernommen werden muss. In der Diskussion steht noch eine Forde-
rung des Kreises fur die Deponierung von Erdmaterial. Fur die Inanspruchnahme
externer Dienststellen entstehen keine weiteren Kosten.

Die Malinahme Numbach konnte seines Erachtens als disponibel angesehen wer-
den. Er betont, dass der Spielraum zur Finanzierung ohne eine Neuverschuldung
aul3erst begrenzt ist.

Herr Boller zeigt ebenfalls Unverstandnis fur die Inanspruchnahme der Mittel fir das
Naherholungsgebiet Numbach und schlagt vor, die Haushaltssperre zu dieser Positi-
on aufzuheben. Beziglich der Planungskosten fur die Neue Mitte Eiserfeld weist er
darauf hin, dass mit dieser Mal3hahme einvernehmlich méglichst bald begonnen
werden sollte. Er ist GUberzeugt, dass Einsparmoglichkeiten bei anderen Ansétzen
vorhanden sind und im Ubrigen im Rahmen der Bewirtschaftung erfahrungsgeman
Haushaltsreste entstehen, die herangezogen werden konnten.

Herr Baumeister macht deutlich, dass die jeweiligen Ansatze vorlaufig gesperrt wer-
den mussten, um die auRergewohnlichen Ausgaben finanzieren zu kénnen. Hinsicht-
lich der Planungskosten fiir Eiserfeld werden verwaltungsseitig Uberlegungen ange-
stellt, wie ein Haushaltsansatz in 2003 gebildet werden kann.

Herr Kirchhofer merkt an, dass die Haushaltssperre zwar nicht erfreulich, aber erfor-
derlich ist. Anderenfalls ist seines Erachtens eine Neuverschuldung nicht zu umge-
hen.
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Herr Mues ist der Meinung, dass die eingeplanten Mittel fir den Busbereitstellungs-
platz eingesetzt werden kdnnten, da ein Fortschritt in dieser Angelegenheit nicht er-
kennbar ist.

Herr Baumeister weist darauf hin, dass bei dieser Mal3hahme nur der stadtische An-
teil von 20 % zur Verfigung stinden und dieser bereits zur Finanzierung anderer
Projekte herangezogen wurde.

Beschluss:

Der Rat der Stadt Siegen nimmt von den verfigten Malinahmen zur vorlaufigen Fi-
nanzierung der aus den Starkregenfallen entstandenen Schaden Kenntnis.

Der Rat der Stadt Siegen hebt gem. § 28 GemHVO die in der Vorlage ausgewiesene
Haushaltssperre fur HSt. 1.591.9502.3 - 1 Naherholungsgebiet Numbach - Siegen-
Mitte -, Baukosten - auf.

Beratungsergebnis: Mehrheitlich dafiir (17 Stimmen dagegen), 3 Enthaltungen



STADT SIEGEN Vorlagennr.

DER BURGERMEISTER 2201/2002

VERWALTUNGSVORLAGE

Geschéftsbereich 1 Datum: 06.09.2002
Blro des Burgermeisters/Geschéftsstelle Ausléanderbeirat
Bearbeitet von: Herrn Engelmann

Beratungsfolge Ausschiisse — Rat offentlich [ ] nicht &ffentlich
Rat 25.09.2002
Betreff:

Projektpatenschaft ,terre des hommes*

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Siegen beschliel3t, die Projektpatenschaft mit ,terre des hommes*
zu beenden und keine Zuschisse aus der Férderung von kommunalen Projekten der
Entwicklungszusammenarbeit im Jahr 2002 zu gewahren.

Sachverhalt / Begrindung:

Seit 1996 besteht eine Projektpatenschatft zu ,terre des hommes®. Von 1996 bis 1999
hat der Rat das Projekt ,Street Ahead II* in Zimbabwe und seit 2000 das Projekt
.Strallenkinder in Mozambique* unterstitzt. Beide Konzepte sind seit 1996 jahrlich
aus Mitteln der pauschalierten Zuweisung zur Férderung kommunaler Projekte der
Entwicklungszusammenarbeit bedient worden, jedoch im Zuge der Projektpaten-
schatft.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 03.07.2002 unter TOP 7 beschlossen, das
Projekt von ,terre des hommes, Stral3enkinder in Mozambique* nicht zu férdern.
Diesem Beschluss steht die gefasste Ratsentscheidung vom 31.05.2000 auf Uber-
nahme der Projektpatenschatft ,Straf3enkinder in Mozambique® gegeniber, so dass
eine Beratung und Bestatigung des Haupt- und Finanzausschussbeschlusses zu
dessen Umsetzung im Rat der Stadt Siegen erforderlich ist.

Dementsprechend hat die CDU-Fraktion im Rat der Stadt Siegen darum gebeten, die
Angelegenheit als Tagesordnungspunkt in der Tagesordnung der Ratssitzung aufzu-
nehmen.
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Finanzielle Auswirkungen

[ Jja

[ ]nein

Gesamtkosten
der MaBnahme

jahrliche Folgekosten

Finanzierung
Eigenanteil

Finanzierung objekt
bezogene Einnahmen

Abstimmung
mit dem Kammerer

D ist erfolgt

D ist nicht erfor-
derlich, da
Haushaltsmit-
tel im Haus-
haltsjahr zur
Verfligung
stehen

Veranschlagung

|:| im VermH

|:| im VerwH

|:| Nein

|:| Ja, mit

Haushaltsstelle

Ulf Stotzel



STADT SIEGEN Vorlagennr.

DER BURGERMEISTER 2205/2002
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschéftsbereich 4 Datum

Fachbereich 9 / Stral3e und Verkehr 10.09.2002

Bearbeitet von: Herrn Schlenther

Beratungsfolge Ausschiisse — Rat offentlich [ ] nicht &ffentlich

Rat 25.09.2002

Betreff;

Einwohnerversammlung in dem Stadtteil Eisern am 21. November 2002

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Siegen beschliel3t die Einwohnerversammlung am 21. November
2002 und stimmt der Tagesordnung fur die Einwohnerversammlung in dem Stadltteil
Eisern zu.

Sachverhalt / Begrindung:

Am 07.03.2002 wurde unter Leitung des Burgermeisters eine Einwohnerversamm-
lung durchgefihrt.

In der Sitzung wurde zugesagt, dass nach den Sommerferien eine Unterrichtung der
Einwohner erfolgen sollte.

Die Arbeitsgemeinschaft Eiserner Vereine e.V. hatte mit Schreiben vom 02.05.2002
Vorschlage fur die Verbesserung der Verkehrsverhaltnisse in Eisern vorgelegt.

Nach Uberpriifung durch die Verwaltung wurden die Ergebnisse in der Sitzung der
Arbeitsgemeinschaft am 09.07.2002 vorgetragen und diskutiert.

Lfd. Nr. | Tagesordnungspunkt

1. Ausbau Eiserntalstral3e - Ortsdurchfahrt

2. Vorschlage der Arbeitsgemeinschaft der Eiserner Vereine e. V. (Sach-
stand)

3. Sonstiges

Ich schlage die obenstehenden Vorschlage fiir die Tagesordnung der Einwohnerver-
sammlung vor. Die Versammlung soll am 21. November 2002 stattfinden.
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Die offentliche Bekanntmachung der Tagesordnungen sowie die Einladung zu der

Einwohnerversammlung werde ich nach Beschlussfassung zeitgerecht veranlassen.

Finanzielle Auswirkungen

[ Jja

[ ]nein

Gesamtkosten
der MaBnahme

jahrliche Folgekosten

Finanzierung
Eigenanteil

Finanzierung objekt
bezogene Einnahmen

Abstimmung
mit dem Kammerer

D ist erfolgt

|:I ist nicht erfor-

derlich, da

Haushaltsmit-

tel im Haus-
haltsjahr zur
Verfugung
stehen

Veranschlagung

|:| im VermH

|:| im VerwH

|:| Nein

|:| Ja, mit

Haushaltsstelle

In Vertretung

Brune
Stadtbaurat

Anlagen: -



STADT SIEGEN Vorlagennr.

DER BURGERMEISTER 2162/2002
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschéftsbereich 1 Datum

Fachbereich Blro des Burgermeisters 09.09.2002

Bearbeitet von: Frau Minker

Beratungsfolge Ausschiisse — Rat offentlich [ ] nicht &ffentlich

Rat 25.09.2002

Betreff:

Unterrichtung des Rates tUber nicht ausgefihrte Beschlisse (01.07.2001 -
30.06.2002)

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt Siegen nimmt Kenntnis.

Sachverhalt / Begrindung:

Vorlage | Beschluss Betreff Stellungnahme
Nr. vom
1393/01 |28.11.2001 |Parkraumbewirtschaftung in | Neue Vorlage wird z. Z. vorbe-
1393/01 A Siegen; Neueinteilung der reitet.
Gebietszonen - Anderung der Landesbau-
ordnung

- Prifung der Auswirkungen

- abschlie3ende Beratung ei-
ner neuen Satzung im Herbst
2002
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Vorlage | Beschluss Betreff Stellungnahme

Nr. vom
Antrag |06.02.2002 |Erstellung eines Konzeptes | Gesprache mit den Markthand-
GRUNE zur Verbesserung des Sie-  |lern unter Beteiligung der GSS

gener Wochenmarktes

und des Aktionsrings "Unter
dem Krénchen" wurden bzw.
werden noch geflhrt. Zudem
ist eine Umfrage unter den Be-
suchern und Handlern des
Siegener Wochenmarktes
durchgefuhrt worden. Diese
wird z. Z. ausgewertet. Es ist
beabsichtigt, alsbald den stad-
tischen Gremien eine ab-
schlieRende Vorlage zur Bera-
tung und Beschlussfassung
vorzulegen.

Ulf Stotzel



STADT SIEGEN Vorlagennr.

DER BURGERMEISTER 2025/2002
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschéftsbereich 1 Datum

Fachbereich Gleichstellung von Frau und Mann 23.05.2002

Bearbeitet von: Helga Dellori

Beratungsfolge Ausschiisse — Rat offentlich [ ] nicht &ffentlich

Ausschuss fur Soziales, Familien- u. Seniorenfragen 26.06.2002

Ausschuss fur Personal, Organisation und Frauengleichstellung 04.07.2002

Haupt- und Finanzausschuss 11.09.2002

Rat 25.09.2002

Betreff:

Praxisbeispiel Umsetzung Gender Mainstream im Bereich kommunaler
Beschaftigungsforderung - regionaler Arbeitsmarktpolitik mit EU- und
Landesforderung

- Qualifizierung Verkauferin in Teilzeit fir Frauen im Sozialhilfebezug

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Siegen nimmt die Berichterstattung zum Qualifizierungsprojekt fir
Frauen im Sozialhilfebezug - Verk&uferin in Teilzeit - zur Kenntnis. Die Kooperati-
ons- und Finanzierungsstruktur - Sozialhilfetrager - Arbeitsamt und EU-Fo6rderung
Uber das Regionalsekretariat fir Beschéaftigungs- und Qualifizierungsférderung der
Kreise Siegen-Wittgenstein und Olpe, Gleichstellungsstelle und DAA Deutsche An-
gestellten Akademie wird aufgrund der gebindelten fachlichen und finanziellen Res-
sourcen begrifit.

Die Weiterférderung des fir arbeitslose Frauen sehr wichtigen sozialpadagogischen
Dienstes zum beruflichen Wiedereinstieg und die Berichterstattung zur Arbeit in 2001
nimmt der Rat der Stadt zur Kenntnis.

Beide MalRnahmen sind praktische Bausteine zur Umsetzung von Gender Mainstre-
aming im Bereich kommunaler Beschaftigungsforderung zur Férderung der Frauen-
erwerbsarbeit innerhalb der regionalen Arbeitsmarktpolitik .
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Sachverhalt / Begrindung:

Die aktuellen Beschlisse des Verwaltungsvorstandes zum Bereich kommunaler Be-
schaftigungsforderung im April und Juli 2001 beinhalteten auch einen klaren Auftrag
an die Gleichstellungsstelle die Arbeiten fur zwei bereits begonnene Projekte fortzu-
setzen; um gezielt fir Frauen, als grof3te Gruppe im Sozialhilfebezug, Qualifizie-
rungskonzepte, moéglichst mit Berufsabschluss zu entwickeln und vorhandene Bera-
tungsstrukturen zu sichern.

Seit Jahren ist die gemeinsame Entwicklung von Qualifizierungskonzepten fir Frau-
en mit unterschiedlichen Eingangsqualifikationen mit den verschiedenen regionalen
Arbeitsmarktakteuren ein Arbeitsschwerpunkt der Gleichstellungsstelle und spezifi-
sche Aufgabe des Projektes Kommunalstelle Frau und Beruf.

Die Qualifizierung Verkauferin in Teilzeit sollte sich ausschliel3lich an Frauen im So-
zialhilfebezug aus der Stadt Siegen und dem Kreis Siegen-Wittgenstein richten. Da-
durch war bereits in der Planungsphase, insbesondere wegen der gemeinsamen Fi-
nanzierung, eine enge Kooperation mit dem ortlichen Sozialhilfetrdger und dem FB 5
der Stadt Siegen, der Arbeitsverwaltung und dem Regionalsekretariat fir Beschafti-
gungs- und Qualifizierungsférderung der Kreise Siegen-Wittgenstein und Olpe sowie
dem o6rtlichen Bildungstrager DAA Deutsche Angestellten-Akademie selbstverstand-
lich gegeben.

2. Ausgangssituation:

Aus der aktuellen Sozialberichterstattung des Kreises Siegen-Wittgenstein geht her-
vor, dass der Anteil Frauen im Sozialhilfebezug trotz sinkender Sozialhilfezahlen ins-
gesamt weiterhin bei 58,7 % liegt. Die Stadt Siegen liegt mit einem Anteil von 58,2 %
geringfugig unter dem Durchschnittswert.

42 % der Sozialhilfebeziehenden sind getrennt lebend oder geschieden. Daraus wird
deutlich, dass fur Frauen Trennung/Scheidung eine Hauptursache fir Sozialhilfebe-
darftigkeit ist. Die Auswirkungen fur Frauen mit Kindern sind ungleich negativer, da
Frauen in der Region Siegen-Wittgenstein Uberproportional ihre Berufstétigkeit und
damit die eigenstandige Existenzsicherung wegen der Kinderbetreuung aufgeben
oder langere Zeit unterbrechen. Damit steigt im Falle von Trennung und Scheidung
das Risiko des Sozialhilfebezugs; nach dem aktuellen Sozialbericht + 2,1 %.

Alleinerziehende sind kreisweit mit 17,3 % als Sozialhilfebeziehende vertreten, dies
sind fast ausschlieBlich Frauen. In Ein-Eltern-Familien mit mehreren Kindern steigt
das Armutsrisiko tUberproportional. Vielfach kdnnen Alleinerziehende wegen der un-
zureichenden oder nicht an den Arbeitsmarkterfordernissen angepassten Kinder-
betreuungsangebote nur Teilzeit arbeiten, vielfach mit niedrigem Einkommen.

Diese Ausgangssituation macht vor dem Hintergrund des Gender Mainstreaming die
strukturellen Benachteiligungen von Frauen aufgrund der Ubernahme von Familien-
aufgaben und Kinderbetreuung deutlich.

Zum Ausgleich sollen, ganz im Sinne der Zielformulierungen des Amsterdamer Ver-
trages, die Mitgliedsstaaten MaRnahmen zum Ausgleich voran bringen, die dem Ziel
der gesellschaftlichen Geschlechtergerechtigkeit dienen.
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3. Konzeption:

Angesichts der regionalen Struktur mit ausgepragter Beschéaftigungsdomane fir
Frauen im Handel, insbesondere auch mit einem hohen Anteil Teilzeitarbeitsplatzen
und vergleichsweise konstantem Bedarf an ausgebildetem Fachpersonal erscheint
die Umschulung zur Verkauferin mit anerkanntem Berufsabschluss als Teilzeitange-
bot flr die Zielgruppe sehr geeignet.

Bisherige Uberlegungen, gezielt fur Sozialhilfebeziehende Qualifizierungen anzubie-
ten, scheiterten an der Finanzierungsproblematik.

Insofern ist die jetzt realisierte Kooperation verschiedener Trager und Finanzierungs-
quellen eine Losung, die es ermdglicht, dass die Beteiligten jeweils die Leistungen
einbringen, die der Kernaufgabe entsprechen. Esist Ubereinstimmendes Interesse
der beteiligten Arbeitsmarktakteure, fachliche und finanzielle Ressourcen in der Re-
gion zu bundeln, um gezielt fur Frauen im Sozialhilfebezug eine Auswegperspektive
zu eroffnen.

v' Der Sozialhilfetrager stellt wahrend der Qualifizierungszeit den Lebensunterhalt
durch Fortzahlung der Hilfe zum Lebensunterhalt (HzL) nach BSHG sicher.

v Das Arbeitsamt finanziert die MalRhahmekosten sowie Fahrtkosten- und Kin-
derbetreuungszuschisse nach SGB Il / bzw. JOB-AQTIV-Gesetz.

v Das Regionalsekretariat flir Beschaftigungs- und Qualifizierungsférderung der
Kreise Siegen-Wittgenstein und Olpe finanziert die sozialpadagogische Beglei-
tung und ein Qualifizierungsgeld fur die Zeit der Umschulung aus dem regiona-
len Budget (Politikfeld E) aus Foérdermitteln des ESF der Europaischen
Union und des Landes NRW.

v' Die Stadt Siegen leistet Uber die verfiigbaren Personal- und Sachressourcen
der Gleichstellungsstelle — im Rahmen des Schwerpunktes Frau und Beruf —
die Vorarbeiten zur Projektentwicklung, Antragstellung, Teilnehmerinnenakqui-
se und Einzelberatung, Umsetzung des Projektes, Projektmanagement, Mittel-
bewirtschaftung und Offentlichkeitsarbeit.

Die Arbeitsgruppe Arbeit statt Sozialhilfe des Kreises Siegen-Wittgenstein und
die Abt. 5/1 Aligemeine Sozialhilfe stellten Daten potenzieller Interessentinnen
zur Verfugung und sind an der Teilnehmerinnenauswahl beteiligt.

v' Die DAA Deutsche Angestellten-Akademie ist fur die Fachvermittiung der Lehr-
gangsinhalte zustandig. Die Konkretisierung erfolgt Gber eine Kooperationsver-
einbarung, die die fachlichen und organisatorischen Zustandigkeiten regelt.

4. Orientierungskurse und Umschulung in Teilzeit:

Erstmals wird in der Region eine Umschulung zur Verkauferin mit anerkanntem IHK-
Abschluss in Teilzeit angeboten. Dies erfordert eine vergleichsweise lange Lehr-
gangsdauer von 22 Monaten.

Fur die Klarung von Fragen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie, die Motivation
und erfolgreiche Teilnahme ohne gréfl3ere Abbruchquoten sind vorgeschaltete Orien-
tierungskurse sinnvoll.
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Deshalb finden zwei Orientierungskurse mit je 40 Lehrgangsstunden flr insgesamt
48 Teilnehmerinnen statt. Fur die ab 02.09.2002 startende Umschulung mit 1.828
Stunden, davon 25 % betriebliche Praxis, stehen 24 Platze zur Verfligung. Die Lehr-
gangszeiten sind jeweils Mo — Fr von 8.15 — 11.30 Uhr.

Gesamtlaufzeit 24.06.2002 — 30.06.2004.

Orientierungskurse: 24.06. — 05.07.2002 und 08.07. — 19.07.2002.
Umschulung: 02.09.2002 bis 30.06.2004 (22 Monate).

5. Rahmenbedingungen:

5.1 Sozialpddagogische Begleitung

Aus der Erfahrung verschiedener Qualifizierungsprojekte ist die Notwendigkeit und
der nachweisliche Zusammenhang von p&dagogischer Begleitung und erfolgreicher
Teilnahme der Zielgruppe Frauen mit Kindern sehr deutlich.

Auch fur die geplante Qualifizierung zur Verkauferin bendtigen die Teilnehmerinnen
grof3e Motivation, ein erhebliches Mal3 an Lernkompetenzen und Selbstbewusstsein,
damit sie sich den realen Schritt aus der Sozialhilfe in den ersten Arbeitsmarkt sicher
zutrauen.

Hinzu kommen die alltagspraktischen organisatorischen Probleme im Hinblick auf
Kinderbetreuung, Erkrankung von Kindern, Ferienbetreuung, Umorganisation des
gesamten familidren Ablaufs und der Arbeitsteilung fir den Haushalt, sofern es eine
solche gibt.

Diese Rahmenbedingungen haben Manner zeitgleich mit der Teilnahme an einer
Qualifizierung in der Regel nicht. Insofern ist die Bereitstellung einer padagogischen
Fachkraft ein klassischer Baustein im Sinne des Gender-Mainstreaming. Mit diesem
Instrumentarium, genauso wie mit dem des Kinderbetreuungszuschusses kann ein
Beitrag geleistet werden, um strukturelle Ungleichgewichte beim Zugang von Frauen
zu Qualifizierungen abzubauen. Gleichzeitig ist dies eine wesentliche Voraussetzung
fur die erfolgreiche Teilnahme von Frauen, eine niedrige Abbruchquote und eine er-
folgreiche Praktikumsphase.

5.2 Begrindung zur Ausstattung der MaBnahme mit Qualifizierungsgeld:

Das Qualifizierungsgeld soll Mehraufwendungen, die durch die Teilnahme an der
Umschulung entstehen ausgleichen. Dies gilt insbesondere fur Fahrtkosten und Un-
terrichtsmaterialien, PC-Ausstattung und sonstige Aufwendungen, die durch die Teil-
nahme an der Qualifizierung entstehen.

Hier ist die Lebenssituation von Frauen, insbesondere der Zielgruppe — Frauen im
Sozialhilfebezug - unter Gender-Aspekten zu bericksichtigen. Wenn Frauen nach
familienbedingter Berufsunterbrechung an einer langeren Qualifizierung teilnehmen
und diese Teilnahme zusatzlich zu den organisatorischen und psychischen Belas-
tungen auch noch das Familienbudget belastet, stellt dies ein spezifisches Hemmnis
bei der Verbesserung der Erwerbschancen von Frauen und deren gleichberechtigter
Partizipation an den regionalen Mal3hahmen der aktiven Arbeitsmarktférderung dar.
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Dies gilt insbesondere fur Frauen im Sozialhilfebezug, die mit der Hilfe zum Lebens-
unterhalt lediglich die Grundversorgung abdecken kénnen und fur zusatzliche Auf-
wendungen keine finanziellen Ressourcen haben.

Besonders fur Frauen mit Kindern, die nach langerer Berufspause die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie und zusatzlich die Lernsituation neu organisieren und bewalti-
gen mussen, ist professionelle Unterstitzung erforderlich.

Insgesamt wird der Forderung der Motivation sowie der Erweiterung von Lernkompe-
tenzen und der Forderung des Selbstbewusstseins erhebliche Bedeutung zukom-
men, damit die Teilnehmerinnen sich den realen Schritt in den ersten Arbeitsmarkt
zutrauen. Aus Sicht der Arbeitsverwaltung besteht das Erfordernis, die Teilnehmerin-
nen frihzeitig auf die Anforderungen im Handel bezlglich flexibler Arbeitszeiten vor-
zubereiten, um den Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt so gut wie moglich vorzube-
reiten.

Dies erfordert eine gute Organisation der alltagspraktischen Probleme im Hinblick auf
Kinderbetreuung, Erkrankung von Kindern, Ferienbetreuung, Umorganisation des
gesamten familidren Ablaufs.

5.3 Kinderbetreuung

Immer noch steht und fallt die Berufstatigkeit von Frauen mit einem wohnortnahen,
verlasslichen und finanzierbaren Kinderbetreuungsangebot. Dies gilt insbesondere
fur alleinerziehende Frauen. Wegen der Vereinbarkeit von Beruf und Familie arbeiten
Uberwiegend Frauen in Teilzeit. Dies fuhrt vielfach dazu, dass trotz Erwerbstétigkeit
kein existenzsicherndes Einkommen erzielt werden kann, da insbesondere in den
traditionellen Frauendomanen Handel und Dienstleistungen, die Einkommen insge-
samt erheblich niedriger sind als im Handwerk und in der Industrie. Demgegenuber
stehen unginstige Arbeitszeiten z.B. am Wochenende und an langen Dienstleis-
tungsabenden. Dafir gibt es in der Stadt Siegen aber auch im Kreisgebiet keine in-
stitutionellen Kinderbetreuungsangebote. Frauen, die in diesen Bereichen arbeiten
oder eine Arbeit aufnehmen wollen, sind entweder auf familiare und / oder freund-
schaftlich- nachbarschaftliche Unterstitzung fur die Kinderbetreuung angewiesen
oder auf eine Tagesmutter. Diese Form der Kinderbetreuung ist fir Frauen mit nied-
rigen Einkommen nur realisierbar, wenn Anspruch auf wirtschaftliche Jugendhilfe
nach KJHG besteht; eine private Finanzierung ist meistens ausgeschlossen.

Finanzierungsmdoglichkeiten nach BSHG werden derzeit mit dem Sozialhilfetrager
ausgelotet. Fur die Zeit der Umschulung stehen bei Bedarf Zuschisse der Arbeits-
verwaltung nach den neuen Bestimmungen des Job-Aqtiv-Gesetzes zur Verfligung.

Die Service-Stelle-Kinderbetreuung leistet bereits jetzt im Vorfeld wesentliche Unter-
stitzung in Form von Beratung und konkreten Schritten zur L6sung von anstehenden
Engpassen fur die Kinderbetreuung der Teilnehmerinnen.

Die 48 Teilnehmerinnen der Orientierungskurse zur Vorbereitung auf die Umschu-
lung zur Verkéauferin in Teilzeit haben 74 Kinder zu betreuen, davon jeweils rund ein
Drittel bis 6 Jahre, bis 12 Jahre und tber 12 Jahre.
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6. Projektvolumen — Finanzierung:

Institution Leistung Grundlage Summe / %-Anteil
Sozialhilfetrager Lebensunterhalt: BSHG 338.679 € 53 0
Arbeitsamt MaRnahmekosten SGB I
Fahrtk./Orientierungsk. | JOB-AQTIV- 146.834 € 23 0
Kibe-zuschiisse Gesetz
Regionalsekretariat | Personalkosten fir Regionales Budget| 153.602 € 24 %
L andes-/EU-Férd. Soz.péad. Begleitung EU-Foérderphase
Qualifizierungsgeld 2000-2002
Wéhrend Umschulung
Stadt Siegen Eigenanteil: Gegenwert nicht beziffert.
Gleichstellungsstelle Projektvorbereitung, 8§ 5 GO NRW Finanzierung aus
Finanzierung, Antrag i.V. mit § 4 Personal- und Sach-
und Umsetzung Hauptsatzung ressourcen der Ifd. bewil-
Teiln.-Akquise, ligten Haushaltsmitteln
Einzelberatung, Arbeitsschwer- UA 1.025
Projektmanagement Punkt

Mittelbewirtschaftung Frau und Beruf
Offentlichkeitsarbeit

Abt', 5/1_ Allgemeine | paten Interessentinnen | BSHG §8 18-20 :;’ctjarzona}lllr'e?source aus

Sozialhilfe TN-Auswahl - bewilligten
Haushaltsmitteln

Kreis Si-Wi Daten Interessentinnen | BSHG 8§ 18-20 Personalressource aus

AG Arbeit statt TN-Auswahl Lfd. bewilligten Haushalts-
mitteln

Sozialhilfe

Kalkuliertes

Projektvolumen 639.115 € 100 %

7. Sachstand zur Umsetzung des Qualifizierungsprojektes:

Der Projektantrag der Stadt Siegen, Gleichstellungsstelle, beim Regionalsekretariat
fur Beschéaftigungs- und Qualifizierungsforderung der Kreise Siegen-Wittgenstein und
Olpe erhielt in der Sitzung des Beirates des Regionalsekretariates, am 12.04.2002,
die Zustimmung, d. h. den Regionalen Konsens.

Auf dieser Grundlage wurde die Bewilligung der EU-/Landesférderung beim zustan-
digen Versorgungsamt Koln beantragt. Die Zuwendungsbescheide fiir die Orientie-
rungsmaf3nahmen liegen mit Datum vom 07.05.02 vor. Der Zuwendungsbescheid flr
die Umschulung wird in Klrze erwartet.

Vorausgegangen waren ausfuhrliche Abstimmungsgespréache mit allen beteiligten
Arbeitsmarktakteuren, um insbesondere die Finanzierungskonzeption BSHG / SGB
[l und EU-FOrderung zu realisieren. Im Gesprachstermin am 19.02.02 wurde Einver-
nehmen zur inhaltlichen und finanziellen Konzeption des Projektes im Vorfeld mit
allen Beteiligten erzielt; als Voraussetzung fur den Projektantrag. Parallel wurden
wahrend des Antragsverfahrens bereits alle Vorarbeiten erledigt, um direkt im An-
schluss an die Beiratsentscheidung die Interessentinnen zu Infoveranstaltung und
Einzelberatung einladen zu kénnen.
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7.1 Teilnehmerinnen-Akquise:

Aufgrund der Empfehlungen der Arbeitsgruppe Arbeit statt Sozialhilfe des Kreises
Siegen-Wittgenstein und der Abt. 5/1 Allgemeine Sozialhilfe der Stadt Siegen wurden
140 Frauen im Sozialhilfebezug als potenzielle Interessentinnen am 12.04.02 ange-
schrieben und zu einer Informationsveranstaltung und anschlieBenden Einzelbera-
tung, am 18.04.02 eingeladen.

Angesichts der knappen Frist war einkalkuliert, dass ggf. eine zweite Informations-
veranstaltung erforderlich sein wirde.

Vor dem ersten Info-Termin meldeten sich allein 45 Frauen telefonisch bei der
Gleichstellungsstelle und nannten ihre aktuelle Lebenssituation und die Grinde fur
die Nichtteilnahme.

Von diesen 45 Frauen waren 18 bereits ausgebildete Verkauferinnen, 23 in Arbeit,
teils jedoch nicht mit existenzsicherndem Einkommen, so dass weiter Anspruch auf
Wohngeld bzw. ergidnzende Hilfe zum Lebensunterhalt besteht.

Zur ersten Info-Veranstaltung am 18.04.02 wurden 139 Frauen angeschrieben, 45
waren anwesend, 48 nahmen nicht teil mit Angabe von Griinden, 46 Frauen reagier-
ten nicht.

Zur zweiten Info-Veranstaltung am 07.05.02 wurden 114 Frauen angeschrieben
(incl. der 46, die auf die erste Einladung nicht geantwortet hatten), 32 waren anwe-
send, 27 nahmen nicht teil mit Angabe von Griinden, 55 Frauen reagierten nicht.

Nach einem abgestimmten Kriterienraster erfolgte die Auswahl der Teilnehmerinnen
fur die beiden Orientierungskurse, einschliel3lich einer Nachruckliste. Es bestand
Einvernehmen aller Beteiligten, der Eigenmotivation zur Teilnahme einen _besonde-
ren Stellenwert einzurdumen, da dies erfahrungsgemali die erfolgreiche Teilnahme
fordert und die Abbruchquote gering gestaltet. Evtl. erforderliche Sanktionen im
Rahmen des BSHG wegen fehlender Mitwirkung werden nach individueller Beurtei-
lung des Sachverhaltes vom Sozialhilfetréager entschieden.
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7.2 Statistische Auswertungen:

Von 48 Teilnehmerinnen der fur die Orientierungskurse ausgewéhlten Teilnehmerin-
nen kommen 35 aus der Stadt Siegen (73 %),

13 aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein (27 %);

davon 3 aus Bad Berleburg, 4 aus Burbach, 1 aus Hilchenbach, 1 aus Kreuztal,

1 aus Neukirchen, 1 aus Netphen und 2 aus Wilnsdorf.
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34 Frauen sind alleinerziehend, getrennt lebend, geschieden.

Familienstruktur
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Das Durchschnittsalter der Teilnehmerinnen ist 30 Jahre.
Von 48 Teilnehmerinnen sind im Alter: von 20 bis 29 Jahren
von 30 bis 39 Jahren

von 40 bis 49 Jahren
uber 50 Jahre

- 21 Frauen
- 22 Frauen
4 Frauen
- 1 Frau

Altersstruktur

/27748

Alle Frauen zusammen haben 74 Kinder zu betreuen, davon
28 Kinder bis 6 Jahre

25 Kinder bis 12 Jahre
21 Kinder Uber 12 Jahre

Alter der Kinder

z 4

Z 4

L 2 4

bis 6 Jahre bis 12 Jahre Uber 12 Jahre
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43 Frauen haben einen Schulabschluss, davon haben:

31 Hauptschulabschluss, 7 Fachoberschulreife, 3 Abitur und 2 Fachhochschulreife
5 Frauen haben keinen Schulabschluss

12 Frauen haben eine abgeschlossene Berufsausbildung
36 Frauen haben keine abgeschlossene Berufsausbildung

Schulabschluss

21 % der Teilnehmerinnen sind bis 1 Jahr im Sozialhilfebezug
44 % der Teilnehmerinnen sind bis 3 Jahre im Sozialhilfebezug
35 % der Teilnehmerinnen sind langer als 3 Jahre im Sozialhilfebezug

Dauer im Sozialhilfebezug

100,00% -

50,00% - 100%

0,00% -

bis 1 Jahr 1 Jahr bis 3 Jahre langer als 3 Jahre Gesamt
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Die 18 Frauen im Sozialhilfebezug, die bereits eine abgeschlossene Ausbildung als
Verkauferin haben, wurden erneut angeschrieben und auf eine Info-Veranstaltung
und TrainingsmalBnahme des Arbeitsamtes und der DAA Deutschen Angestellten-
Akademie fur Verkauferinnen aufmerksam gemacht.

Fur Interessentinnen, die in diese Qualifizierung — Verkauferin in Teilzeit - nicht ein-
bezogen werden kénnen, sollen andere abgestimmte Auswegkonzepte erarbeitet
werden. Dies erfordert weitere ausfuhrliche Individualberatung. Dazu gibt es derzeit
bei der Stadt Siegen keine ausreichende Personalressource.

Die mit EU-F6rderung Uber das Arbeitsamt bestehende Teilzeitstelle - sozialpada-
gogischer Dienst zum beruflichen Wiedereinstieg fur Frauen — bei der Gleichstel-
lungsstelle ist bis zum 31.12.2002 befristet. Die seinerzeit vorgeschlagene Einbin-
dung in das Konzept kommunaler Beschaftigungsforderung bei der Stadt Siegen
wurde bislang nicht realisiert. Aus dem aktuellen Bericht fur das Jahr 2001 geht her-
vor, dass von den 157 Frauen, die diese Beratung in Anspruch genommen haben,

15 % Sozialhilfe beziehen.

Bei fiskalischer Betrachtung der rund 2.350 € Personalkosten pro Monat fur diese
Teilzeitstelle ware bereits angesichts einer kalkulatorisch Ublich angenommenen
Summe von 614 € pro Sozialhilfebeziehenden eine lohnende Investition fur die Stadt
Siegen gegeben, wenn es gelingt eine 4 Monate dauernde Beschaftigung im ersten
Arbeitsmarkt zu realisieren anstelle des Sozialhilfebezugs.

Der Bericht fur das abgelaufene Jahr 2001 weist aus, dass 11 % der Ratsuchenden
ein sozialversichertes Arbeitsverhaltnis aufgenommen haben und weitere 34 % im
Berichtszeitraum eine Qualifizierung begonnen haben.

Finanzielle Auswirkungen

ja [ |nein

Gesamtkosten jahrliche Folgekosten Finanzierung Finanzierung objekt Abstimmung
der MaBnahme Eigenanteil bezogene Einnahmen mit dem Kammerer

D ist erfolgt

ist nicht erfor-

derlich, da
Haushaltsmit-
tel im Haus-
haltsjahr zur
Verfugung
stehen
Veranschlagung
|:| im VermH |:| im VerwH |:| Nein |:| Ja, mit Haushaltsstelle
UA 025

UIf Stotzel

Anlagen: 1
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STADT SIEGEN Vorlagennr.

DER BURGERMEISTER 2058/2002
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschéftsbereich 2 Datum

Fachbereich Sport, Bader 21.06.02

Bearbeitet von: Frau Stettner

Beratungsfolge Ausschiisse — Rat offentlich [ ] nicht &ffentlich

Sport- und Baderausschuss 18.07.2002

Haupt- und Finanzausschuss 11.09.2002

Rat 25.09.2002

Betreff:

Neufassung der Richtlinien der Stadt Siegen zur Forderung des Sports

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Siegen beschliel3t, die Richtlinien der Stadt Siegen fur die Férde-
rung des Sports gemal Vorlage entsprechend neu zu fassen.

Sachverhalt / Begrindung:

In den bestehenden Richtlinien der Stadt Siegen zur Férderung des Sports ist unter
anderem gesagt, dass die Stadt Siegen einen Zuschuss zum Neubau, Umbau, der
Erweiterung und Unterhaltung vereinseigener Anlagen gewéahren kann.

Die letztjghrigen Zuschussgewéahrungen sind Veranlassung, die Richtlinien in einigen
Passagen konkreter abzufassen.

In den vergangenen Jahren standen auf der Haushaltsstelle im Vermdgenshaushalt
hierfur Haushaltsmittel in Hohe von 50.000,-- DM zur Verfliigung. Die bisherige Rege-
lung sieht vor, geplante Neubauvorhaben der Sportvereine bzw. gro3ere Instandset-
zungen oder Modernisierungen vereinseigener Sportanlagen mit 10% der Gesamt-
baukosten zu bezuschussen. Eigenleistungen wurden dabei auf der Grundlage eines
Arbeitsstundensatzes in Hohe von 20,-- DM bertcksichtigt.

Im Haushaltsjahr 1999 lagen erstmals Antrage mit einem Gesamt-
Investitionsvolumen vor, fur deren Bewilligung der Haushaltsansatz in Hohe von
50.000,-- DM bei weitem nicht ausreichend war. Selbst durch die im Haushalt einge-
stellte Verpflichtungsermachtigung in Héhe von 100.000,-- DM war es nicht mehr
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madglich, die vom Sport- und Baderausschuss festgelegte 10% Zuschussgrenze ein-
zuhalten. Aufgrund dieser Situation hat der Rat der Stadt fir das Haushaltsjahr 2002
zusatzlich einen Betrag in Hohe von 25.000 Euro beschlossen.

Bei der Entwicklung des Sports (z.B. immer mehr Bedurfnisse nach Bewegung der
Menschen in allen Altersstufen) und gleichzeitig enger werdender 6ffentlicher Kas-
sen dirfen die Sportvereine nicht an den Rand gedrangt werden. Sie sind ein we-
sentlicher Bestandteil unseres gesellschafts-, sozial- und gesundheitspolitischen Le-
bens und fur die Infrastruktur einer jeden Stadt von nicht zu unterschatzendem Vor-
teil.

Gerade die Sportvereine mit eigenen Sportanlagen mussen in ihrer Motivation ge-
starkt werden, Investitionen im Sportbereich zu tatigen. Am Beispiel ,Kunstrasen
Barbach* wird deutlich, dass ein Siegener Sportverein mit einem stadtischen Zu-
schuss von weniger als 10% (rd. 81.000,-- DM) ein Millionenprojekt verwirklicht hat,
wogegen andere Maflinahmen in voller HOhe den 6ffentlichen Haushalt belasten.

Aus den vorstehenden Grinden ist es unverzichtbar, die bisherigen Zuschuss-
modalitaten zu konkretisieren und wie folgt festzuschreiben:

1. Die Stadt Siegen kann Zuschisse gewahren fir:

a) den Neubau von Sportanlagen und Vereinsheimen,

b) notwendige Erneuerungs- bzw. Modernisierungsmal3nahmen an vereinseige-
nen Sportanlagen tber 5.000 Euro Baukosten — ohne Eigenleistung -
(z.B. Heizungsanlagen, Déacher, Fenster); Schonheitsreparaturen sind ausge-
schlossen,

c) Der Zuschuss betragt 10% der reinen Baukosten (Baunebenkosten bleiben
unbericksichtigt).
Eigenleistungen werden in angemessenem Umfang berlcksichtigt.
Bei Eigenleistungen wird ein Stundensatz von 10 Euro zugrunde gelegt.

d) Je nach Haushaltslage kann bei gréf3eren Bauvorhaben die Zuschusszahlung
auf mehrere Jahre verteilt werden.

2. Voraussetzung fur die Zuschussgewahrung sind:

a) die Erhebung von Mitgliedsbeitragen in der Hohe, die auch vom Landes-
sportbund NW fir die Zuschussgewahrung gefordert werden.
b) die Leistung einer angemessenen Jugendarbeit.

3. Der Antrag ist formlos unter Beiftigung der erforderlichen Kostenvoranschlage
bzw. Kostenschatzungen, Bauplane und allen Finanzierungsnachweisen vor
Baubeginn einzureichen. Fiur die Reihenfolge der Bewilligung ist das Datum des
Eingangs der vollstandigen Antragsunterlagen maf3gebend. Bereits vor Antrag-
stellung begonnene MalRnahmen kdnnen nicht bezuschusst werden.

4. Sollte ein Verein 12 Monate nach Zuschussbewilligung mit den Arbeiten noch
nicht begonnen haben, ist die Bewilligung hinfallig. Der Zuschuss kann erneut
beantragt werden.

Hinsichtlich der weiteren Anderungen wird auf die beigefiigte Synopse verwiesen.
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Finanzielle Auswirkungen
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In Vertretung

Dr. Rohr
Stadtrat
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Richtlinien der Stadt Siegen zur Forderung des Sports

Die Richtlinien der Stadt Siegen zur Forderung des Sports vom 5. Mai 1976 erhalten
durch Anderungsbeschluss des Rates der Stadt Siegen vom 25.9.2002 folgende
Fassung:

1. Allgemeines
1.1 Zweck und Ziel
1.2 Geltungsbereich
1.3 Antragstellung
2. Sportstatten

2.1 Stadtische Sportanlagen
2.2 Vereinseigene Anlagen

3. Besondere Veranstaltungen

4. Teilnahme an Deutschen und Internationalen Meisterschaften
5. Ubungsleiterzuschiisse

6. Forderung des Leistungs- und Spitzensports

7. Ehrungen
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1. Allgemeines

1.1 Zweck und Ziel

Durch diese Richtlinien soll der Sport in der Stadt Siegen einheitlich gefordert
werden.

Die Stadt Siegen fordert in Anerkennung ihrer erzieherischen, sozialen und
gesundheitlichen Bedeutung den Breiten-, Leistungs- und Spitzensport im
Rahmen der jahrlich im Haushaltsplan bereitgestellten Mittel.

1.2 Geltungsbereich

Diese Richtlinien gelten nur fur die Amateurvereine. Unterstitzt werden kon
nen diejenigen Sportvereine, die

a) ihren Sitz in der Stadt Siegen haben,

b) dem Landessportbund Nordrhein-Westfalen angehdoren,

c) Mitglied des Stadtsportverbandes Siegen sind und

d) deren Mitgliedbeitrdge mindestens die vom Land Nordrhein-Westfalen in
g?ghtlinien fur die Gewahrung von Zuwendungen an den Landesssport-
I[z)llj_rnrdljijrderung der Ubungsarbeit in den Sportvereinen geforderte Hohe er-
reichen.

Sportstatten, mit Ausnahme der Turnhalle des TV Niederschelden, werden nur
bezuschusst, wenn sie im Stadtgebiet liegen.

1.3 Antragstellung

Antrage auf Gewéahrung eines Zuschusses sind abgesehen von Ziffer 4 und
5 schriftlich an den Fachbereich 4, Abteilung Sport und Béader, zu stellen.
Antragsteller kann nur der geschéftsfihrende Vorstand eines Sportvereins
sein.

Abteilungen sind nicht antragsberechtigt.

Alle MalRBnahmen der Sportférderung der Stadt Siegen sind freiwillige Leistun-
gen. Zuschisse werden ausschliel3lich im Rahmen der zur Verfliigung stehen
den Haushaltsmittel gewahrt.

Ein Rechtsanspruch auf Gewahrung eines Zuschusses besteht nicht.
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2. Sportstatten

2.1 Stadtische Sportanlagen

Die der Stadt Siegen gehdrenden Sportanlagen werden im Rahmen der je-
weils geltenden Benutzungs- und Gebihrenordnungen fir den Ubungsbetrieb
und fur Sportveranstaltungen zur Verfiigung gestellt.

AuRerhalb des festgelegten Ubungs- und Spielbetriebes kann jedermann, so-

weit im Einzelfall nichts anderes bestimmt ist, die Sportanlagen zu solchen
sportlichen Betatigungen benutzen, die dem Zweck der Anlage entsprechen.

2.2 Vereinseigene Anlagen

2.21 Die Stadt Siegen kann Zuschtisse gewahren fr:
a) den Neubau von Sportanlagen und Vereinsheimen
b) notwendige Erneuerungs- bzw. Modernisierungsmal3nahmen an ver-
einseigenen Sportanlagen tber 3.000 Euro Baukosten — ohne Eigen-
leistung - (z.B. Heizungsanlagen, Dacher, Fenster u.d.); Schonheits-
reparaturen sind ausgeschlossen.

2.22 Der Zuschuss betragt 10% der reinen Baukosten (Baunebenkosten blei-
ben unberiicksichtigt). Eigenleistungen werden in angemessenem Um
fang berucksichtigt.

Bei Eigenleistungen wird ein Stundensatz von 10 Euro zugrunde gelegt.

2.23 Je nach Haushaltslage kann bei grof3eren Bauvorhaben die Zuschuss
auszahlung auf mehrere Jahre verteilt werden.

2.24 Voraussetzung fur die Zuschussgewahrung sind:
a) die Erhebung von Mitgliedsbeitrdgen in der Hohe, die auch vom Lan-
dessportbund NW fir die Zuschussgewahrung gefordert werden,
b) die Leistung einer angemessenen Jugendarbeit.

2.25 Der Antrag ist formlos unter Beifigung der erforderlichen Kostenvor-
anschlage bzw. Kostenschéatzungen, Bauplane und allen Finanzierungs-
nachweisen vor Baubeginn einzureichen. Antrage fur das laufende Haus-
haltsjahr missen spatestens am 30.9. eingegangen sein. Bereits vor An-
tragstellung begonnene MalRnahmen kdnnen nicht bezuschusst werden.

Sollte ein Verein 12 Monate nach Zuschussbewilligung mit den Arbeiten
noch nicht begonnen haben, ist die Bewilligung hinfallig. Der Zuschuss
kann erneut beantragt werden.

2.26 Zu den Unterhaltungs- und Betriebskosten vereinseigener Anlagen kann
ein jahrlicher Zuschuss gewahrt werden.

Die Hohe des Zuschusses ist abhangig von der GréRe der fur den Sport
betrieb nutzbaren Flache und der im Haushaltsjahr zur Verfligung steh-
enden Haushaltsmitteln. Die Zuschisse werden jahrlich vom Sport- und
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Baderausschuss des Rates der Stadt Siegen beschlossen.

Grundlage der Berechnung bilden die vom Bundesinstitut fir Sportwis-
senschaft ermittelten Werte fur die Bau- und Folgekosten von Sportstat-
ten.

3. Besondere Veranstaltungen

Nationale, internationale oder tUberdrtlich bedeutende Veranstaltungen kénnen
gefordert werden durch

a) die kostenlose Bereitstellung der erforderlichen Anlagen und Geréte,
b) Zuschisse zur Kostendeckung

4. Teilnahme an Deutschen und internationalen Meisterschaften

Den Sportvereinen kann fur die Teilnahme ihrer Mitglieder ein Fahrtkostenzu-
schuss im Rahmen der zur Verfugung stehenden Haushaltsmittel gewahrt wer-
den.

Die Teilnahme und Platzierungen sind nachzuweisen.

5. Ubungsleiterzuschiisse

Analog zu den Richtlinien des Landes Nordrhein- Westfalen kénnen die Sportver-
eine fur anerkannte Ubungsleiter und Sportlehrer einen Zuschuss zu den Leis-
tungen des Landessportbundes erhalten. Ein entsprechender Antrag ist bis zum
28. Februar eines jeden Jahres beim Landessportbund Nordrhein-Westfalen ein-
zureichen.

Die Hohe des Zuschusses wird jahrlich nach dem vom Landessportbund festge-
legten Zuschuss ausgezahlt.

Der Bewilligungsbescheid fir alle Sportvereine wird der Stadt Siegen vom Lan-
dessportbund zur Verfigung gestellt.

6. Forderung des Leistungs- und Spitzensportes

Der Leistungs- und Spitzensport der ortlichen Vereine kann durch Zuschisse un-
terstutzt werden.

7. Ehrungen

Die Stadt ehrt Sportler aus Siegener Sportvereinen fiir besonders herausragende
Leistungen.

8. Inkrafttreten
Diese Richtlinien treten am 1.10.2002 in Kraft.

Gleichzeitig treten alle entgegenstehenden und gleichlautenden ortsrechtlichen
Bestimmungen aul3er Kraft.
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STADT SIEGEN Vorlagennr.

DER BURGERMEISTER 2079/2002
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschéftsbereich 2 Datum

Fachbereich Sport, Bader 01.07.2002

Bearbeitet von: Herrn Paul

Beratungsfolge Ausschiisse — Rat offentlich [ ] nicht &ffentlich

Sport- und Baderausschuss 18.07.2002

Haupt- und Finanzausschuss 11.09.2002

Rat 25.09.2002

Betreff:

Modernisierung der Sportplatze Gluckauf-Kampfbahn und Charlottental

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Siegen beschliel3t fir die Sportplatze Gluckauf-Kampfbahn und
Charlottental wie folgt:

1. Gluckauf-Kampfbahn

1.1 Die Kieselrotsanierung wird durchgefihrt.
1.2 Das Spielfeld erhalt eine Kunstrasenflache.

1.3 Die Rundlaufbahn erhalt einen Tartanbelag. Es werden vier Rundlaufbahnen
und an beiden Langsseiten 100-m-Laufbahnen angelegt.

1.4 Die Segmente werden asphaltiert. In ein Segment wird eine Weitsprunganlage
mit zwei Anlaufbahnen in Tartanausfihrung gebaut.

2. Charlottental

2.1 Die Kieselrotsanierung und Modernisierung wird zurtickgestellt.

2.2 Aufgrund des Schreibens des Siegener SC vom 27. Juni 2002 sind weitere
Untersuchungen notwendig und Verhandlungen mit dem Verein zu fihren.

2.3  Die Verwaltung wird beauftragt, bis zur nachsten Sitzung des Rates einen ab-
schlieBenden — auch haushaltsvertraglichen — Vorschlag zu unterbreiten.
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Sachverhalt / Begrindung:
Beschlusslage

Grundlage der bisherigen Beschlussfassung bzw. Diskussionsergebnisse ist die
Verwaltungsvorlage Nr. 1658/02 vom 11.01.2002.

Beschluss des Sport- und Baderausschusses am 23.01.2002:

»L1.Die Kieselrot belasteten Sportplatze Charlottental und Glickauf-Kampfbahn wer-
den in 2002 unter der Voraussetzung der Zuschussgewahrung aus dem Kieselrot-
Programm sowie aus Sportférdermitteln des Landes Nordrhein-Westfalen moder-
nisiert.

. Die Wiederherstellung fur den Sportplatz Charlottental erfolgt in Kunstrasen.

. Die Wiederherstellung der Sportplatzflache der Gliickauf-Kampfbahn erfolgt in
Kunstrasen. Die leichtathletischen Anlagen werden in Tartanmaterial hergestellt.”

w N

Beratungsergebnis des Haupt- und Finanzausschusses am 30.01.2002:

Deckungsgleich mit Beschlussfassung im Sport- und Baderausschuss.

Diskussionsergebnis in der Sitzung des Rates am 06.02.2002:

Die Ziffern 1. — 3. sind deckungsgleich mit der Beschlussfassung des Sport- und Ba-
derausschusses und des Haupt- und Finanzausschusses.

Zusétzlich hat der Rat folgendes Diskussionsergebnis festgehalten:

Die Verwaltung wird beauftragt, folgende Punkte zu prifen:

- Madgliches Einsparpotenzial bei der Zusammenfassung der Ausschreibungen,

- Eigenbeteiligung der Vereine,

- Synergieeffekte im Rahmen der Kieselrotsanierung.

Vor einer weiteren Beratung sind die Zuschussfragen zu klaren und die Mittelbereit-

stellung durch das Land Nordrhein-Westfalen abzuwarten.

Aufgrund der vorstehenden Beratungen und Beschliisse bzw. Diskussionsergebnisse
schlagt die Verwaltung fir die Modernisierung des Sportplatzes Glickauf-Kampfbahn
folgende Konzeption vor:
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Gluckauf-Kampfbahn

Standards
a) Spielflache

Die Spielflache der Glickauf-Kampfbahn soll als Quarzsand verfullter Kunststoff-
rasen, gekrauselt, 33 mm hoch, ausgefuhrt werden.

Auf dem Markt befinden sich auch Produkte, die zusatzlich mit Gummigranulat
verflllt sind. Die Mehrkosten flr eine derartige Ausflhrung betragen ca. 5 Euro
pro gm. Das wirde fur die Gluckauf-Kampfbahn Merkosten in H6he von rd.
40.000 Euro bedeuten. Hinsichtlich der Spieleigenschaften der
Sand/Gummigranulat verfillten Kunstrasenflache gibt es unterschiedliche Auf-
fassungen. Aufgrund des zurzeit nicht erkennbaren Vorteils und der erheblichen
Mehrkosten schlagt die Verwaltung diese Ausfuhrung nicht vor. Dartber hinaus
liegen Uber die laufenden und turnusmafigen Pflegearbeiten keine Langzeiterfah-
rungen vor.

b) Leichtathletikanlagen

Es sollen vier Rundlaufbahnen (400 m) in wasserdurchlassigem Kunststoffbelag
aus PU-gebundenem Gummigranulat mit roter Oberflachen-Spritzbeschichtung
(Tartan) angelegt werden. An beiden Langsseiten werden vier 100-m-Lufbahnen
aus gleichem Material gebaut. Zum Schutz der Tartanbahn und des Kunstrasens
vor Verschmutzung wird umlaufend ein ca. 1 m breiter asphaltierter Streifen ein-
gerichtet. An der Bergseite wird umlaufend eine ausreichend dimensionierte
Oberflachenentwasserung als Sohlschale angelegt.

c) Segmente

Aus Griunden der Kostenreduzierung und Sicherstellung der Gesamtfinanzierung
des Projektes sollen die Segmente mit Asphalt versehen werden. Das zum
Sportheim gelegene Segment erhalt zusatzlich eine Sprunggrube mit zwei in Tar-
tan ausgefuhrten Anlaufbahnen. Die Asphaltausfihrung der Segmente eréffnet
die Mdglichkeit einer eventuell spateren Tartanbeschichtung. Dartber hinaus
kénnten in dem zum Tal hin gelegenen Segment Spielflachen z. B. fir Basketball,
Volleyball etc. angelegt werden. Soweit es die Gesamtfinanzierung zulasst, wer-
den entsprechende Bodenhilsen im Zuge der Bauarbeiten bereits eingesetzt.

Synergieeffekte bei der Kieselrotsanierung ergeben sich dadurch, dass durch das
Abschéalen der Oberflachen diese Leistung beim Neuaufbau eingespart wird. Ein
weiterer Synergieeffekt ist der Abbau bzw. Ausbau samtlicher Einrichtungen, z. B.
Einfassungen, Tore, Gelander, Regeneinlasse.

Eine gemeinsame Ausschreibung von Kieselrot und Neubau scheidet aufgrund
der strengen Vorgaben des Zuschussgebers aus. Das Land fordert eine strikte
Trennung beider MaRnahmen.
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Kosten und Finanzierung

Kosten

Kieselrotsanierung 390.000 €
Modernisierung in Kunstrasen 570.000 €
Gesamtkosten 960.000 €

Finanzierung

Zuschuss Eigenanteil Summe

€ € €

Kieselrotprogramm 312.000 78.000 390.000
Sportférdermittel 167.000 403.000 570.000
478.000 481.000 960.000

Die Zuwendungsbescheide der Bezirksregierung Arnsberg liegen vor. Der Be-
scheid fur die Kieselrotbeseitigung enthalt die Bedingung, dass sofern mit der
Mafinahme nicht spatestens bis zum 15. Dezember 2002 begonnen wird, der An-
spruch auf die gewéahrte Zuwendung verfallt.

Der Bescheid fur die Zuwendung aus Sportfordermitteln enthalt die Nebenbe-
stimmung, dass wenn nicht bis spatestens zum 30. November 2002 mit der Bau-
mal3nahme begonnen wird, sich der Zuschussgeber vorbehalt, den Zuwendungs-
bescheid zu widerrufen.

Die Mal3nahme ist in Einnahme und Ausgabe in der vorstehenden finanziellen
GroRRenordnung im Vermodgenshaushalt veranschlagt.

Der langjahrige Hauptnutzer und frihere Eigentiimer der Sportanlage VB Weide-
nau hat sich auf eine entsprechende Anfrage der Verwaltung bereit erklart, sich
mit personlichen und sachlichen Eigenleistungen in das Projekt einzubringen. In
einem mit Vereinsvertretern gefihrten Gesprach sind moégliche Teilleistungen, die
durch den Verein bzw. Sponsoren tlbernommen werden kdnnen, erdrtert worden.
Eine Bezifferung der Eigenleistungen ist zurzeit nicht moglich, da noch Klarungs-
bedarf zwischen Verein und Sponsoren besteht.

Der Ful3ball- und Leichtathletikkreis Siegen-Wittgenstein betreibt seit vielen Jah-
ren das Verbandssportheim auf dem Gelande der Gluckauf-Kampfbahn und fihrt
dort unter anderem Ausbildungen fiir Ubungsleiter und Schiedsrichter durch. Dar-
Uber hinaus wird Siegen in Kirze Stutzpunkt des Deutschen FuR3ballbundes fur
die Talentférderung jugendlicher Fuf3baller und Fuf3ballerinnen, fir die die neue
Sportanlage in Weidenau neben dem Leimbachstadion und Hofbachstadion e-
benfalls zur Verfigung gestellt werden soll, so dass fur die zukinftige Verbands-
arbeit in Siegen ausgezeichnete Bedingungen geschaffen werden.



Vorlage 2079/2002 Seite 5

Die Verwaltung hat mit dem Fuf3ball- und Leichtathletikkreis Kontakt aufgenom-
men mit der Bitte, sich finanziell an diesem Modernisierungsprojekt zu beteiligen.

Zeitplan

Abschliel3ende Beschlussfassung des Rates am 29. September 2002. Fur die
Ausschreibung, Submission und Auftragsvergabe wird ein Zeitraum von ca. 8
Wochen nach Ratsbeschluss angesetzt. Die Kieselrotbeseitigung kénnte dem-
nach Ende November/Anfang Dezember einsetzen. Die Baudauer dafir wird ca.
2 Wochen betragen. Danach kann mit dem Neuaufbau begonnen werden. Es
wird davon ausgegangen, dass witterungsbedingt das Auftragen der Kunststoff-
flachen erst im Frihjahr 2003 erfolgen und unmittelbar danach die neue Anlage in
Betrieb genommen werden kann.

Die Verwaltung hat mit dem Verein bereits ein Gesprach uber Méglichkeiten einer
voruibergehenden Unterbringung auf anderen Sportplatzen gefihrt.

Sachstandsbericht Charlottental

Neubau des Spielfeldes

Da der Sportplatz eine Neigung von 1 % in Richtung Tal aufweist, ergibt sich ein
Hohenunterschied von 1,00 m. Um die Sportplatzflache auszugleichen, sind um-
fangreiche Arbeiten notwendig. Zum Abfangen der umliegenden Hange ist eine
ca. 100 m lange Stutzwand in einer mittleren Ho6he von 1,50 m zu errichten. Die
Kosten dafir belaufen sich auf ca. 100.000 Euro. Da die Hange stark wasserfih-
rend sind, missen entsprechend dimensionierte Ableitungen gebaut werden, wo-
durch weitere Kosten in Hohe von ca. 10.000 Euro entstehen.

Aufgrund der ortlich beengten Verhaltnisse ist ein Massenausgleich innerhalb des
Platzes nicht moglich. Es miissen ca. 3 000 m® Bodenmassen entsorgt werden,
was weitere Kosten in Héhe von 60.000 Euro verursacht.

Der komplette Neuaufbau des Platzes in Tenne wurde bisher mit 181.000 Euro
veranschlagt. Die Gesamtkosten des Neubaues in Tenne belaufen sich aufgrund
aktueller Feststellungen vor Ort auf ca. 350.000 Euro. Das bedeutet Mehrkosten
gegenuber der urspriinglichen Kostenschatzung von 169.000 Euro.
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Kosten und Finanzierung

Kosten

Kieselrotsanierung 295.000 €
Modernisierung in Tenne 350.000 €
Gesamtkosten 645.000 €

Finanzierung

Zuschuss Eigenanteil Summe

€ € €

Kieselrotprogramm 236.000 59.000 295.000
Sportférdermittel 86.000 264.000 350.000
322.000 323.000 645.000

Die Erhéhung des stadtischen Eigenanteils um 169.000 Euro ist nicht finanziert.

Ein Neubau mit einer Kunstrasenflache wiirde zusatzliche Mehrkosten in H6he
von 250.000 Euro bedeuten.

Die Gesamtkosten wirden dann 895.000 Euro und der stadtische Eigenanteil
573.000 Euro betragen.

In diesem Fall musste eine UberplanméaRige Bereitstellung in Hohe von 419.000
Euro erfolgen. Hierfir ist eine Finanzierungs-/Deckungsgrundlage im Haushalt
der Stadt nicht gegeben.

Der urspringlich erwartete Zuschuss in Hohe von 130.000 Euro ist vom Zu-
schussgeber gekurzt worden, da der Platz nicht Uber die fur eine Maximalférde-
rung notwendige GroéRe von mindestens 7.600 m? verfigt.

Im Ubrigen gelten die Termine, Bedingungen und Vorbehalte des Zuschussge-
bers wie bei der Glickauf-Kampfbahn dargestellt.

Der ausschlie3liche Nutzer und friihere Eigentiimer des Sportplatzes Siegener
SC hat mit Schreiben vom 27.06.2002 mitgeteilt, dass sich der Verein nur im Fal-
le des Baues eines Kunstrasens mit 25.000 Euro an den Kosten beteiligt. Dar-
Uber hinaus hat der Verein angeboten mindestens 1.500 Stunden ,Hand- und
Spanndienste® zu erbringen.
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Weiterhin teilt der Verein Folgendes mit:

,S0llte allerdings auf unserem Nachbarplatz in Weidenau Kunstrasen ,installiert"
werden und unser Platz in Tenne verbleiben, wére dies nicht nur der ,Todesstol3"
fur unsere gesamte Jugendarbeit, sondern fur den Verein insgesamt.

Wenn dies tatsachlich weiterhin der Wille der Stadt Siegen ware und dieser Wille
von den politischen Parteien unterstitzt wirde, wirden wir um ein Planungsge-
spréach bitten, um zu tberlegen, ob wir dann nicht unter SchlieBung unserer Ful3-
ballabteilung den Charlottentalplatz nicht besser nach Anpachtung in Eigenregie
in einen Tennisplatz umwandeln wirden und dann zum Schluss wenigstens eine
leistungsfahige Tennisanlage héatten.

Um es zu betonen: Dies wollen wir nicht!

Wir deuten diese Méglichkeit nur an, weil der Bau eines neuen Tennenplatzes im
Charlottental wegen der hierdurch bedingten fehlenden Attraktivitat der Todes-
stof3 fur unsere FulRballabteilung ware und damit ,fortgeworfenes Geld* fir die
Stadt Siegen.”

Zum Angebot des Vereins ,Hand- und Spanndienste” zu leisten muss darauf ver-
wiesen werden, dass fur die Arbeiten im Zusammenhang mit der Kieselrotbeseiti-
gung sehr hohe Sicherheitsanforderungen an die Arbeitskrafte und fur die im Um-
feld angesiedelte Bebauung gestellt werden. AulRerdem sind fast alle Arbeiten
maschinenintensiv, so dass ,Hand- und Spanndienste” im Verhéltnis zu den Ge-
samtkosten nur als sehr gering einzustufen sind.

Synergieeffekte entstehen durch die Kieselrotsanierung dadurch, dass Oberfla-
chenmassen aufgenommen und entsorgt werden. Bezlglich der Frage gemein-
samer Ausschreibungen wird auf die Ausfuhrungen zur Glickauf-Kampfbahn
verwiesen.

Aufgrund der zuvor auszugsweise dargestellten Verlautbarungen des Siegener
SC in seinem Schreiben vom 27. Juni 2002 kann zum gegenwartigen Zeitpunkt
eine Beschlussempfehlung zur Modernisierung des Sportplatzes Charlottental
nicht gegeben werden.
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Finanzielle Auswirkungen

[X]ja

[ ]nein

Gesamtkosten jahrliche Folgekosten Finanzierung Finanzierung objekt Abstimmung

der MaBnahme Eigenanteil bezogene Einnahmen mit dem Kammerer

Gluckauf- 481.000 478.000 ist erfolgt

Kampf-

ist nicht erfor-
derlich, da
Haushaltsmit-
tel im Haus-
haltsjahr zur
Verfligung
stehen
Veranschlagung
im VermH I:l im VerwH |:| Nein Ja, mit Haushaltsstelle

312.0000J167.
0000J390.000
(J583.000

1.560.3616.101
.560.3610.2001.
560.9416.101.5
60.9410.2

In Vertretung

Dr. Rohr
Stadtrat

1 Anlage



STADT SIEGEN Vorlagennr.

DER BURGERMEISTER 2079/2002 1. Ergéanzung
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschéftsbereich 2 Datum

Fachbereich Sport, Bader 23.08.2002

Bearbeitet von: Herrn Paul

Beratungsfolge Ausschiisse — Rat offentlich [ ] nicht &ffentlich

Sport- und Baderausschuss 09.09.2002

Haupt- und Finanzausschuss 11.09.2002

Rat 25.09.2002

Betreff:

Modernisierung des Sportplatzes Charlottental

Beschlussvorschlag:
Es wird um Beratung und Beschlussfassung gebeten.
1. Alternative

Die Kieselrotsanierung wird durchgefihrt.

Die Kosten betragen 295.000 €
Das Spielfeld erhalt eine Kunstrasenflache.

Die Kosten betragen 431.000 €
Gesamtkosten 726.000 €

2. Alternative

Die Kieselrotsanierung wird durchgefihrt.
Die Kosten betragen 295.000 €

Das Spielfeld wird mit Tennenbelag wieder hergestellt.
Die Kosten betragen 181.000 €

Gesamtkosten 476.000 €
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3. Alternative

Die Kieselrotsanierung und die Modernisierung werden nicht durchgefihrt.
Die Spielfelddecke wird im Rahmen der laufenden Unterhaltung aufgearbeitet.

Der Verein Siegener SC erhalt ein Nutzungsrecht auf der Sportanlage Gluckauf-
Kampfbahn.

Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Zuschussgeber zu verhandeln, dass die
Fordermittel fir die Kieselrotsanierung und fur die Modernisierung auf die Sportanla-
ge Helsbachtal fir 2003 Ubertragen werden.

4. Alternative

Die Kieselrotsanierung wird durchgefihrt.
Die Kosten betragen 295.000 €

Das Grundstick, ca. 6500 m2, wird vermarktet. Der Verkaufserlds wird zweckgebun-
den fur die Sanierung/Modernisierung anderer Sportanlagen eingesetzt.

Der Verein Siegener SC erhalt ein Nutzungsrecht auf der Sportanlage Gluckauf-
Kampfbahn.
Sachverhalt / Begrindung:
Auf die Verwaltungsvorlage 2079/02 vom 01.07.2002, die Gegenstand der Beratung
im Sport- und Baderausschuss am 18.07.2002 war, wird hingewiesen. Der Sport-
und Baderausschuss hat folgenden Beschluss gefasst:

~Sportplatz Charlottental

1. Die Kieselrotsanierung und Modernisierung wird zuriickgestellt.

2. Aufgrund des Schreibens des Siegener SC vom 27. Juni 2002 sind weitere
Untersuchungen notwendig und Verhandlungen mit dem Verein zu fihren.

3. Die Verwaltung wird beauftragt, bis zur nachsten Sitzung des Rates einen ab-
schlieBenden — auch haushaltsvertraglichen - Vorschlag zu unterbreiten®

Die Verwaltung hat Verhandlungen mit dem Siegener SC gefiihrt und ergénzende

Untersuchungen vorgenommen. Zur Beratung werden folgende Alternativen vorge-
schlagen:

1. Alternative
1.1 Die Kieselrotsanierung wird durchgefuhrt.

1.2 Das Spielfeld erhalt eine Kunstrasenflache.
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Die Alternative 1 entspricht dem Beschluss des Sport- und Baderausschusses vom
23.01.2002, dem Beratungsergebnis des Haupt- und Finanzausschusses vom
30.01.2002 sowie dem Diskussionsergebnis des Rates vom 06.02.2002. Vom Aus-
baustandard und von den finanziellen Auswirkungen her handelt es sich um den wei-
testgehenden Vorschlag. Die Kosten und die Finanzierung wirden sich wie folgt dar-
stellen:

Kosten Neu Alt
- Kunstrasen - - Tennenbelag —
gem. Vorlage SpBA v. 01.07.02

Kieselrotsanierung 295.000 € 295.000 €
Modernisierung 431.000 € 350.000 €
Gesamtkosten 726.000 € 645.000 €

Die Kosten fir die Wiederherstellung in Tenne setzten sich zusammen aus Neubau-
kosten 181.000 € und seinerzeit angenommenen Zusatzkosten fur den Ausgleich
des rund 1 m betragenden Gefélles von 169.000 €, zusammen 350.000 €.

Finanzierung Neu Alt
Zuschuss Eigenanteil Summe Zuschuss Eigenanteil Summe
€ € € € € €
Kieselrotprogramm 236.000 59.000 295.000 236.000 59.000 295.000
Sportfordermittel 86.000 345.000 431.000 86.000 264.000 350.000
Summe 322.000 404.000 726.000 322.000 323.000 645.000

Eigenleistung des Siegener SC

Mit Schreiben vom 14.08.2002 hat der Siegener SC mitgeteilt, dass sich die Mitglie-
der des Vereins auf einer auf3erordentlichen Mitgliederversammlung verpflichtet ha-
ben durch Leistung von Sonderbeitragen 50.000 € aufzubringen, falls die Modernisie-
rung in Kunstrasen beschlossen werde.

Im Rahmen der Eruierung von technischen Losungsmaoglichkeiten fur den fachge-
rechten Wiederaufbau des Spielfeldes hat die stadtische Vermessungsabteilung eine
topographische Hohenaufnahme erstellt. Das Ergebnis dieser Vermessung weist
aus, dass das Langsgefalle nicht durchgangig einen Meter betragt. Teilweise liegt
das Gefélle bei Giber einem Meter im hinteren Bereich und weit darunter im Zugangs-
bereich auf der Langsseite. Darlber hinaus hat der Platz unterschiedliches Gefélle in
der Querrichtung.

Gemal der fur die Planung und den Bau von Sportplatzen geltenden DIN 18035 sind
fur Kunststoffrasenflachen maximale Gefélleverhaltnisse von 0,8 % zulassig. Bei
schwierigen topographischen Verhéltnissen, wie sie im Charlottental anzutreffen
sind, kann die Ausbildung des Spielfeldes als Pultdach zugelassen werden.



Vorlage 2079/2002 1. Ergénzung Seite 4

Der Siegener SC hat, wie er mitteilt, ein namhaftes und im Sportplatzbau erfahrenes
Ingenieurblro beauftragt, eine Planung fir den Neubau des Charlottentalsportplatzes
in Kunstrasen zu erstellen.

Das vom Ingenieurbulro erstellte Leistungsverzeichnis ist von der Verwaltung —
Fachbereich 9/2 — fachtechnisch gepruft und als richtig festgestellt worden.

Der Siegener SC hat in seinem Schreiben vom 14.08.2002 erklart, dass er mit Unter-
stitzung eines qualifizierten Bauunternehmens in der Lage ist, einen erheblichen Teill
der Leistungspositionen zu Gbernehmen.

Der Siegener SC verpflichtet sich, das komplette Planum (gesamtr Uterbau fur die
Spielfeldflache) fur den Neuaufbau DIN-gerecht als Eigenleistung zu erstellen und
schatzt die finanzielle GroRenordnung daftr auf rd. 100.000 €. Der Verein ist bereit,
sich zur Durchfuihrung dieses Leistungsumfanges, in dem die 50.000 € aus der Son-
derabgabe der Vereinsmitglieder enthalten sind, ausdrticklich schriftlich zu verpflich-
ten.

Von der Stadt waren dann die gesamten Oberflachenarbeiten, insbesondere das
Aufbringen der Tragschicht und des Kunstrasens zu leisten. Die Bauleitung fur die-
sen Bauabschnitt kann die Stadt — Abteilung 9/2 — Gbernehmen, so dass fur den
Neubau des Platzes keine Architektenhonorare fir die Stadt Siegen anfallen wirden.

Aufgrund der angebotenen Eigenleistung ergibt sich folgende Kosten- und Finanzie-
rungssituation:

Kosten Neubau
Modernisierung in Kunstrasen 431.000 €

Finanzierung Neubau

Gesamtkosten 431.000 €
. Zuschuss des Landes aus Sportférdermitteln 86.000 €
Stadtanteil 345.000 €
. Veranschlagung im Haushalt — Stadtanteil - 95.000 €
Zwischensumme: 250.000 €
. Eigenleistung Siegener SC 100.000 €
Unterdeckung Haushaltsstelle 1.560.9411.0 150.000 €

Eine Finanzierungs-/Deckungsgrundlage fir die Unterdeckung in Hohe von 150.000
€ ist nicht vorhanden.
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Hinweis:

Der VIB Weidenau hat mit Schreiben vom 15.08.2002 eine Eigenbeteiligung fur die
Modernisierung der Glickauf-Kampfbahn in Form von Arbeits- und Sachleistungen in
Hohe von rd. 50.000 € angeboten. Es ist aus technischer Sicht noch eingehend zu
prufen, ob sich diese Eigenleistung umsetzen lasst.

Sollte das nicht oder nur zum Teil der Fall sein, ist beabsichtigt, den Verein aufzu-
fordern, die Eigenleistung in H6he von 50.000 € in anderer Form zu erbringen.

Da die MalRnahme Glickauf-Kampfbahn in voller Hohe im Haushalt finanziert ist,
kénnte durch Umschichtung von Finanzmitteln die Unterdeckung beim Sportplatz
Charlottental auf 100.000 € reduziert werden.

Dartber hinaus werden durch die beabsichtigten Zusammenfassungen der Aus-
schreibungen jeweils fur die Kieselrotsanierung und jeweils flr den Neubau Kosten-
vorteile erwartet, die zu einer weiteren Verringerung der Unterdeckung fuhren kon-
nen.

2. Alternative

2.1 Die Kieselrotsanierung wird durchgefihrt
2.2 Das Spielfeld wird mit Tennenbelag wieder hergestellt.

Die Ausbaualternative 2 entspricht dem urspriinglichen Vorschlag der Verwaltung.
Eine dem entsprechende Veranschlagung (ohne die Mehrkosten in Héhe von
169.000 €) ist im Haushalt 2002 vorgenommen worden. Die Kosten und die Finanzie-
rung wurden sich bei dieser Alternative wie folgt darstellen:

Kosten

Kieselrotsanierung 295.000 €
Modernisierung in Tenne 181.000 €
Summe 476.000 €

Finanzierung

Zuschuss Eigenanteil Summe
€ € €
Kieselrotprogramm 236.000 59.000 295.000
Sportfordermittel 86.000 95.000 181.000
Summe 322.000 154.000 476.000

Die Kosten fir die Kieselrotsanierung in Hohe von 295.000 € und die Kosten fir den
Neuaufbau in Tenne in H6he von 181.000 € sind im Haushalt veranschlagt und somit
in voller Hohe gedeckt.
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3. Alternative

3.1 Die Kieselrotsanierung und die Modernisierung werden nicht durchgefuhrt.
Die Spielfelddecke wird im Rahmen der laufenden Unterhaltung aufgearbeitet.

3.2 Der Verein Siegener SC erhalt ein Nutzungsrecht auf der Sportanlage Gliickauf-
Kampfbahn.

3.3 Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Zuschussgeber zu verhandeln, dass die
Fordermittel fur die Kieselrotsanierung und fiir die Modernisierung auf die eben-
falls Kieselrot belastete Sportanlage Helsbachtal in Eiserfeld fur 2003 Ubertragen
werden.

Der Siegener SC hat in seinem Schreiben vom 27.06.2002, das der Vorlage vom
01.07.2002 beigefligt war, unter anderem folgendes zum Ausdruck gebracht:

,S0llte allerdings auf unserem Nachbarplatz in Weidenau Kunstrasen ,,in-
stalliert” werden und unser Platz in Tenne verbleiben, ware dies nicht nur
der ,TodesstoR" fir unsere gesamte Jugendarbeit, sondern fur den Verein
Insgesamt”.

Weiterhin fuhrt der Verein aus:
»...weil der Bau eines neuen Tennenplatzes im Charlottental wegen der

hierdurch bedingten fehlenden Attraktivitat der Todesstol3 fir unsere Ful3-
ballabteilung ware und damit ,fortgeworfenes Geld fur die Stadt Siegen*.

Aufgrund dieser AuRRerungen des Vereins stellt sich fiir die Verwaltung die Frage, ob
Uberhaupt eine Ausbauempfehlung fur den Sportplatz Charlottental gegeben werden
kann. In der Alternative 3 schlagt die Verwaltung vor, weder die Kieselrotsanierung
noch die Modernisierung, auch nicht in Tenne, durchzufuhren. In Anbetracht der
Prognose des Vereins, dass eine Wiederherstellung in Tenne bei gleichzeitigem
Ausbau der Gliickauf-Kampfbahn in Kunstrasen, zur Auflésung des Vereins fuhren
konnte, zumindest aber die Auflésung der Fu3ballabteilung zur Folge haben werde,
halt die Verwaltung eine Sanierung und Modernisierung nicht fir angezeigt.

Der Sportplatz wirde in diesem Fall einer Grundpflege durch die Platzwarte der
Stadt unter Einsatz der entsprechenden Sportstattenunterhaltungsgerate unterzogen.
Im Wesentlichen wirden in diesem Rahmen folgende Arbeiten ausgefuhrt:

Beseitigen von Unebenheiten, Auflockern des Tennenbelages, Nachbesandung
der gesamten Platzflache, Beseitigung des unerwiinschten Aufwuchses.

Die Kosten kénnten aus dem laufenden Sportstattenunterhaltungsetat 2003 gedeckt
werden.

Bei dieser Alternative sollten Moéglichkeiten gefunden werden, dem Siegener SC ein
Nutzungsrecht fir einen Teil seiner Mannschaften auf der mit Kunstrasen ausgestat-
teten Gluckauf-Kampfbahn sowohl fir Trainingszwecke als auch fir die Austragung

von Spielen einzurdumen.
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Um in den Genuss der Zuschisse zu kommen, wird die Verwaltung mit dem Zu-
schussgeber verhandeln, dass die Zuschussmittel sowohl fur die Kieselrotsanierung
als auch fur die Modernisierung ein weiteres Mal Ubertragen und im Haushaltsjahr
2003 fur die ebenfalls Kieselrot belastete Sportanlage Helsbachtal in Eiserfeld einge-
setzt werden. Die Chancen einer solchen Ubertragung sind allerdings bei der derzei-
tigen Haushaltslage des Landes gering.

4. Alternative

4.1 Die Kieselrotsanierung wird durchgefuhrt.

4.2 Das Grundstiick, ca. 6.500 m 2, wird vermarktet. Der Verkaufserids wird zweck-
gebunden fur die Sanierung/Modernisierung anderer Sportanlagen eingesetzt.

4.3 Der Verein Siegener SC erhalt ein Nutzungsrecht auf der Sportanlage Glickauf-
Kampfbahn.

Bei der Realisierung der Kieselrotsanierung im Rahmen der Alternative 4 stellen sich

Kosten und Finanzierung wie folgt dar:

Kosten

Kieselrotsanierung 295.000 €

Finanzierung

Zuschuss Eigenanteil Summe
€ € €
Kieselrotprogramm 236.000 59.000 295.000

Der Eigenanteil der Stadt wirde lediglich 59.000 € betragen. Mit der Kieselrotbeseiti-
gung ware eine kontaminationsfreie Flache geschaffen, die vermarktet werden konn-
te.

Der Erlos kbnnte dann zweckgebunden fir die Sanierung und Modernisierung ande-
rer Sportplatze eingesetzt werden.

Dem Siegener SC wird ein weitgehendes Nutzungsrecht auf der neuen Kunstrasen-
flache in der Gluckauf-Kampfbahn eingeraumt. Die Kunstrasenflache lasst eine in-
tensivere und haufigere Benutzung zu. Unter diesem Aspekt und der mittlerweile
vierjahrigen Erfahrung mit der Kunstrasenflache im Leimbachstadion dirfte es mog-
lich sein, sowohl den VfB Weidenau als auch den Siegener SC in der Gliickauf-
Kampfbahn unterzubringen. Eventuell zeigen sich dabei Synergieeffekte in der Form,
dass im Jugendbereich Mannschaften als Spielgemeinschaften antreten kbnnen.
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Finanzielle Auswirkungen

X ja

[ ] nein

Gesamtkosten

jahrliche Folgekosten

Finanzierung

Finanzierung objekt-

Abstimmung

der MaRnahme Eigenanteil bezogene Einnahmen | mit dem Kammerer
|:| ist erfolgt
|:| ist nicht erforder-
lich, da Haushaltsmittel
im Haushaltsjahr zur
Verfugung stehen.
Veranschlagung
X im VermH L1 im VerwH ] Nein X Ja, mit Haushaltsstelle
236.000 1.560.3617.0
86.000 1.560.3611.0
295.000 1.560.9417.0
181.000 1.560.9411.0

Anlagen: 2



Anlage zur Verwaltungsvorlage SpBA vom 23.08.2002

Vorteile, Nachteile und Wirtschaftlichkeitsvergleich Tennenplatz - Kunstrasen-
platz

Das Ingenieurbtro fur Freiraumplanung Vennegeerts hat nach Vorlagen der Kunst-
rasenhersteller und aufgrund von Ermittlungen des Deutschen Instituts fir Sportwis-
senschaften in Kdln folgende Feststellungen getroffen:

Tenneplatz Kunstrasenplatz
Pflege Egalisieren, walzen, beregnen Abkehren, Kehrsaugen
Belastbarkeit Bei Regen, Tau und Frost Jederzeit bespielbar

Gefahr von Deckenschaden,
Verletzungen bei Sturzen

Linien Mindestens zehnmal im Jahr Dauerlinierung
nachlinieren

Jahresnutzung Ca. 1.500 Stunden Ca. 2.500 Stunden

Maximal

Spielverhalten Wetterabhangig, nicht immer Allwetterplatz, gut und
bespielbar gleichmafig

Unter Einbeziehung von Baukosten, Verzinsung, Generaliberholung und Folgekos-
ten ergeben sich unter Anlegung der vorstehenden Jahresnutzung folgende Kosten
fur eine Ubungsstunde:
Benutzungsdauer
10 Jahre20 Jahre
Tennenbelag 48,99 € 34,55 €

Sandkunstrasen 36,41 25,20 €



Anlage 2

I. Beigeordneter Siegen, 28.08.2002
Ba/Rei

Beigeordneter Il

Modernisierung Charlottental;

hier: Entwurf einer Verwaltungsvorlage vom 23.08.2002, eingegangen
am 27.08.2002

e Stellungnahme o

Aus Sicht des Unterzeichners muss die Vorlage mit einem Beschlussvorschlag ver-
sehen werden. Dieser kann sich nur an der auch vom Sport- und Baderausschuss in
seiner Sitzung am 18.07.2002 geforderten haushaltsvertraglichen Lésung orientie-
ren. Eine Uber die im Haushalt etatisierten Ausgabeermachtigungen hinausgehende
Mittelbereitstellung ist angesichts fehlender Gegenfinanzierungsmaoglichkeiten und
unter Bertcksichtigung der allseits bekannten dramatischen Haushaltslage der Stadt
nicht moglich.

Insofern muss unter den in der Vorlage dargestellten haushaltsvertraglichen Alterna-
tiven nach sportfachlichen Gesichtspunkten und der gegebenen Bedarfslage abge-
wogen werden.

Sollte die Beschlussfassung auf eine den Haushalt zuséatzlich belastende Variante (z.
B. Alternative 1) hinauslaufen, muss klar sein, dass hierfur die Deckung in der beno-
tigten GréRenordnung von 100.000 € bis 150.000 € aus dem Sportetat besorgt wer-
den muss. Dabei bietet sich als Mdglichkeit lediglich eine entsprechende Reduzie-
rung der Mittel fir die Modernisierung des Leimbachstadions an.

Im Ubrigen ist fur den Unterzeichner die Plausibilitat der jetzt dargestellten Kostenre-
duzierung von immerhin 169.000 € gegenuber den noch in der Vorlage vom
01.07.2002 genannten Ausbaukosten nicht erkennbar. Daneben ist darauf hinzuwei-
sen, dass die in der Vorlage aufgezeigte Alternative 4 hinsichtlich zuwendungsrecht-
licher Fragen noch der Abstimmung mit den Bewilligungsbehdrden bedarf. Hierbei
sind insbesondere die Fragen zu klaren, ob flr den angedachten Verwendungs-
zweck uUberhaupt eine Forderung erfolgt und daneben ein zu erzielender Veraul3e-
rungserlos nicht zwangslaufig zu einer entsprechenden Zuschussreduzierung fuhrt
(so genannte rentierliche Kosten im Zuwendungsrecht).

Sollte die Vorlage von Ihnen unverandert in die stadtischen Gremien weitergegeben
werden, bitte ich, meine Stellungnahme als Anlage beizuftigen.

gez.

Reinhold Baumeister
Stadtk&mmerer
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Betreff:

Bericht Gber den Haushaltsvollzug per 31.07.2002

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Siegen nimmt den Bericht Giber den Haushaltsvollzug per 31.07.2002
zur Kenntnis.

Sachverhalt / Begrindung:

ALLGEMEINES

Seit Februar 2002 ist ein EDV-gestutztes Verfahren verwaltungsweit im Einsatz, welches
ermdglicht, die Budgetverantwortlichen zeitgemald und umfassend Uber die Abwicklung
ihrer Budgets zu informieren. Von der Sachbearbeiterebene werden die einzelnen Haus-
haltsstellen im ersten Halbjahr zweimonatlich und in der zweiten Jahreshalfte monatlich
mit einer Prognose zum voraussichtlichen Jahresergebnis 2002 versehen.

Diese Daten werden aufsteigend zu Abteilungsbudgets / Institutsbudgets, Fachbereichs-
budgets, Geschéftsbereichsbudgets und abschlieRend zum Gesamthaushalt automatisch
aggregiert. Durch die Abteilungs-, Instituts- und Fachbereichsleiter sind Aussagen zu der
Abwicklung der Budgets gegeniuber dem jeweils zustéandigen Geschaftsbereichscontrolling
zu festgelegten Terminen zu treffen. Die Budgetverantwortlichen sind aufgefordert, bei
Bedarf Konsequenzen aus der Abwicklung des Budgets aufzuzeigen und — sofern erfor-
derlich —Gegensteuerungsmal3nahmen einzuleiten.

Zum 30.04., 31.07. und 31.10. des laufenden Jahres ist das Zentrale Finanzcontrolling
durch die Geschéftsbereiche Uber die Abwicklung der Geschéaftsbereichsbudgets zu in-
formieren. Zu den vorgenannten Berichtszeitpunkten sind die Organisationseinheiten an-
gehalten, die entsprechenden Fachausschiisse Uber den Haushaltsvollzug in Kenntnis zu
setzen und bei relevanten Abweichungen MalRnahmen zur Gegensteuerung aufzuzeigen.
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Das Zentrale Finanzcontrolling unterrichtet den HFA und den Rat zu den vorgenannten
Berichtsterminen uber die Abwicklung und das voraussichtliche Jahresergebnis des Ge-
samthaushaltes.

1. VERWALTUNGSHAUSHALT

Zu den Hauptgruppen (Einnahme- und Ausgabearten) des Verwaltungshaushaltes sind in
dieser Vorlage folgende Daten tabellarisch dargestellt:

e AO-Soll-Stande 30.04.2002 und 31.07.2002;
e Prognosen zum Jahresergebnis (Stand 30.04.2002 und 31.07.2002);
e betragliche und prozentuale Abweichung der Prognose zum 31.07.2002 vom HH-Soll.

1.1. Verwaltungshaushalt-Einnahmen - (in Mio. €)
Ab-
Ab- weichung
weichung der
Prognose Prognose der Prognose
30.04.02 31.07.02 | Prognose | 31.07.02
zum Jahres zum Jahres] 31.07.02 vom
AO-Soll ergebnis AO-Soll ergebnis vom HH-Soll in
HH-Soll | 30.04.02 2002 31.07.02 2002 HH-Soll %
Steuern, allg.
Zuweisungen 120,85 62,16 109,50 89,00 111,12 -9,73 -8,05%
Einnahmen aus
Verwaltung und Betrieb 42,29 23,78 41,19 28,32 41,54 -0,75 -1,77%
sonstige
Finanzeinnahmen 25,00 3,30 25,80 8,07 25,36 0,36 1,44%
[Einnahmen gesamt:] 188,14 89,24 176,49 98,90] 178,02 -10,12 -5,38%)

1.1. a)

Steuern, allgemeine Zuweisungen

Nach dem derzeitigen Kenntnisstand wird das voraussichtliche Jahresergebnis im Bereich
der Steuern und allgemeinen Zuweisungen mit einem Einnahmedefizit von rd. 9,73 Mio. €
abschlieBen. Gegenuber der Prognose zum 30.04.2002 (Defizit von rd. 11,35 Mio. €) er-
gibt sich eine Verbesserung der Annahme zum Jahresergebnis um rd. 1,62 Mio. €.

Gewerbesteuer nach Ertrag

Trotz des gegenuber dem 30.04.2002 (rd. 24,63 Mio. €) um rd. 1,92 Mio. € erhdhten A-
nordnungs-Solls zum 31.07.2002 in Hohe von rd. 26,55 Mio. € geht die Fachverwaltung
von einem voraussichtlichen Jahresergebnis von rd. 27,0 Mio. € bei der Gewerbesteuer
nach Ertrag aus.



Vorlage 2165/2002 Seite 3

Damit bestatigen sich die zum 30.04.2002 aufgezeigten Erwartungen, wodurch weiterhin
von einem Einnahmerickgang im Jahresergebnis von rd. 6,0 Mio. € gegenuber dem ge-
planten Haushaltsansatz (33,0 Mio. €) auszugehen ist.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Das aktuelle Anordnungs-Soll belief sich zum 31.07.2002 auf rd. 15,12 Mio. € (rd. 1,44
Mio. € aus der Abrechnung 2001 sowie rd. 6,42 Mio. € fir das I. Quartal 2002 und 7,26
Mio. € fur das II. Quartal 2002). Dies entspricht 46,24 % des Haushaltsansatzes.

Auf der Basis des Bewirtschaftungsstandes 31.07.2002 wird von einer voraussichtlichen
Einnahme zum Jahresende in 2002 von insgesamt rd. 29,64 Mio. € ausgegangen. Dies
bedeutet gegeniiber der Prognose zum 30.04.2002 (27,5 Mio. €) eine Verbesserung von
rd. 2,14 Mio. €. Verantwortlich hierfur ist die nicht zu erwartende Steigerung der Einnah-
men im Il. Quartal im Verhaltnis zum |. Quartal. Dieser Sachverhalt zeigt, wie schwierig
sich die Abgabe einer abschlielRenden unterjdhrigen Prognose dieser zentralen Einnah-
mequelle gestaltet.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aufkommensentwicklung im 1ll. und IV. Quartal 2002
und somit der Anteil der Stadt Siegen an der Einkommensteuer entwickeln wird.

1.1.b) Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Das prognostizierte Jahresergebnis bei den Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
schlie3t mit einem Defizit von rd. 1,77 % bzw. rd. 0,75 Mio. € ab. Hierfur sind, wie zum
Haushaltsvollzug 30.04.2002 ausgefuhrt, zum Grof3teil Mindereinnahmen aus verschiede-
nen Gebihren- und Entgeltbereichen ursachlich. Gegenuber der zum 30.04.2002 abgege-
benen Prognose (Mindereinnahmen von rd. 1,1 Mio. €) ergibt sich eine Verbesserung von
rd. 0,35 Mio. £.

1.1.c) Sonstige Finanzeinnahmen

Im Bereich der sonstigen Finanzeinnahmen wird von einer Verbesserung im Jahresergeb-
nis von rd. 0,36 Mio. € ausgegangen. Dieses positive Ergebnis ist im Wesentlichen auf
prognostizierte Mehreinnahmen aus Beteiligungsertragen zurtickzufuhren.

Bei dem zu erwartenden Gesamtergebnis in diesem Einnahmebereich wird unterstellt,
dass die dort gré3te Einnahmeposition — die Zufihrung vom Vermdgenshaushalt in
Hohe von 8 Mio. € (Verkauf von RWE-Aktien) — im laufenden Haushaltsjahr realisiert wer-
den kann.

Zur Erreichung dieser Einnahmeerwartung wird auf die im nicht 6ffentlichen Teil zu bera-
tende Vorlage beziglich der Optimierung der Verwertung der RWE-Aktien verwiesen.
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1.2. Verwaltungshaushalt-Ausgaben —(in Mio. €)
AD-
Ab- weichung
weichung der
Prognose Prognose der Prognose
30.04.02 31.07.02 | Prognose | 31.07.02
zum Jahres zum Jahres| 31.07.02 vom
HH-Soll AO-Soll ergebnis AO-Soll ergebnis vom HH-Soll
2002 30.04.02 2002 31.07.02 2002 HH-Soll in %
sonstige Personal-
ausgaben 2,23 0,95 2,13 1,41 2,13 -0,10 -4,48%
Persodnliche
Ausgaben SN A 55,56 19,79 56,26 30,88 55,92 0,36 0,65%
sachlicher Ver-
waltungs- und
Betriebsaufwand 42,83 19,16 43,20 25,42 42,61 -0,22 -0,51%
Zuweisungen und
Zuschusse 36,18 22,03 36,85 30,42 36,94 0,76 2,10%
sonstige
Finanzausgaben 76,63 39,87 75,19 42,92 75,72 -0,91 -1,19%
Ausgaben
gesamt: 213,43 101,80] 213,63] 131,05 213,32 -0,11 -0,05%
1.2.a) Sonstige Personalausgaben

Die sonstigen Personalausgaben werden sich voraussichtlich im Jahresergebnis um rd.
0,1 Mio. € verringern. Damit bleiben die Prognosedaten in diesem Bereich stabil.

1.2.b) Personalausgaben SN A

Der Burgermeister hat am 28.05.2002 eine sechsmonatige Wiederbesetzungssperre fir
alle frei werdenden Stellen eingerichtet, um den zum 30.04.2002 erkennbaren Tendenzen
im Personalkostensektor entgegenzusteuern. Die nunmehr vorliegende Prognose der Per-
sonalverwaltung geht von einer Umsetzung dieses personalwirtschaftlichen Instrumentari-

ums aus und prognostiziert das voraussichtliche Jahresergebnis im Bereich des SN A auf
rd. 55,92 Mio. €.

Dies bedeutet zum einen im Gesamtergebnis einen vorhersehbaren Ausgabenmehrbedarf
von 0,36 Mio. € gegeniuber dem Planansatz und zum anderen eine Verbesserung von rd.
0,34 Mio. € gegenuber der Prognose vom 30.04.2002.

1.2.c) Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Fur diesen Ausgabenbereich hat der Unterzeichner fiir verschiedene Gruppierungsziffern,
wie bereits in der Vorlage zum Haushaltsvollzug 30.04.2002 angekiindigt, am 18.06.2002
eine haushaltswirtschaftliche Teilsperre gemald § 28 GemHVO verfugt und den Rat in sei-

ner Sitzung am 17.07.2002 hiertber in Kenntnis gesetzt. Das mit der Sperre vorgegebene
Einsparpotential fur diese Gruppierungsziffern betragt rd. 1,2 Mio. €.
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Grundsatzlich ist diese Vorgabe einzuhalten. Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass we-
gen bestehender Sachzwéange in Teilbereichen der Verwaltung die verfligte Sperre nur in
unterschiedlichem Umfang eingehalten werden kann, und in anderen Organisationseinhei-
ten nach dem derzeitigen Kenntnisstand Mehrausgaben erforderlich sein werden. Die Or-
ganisationseinheiten werden die Fachausschisse Uber die entsprechenden Details in
Kenntnis setzen.

1.2.d) Zuweisungen und Zuschusse

Die von der Verwaltung urspriinglich vorgesehene teilwirtschaftliche Haushaltssperre um-
fasste neben den Gruppierungen der Sach- und Betriebsausgaben auch den Bereich der
Zuweisungen und Zuschusse (vorgesehenes Einsparpotenzial rd. 0,08 Mio. €). Der Rat
hat aber in seiner Sitzung am 17.07.2002 beschlossen, die Sperre fur diesen Bereich auf-
zuheben.

Die im Jahresergebnis fur die Zuweisungen und Zuschisse vorhersehbare Ausgabenaus-
weitung von rd. 0,76 Mio. € ist — wie bereits in der Vorlage zum Haushaltsvollzug
30.04.2002 dargestellt — maf3geblich durch Mehrausgaben im Bereich der Betriebskosten-
zuschusse fur Kindertageseinrichtungen in Héhe von rd. 1,26 Mio. € bedingt.

1.2.e) Sonstige Finanzausgaben

Aufgrund des prognostizierten Einnahmertickganges bei der Gewerbesteuer nach Ertrag
werden Minderausgaben bei der Gewerbesteuerumlage in Hohe von voraussichtlich rd.
0,74 Mio. € erwartet. Bei der Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit wird sich
das Jahresergebnis um rd. 0,39 Mio. € gegentber der Planvorgabe verbessern.

Die v. g. Verbesserungen werden durch Mehrausgaben in anderen Bereichen teilweise
aufgezehrt, so dass fur diese Ausgabeart im Jahresergebnis mit Minderausgaben von rd.
0,91 Mio. € zu rechnen sein wird.

1.3. Verwaltungshaushalt - Entwicklung des Zuschussbedarfes - (in Mio. €)

Ab-
Ab- weichung
weichung der
Prognose Prognose der Prognose
30.04.02 zum 31.07.02 | Prognose | 31.07.02
Jahres- zum Jahres-| 31.07.02 vom HH-
AO-Soll ergebnis AO-Soll ergebnis vom Soll
HH-Soll 30.04.02 2002 31.07.02 2002 HH-Soll in %
Einnahmen_
gesamt: 188,14 89,24 176,49 125,39 178,02 -10,12 -5,38%
Ausgaben
gesamt: 213,43 101,80 213,63 131,05 213,32 -0,11 -0,05%
Zuschuss(-) /
Uberschuss(+) -25,29 -12,56 -37,14 -5,66 -35,30 -10,01 39,58%

Der tabellarisch ausgewiesene Zuschussbedarf von rd. 25,29 Mio. € im Haushalts-Soll
setzt sich aus dem zu finanzierenden Fehlbetrag aus Vorjahren in Hohe von rd. 23,70 Mio.
€ und einem fiir 2002 geplanten originaren Defizit von rd. 1,59 Mio. € zusammen.
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Auf der Grundlage der Prognosen der Organisationseinheiten aller Geschéftsbereiche
zum 31.07.2002 erhoht sich das origindre Defizit in 2002 um voraussichtlich rd. 10,01 Mio.
€ auf rd. 11,60 Mio. £.

Wenn auch gegenuber der Prognose zum 30.04.2002 eine leichte Verbesserung eingetre-
ten ist, so muss doch der bereits damals aufgezeigte Trend zur nachhaltigen Verwerfung
stadtischer Einnahmegrundlagen fur das gesamte Haushaltsjahr 2002 bestatigt werden.
Daneben lassen die sich fur 2003 abzeichnenden Perspektiven und Rahmenbedingungen
fur die kommunale Ebene und damit auch fur die Stadt Siegen ein Szenario erkennen, das
fur eine Vielzahl von Stadten und Gemeinden kaum noch beherrschbar sein wird.

2. VERMOGENSHAUSHALT

2.1 Vermodgenshaushalt —Einnahmen — (Tabellein T€)

‘EIStand: 31.07.2002 OVergleich: 31.07.2001 ‘

45.000 .
40.000 I 1o
35.000 1~ 12
30.000 I | :ri o
25.000 L | . © es)
T€ 0000 ] = ) L . w0
N - a7 H\l O m
15000 V) < © o ~ X S . g
/ < NS ™M o
10.000 ] 5 o 3 S
5000
H-Soll Ao-Soll H-Reste Ao-Soll a. R. insg. noch zu

vereinnahmen

100% / 19,99% (12,99%) / 100% / 48,58% (56,85%) [/ 77,08% (80,15%)
(In Klammern: Werte zum 31.07.2001)

2.2 Vermodgenshaushalt-Ausgaben —(Tabellein T€)

OStand: 31.07.2002 OVergleich: 31.07.2001

45.000
40.000
35.000 _
30.000 [ o =
Te 25.000 IS s ~
[e)) 1 N ol o
20.000 | = € , |2 - 3 3
15.000 ~ & |o - I3 |8 ° o | @
© N~ ~ < o
10.000 < © o | ©
o o
5.000 ™| ®
L
H-Soll Ao-Soll H-Reste Ao-Soll a. R. unerledigte verfliigbare
Auftrdge  Mittel insg.
insg.

100% / 19,92% [/ 100% [/ 47,73% [/ 16,75% / 58,81%
(16,60%) (53,97%) (18,11%) (57,49%)
(In Klammern: Werte zum 31.07.2001)
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2.3 Erlauterungen zur Abwicklung des Vermoégenshaushaltes

Bis zur Genehmigung des Haushaltes durch den Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein
— als untere staatliche Verwaltungsbehorde — am 22.05.2002 mussten die Vorschriften der
vorlaufigen Haushaltsfihrung beachtetet werden.

Zum 31.07.2002 sind 41,19 % der zur Verfigung stehenden Haushaltsmittel durch getatig-
te Ausgaben und erteilte Auftrage gebunden. Im Vorjahr bestand, auch wenn die Geneh-
migung des Haushaltes ca. 6 Wochen spater erfolgte, ein analoger Bewirtschaftungsstand
(gebundene Mittel Stand 31.07.2001 = 42,51 %).

Neben den bis zum 31.07.2002 veranlassten Ausgaben (AO-Soll + AO-Soll auf Reste) von
insgesamt 12,613 Mio. € (24,44 %) wurden Auftrage in einer Hohe von 8,641 Mio. €
(16,75 %) erteilt.

Da sich einige MalRnahmen in 2002 noch in ihrer Startphase befinden, sind Prognosestel-
lungen Uber das voraussichtliche Bewirtschaftungsergebnis im Vermdgenshaushalt derzeit
nicht angezeigt. Gleichwohl wird jedoch bereits jetzt von einem nicht unerheblichen Be-
stand an unbewirtschafteten Positionen zum 31.12.2002 ausgegangen, Uber deren weitere
Verwendung (z. B. Haushaltsrest, Neuveranschlagung, Absetzung) am Jahresende ent-
schieden werden muss. An dieser Stelle verweise ich auf die mal3nahmenbezogene Be-
richterstattung der Organisationseinheiten in den jeweiligen Fachausschissen.

Fur die Untergruppe 935 — Vermdgenserwerb — sowie die Gruppen 94, 95 und 96 (Bau-
kosten, Planungskosten) gilt — sofern es sich um ,Sammel-Haushaltstellen“ handelt — die
verfugte haushaltswirtschaftliche Teilsperre in HOhe von 10 %. Das Einsparpotential durch
dieses Instrumentarium wird fir den Ausgabebereich des Vermdgenshaushaltes auf ma-
ximal rd. 0,36 Mio. € geschatzt.

3. KASSENLAGE

Wie bereits in der Verwaltungsvorlage zum Haushaltsvollzug per 30.04.2002 dargestellt,
werden im laufenden Haushaltsjahr zur Gewabhrleistung eines gleichmafigen Mittelabflus-
ses und angesichts der Liquiditatslage der Stadtkasse im Ausgabebereich des Verwal-
tungshaushaltes quartalsweise 20 % der Haushaltsansatze zur Bewirtschaftung freigege-
ben.

Zum Jahresbeginn 2002 betrug das Kassenkreditvolumen zur Sicherung der Kassenliqui-
ditat rd. 48,57 Mio. €. Die in 8§ 4 der Haushaltssatzung 2002 festgesetzte Obergrenze
von 70 Mio. € fur Kassenkredite wurde im 2. Quartal 2002 mehrfach tangiert. Zum Be-
richtszeitpunkt 31.07.2002 haben sich die Kassenkredite auf ein Niveau von rd. 64,59
Mio. € ausgeweitet. Gegentiber dem Stand des Vorjahres (31.07.2001) von rd. 57,78 Mio.
€ bedeutet dies eine Zunahme von rd. 11,78 %.

Die fur die Kassenkredite aufzubringenden Zinssatze bewegen sich zum 31.07.2002 in
einer Bandbreite zwischen 1,03 % und 3,34 %. Bis zum Berichtszeitpunkt wurden be-
reits rd. 1,6 Mio. € an Zinszahlungen zur Sicherung der Kassenliquiditat aufgewendet. Der
voraussichtlich aufzubringende Gesamtbetrag fur Kassenkreditzinsen wird sich in diesem
Haushaltsjahr auf rd. 1,9 Mio. € belaufen.
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Nur aufgrund des derzeitigen ginstigen Zinsniveaus ergeben sich somit voraussichtlich
Mehrausgaben von ,nur” rd. 0,1 Mio. € fir Kassenkreditzinsen gegeniiber dem Haushalts-
ansatz.

In Vertretung

gez. Reinhold Baumeister

Reinhold Baumeister
I. Beigeordneter und Stadtkdmmerer



STADT SIEGEN Vorlagennr.

DER BURGERMEISTER 2143/2002
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschéftsbereich 3 Datum

Fachbereich Kammerei 26.07.2002

Bearbeitet von: Oda Fischer/Christoph Ermert

Beratungsfolge Ausschiisse — Rat offentlich [ ] nicht &ffentlich

Haupt- und Finanzausschuss 11.09.2002

Rat 25.09.2002

Betreff:

Kenntnisnahme und Zustimmung zu den tber- und aufR3erplanmafiigen
Ausgaben des |. und Il. Quartals 2002

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Siegen nimmt von den Uber- und aulRerplanméaf3igen Ausgaben
des I. und Il. Quartals des Haushaltsjahres 2002 Kenntnis, und zwar

im Verwaltungshaushalt (Anlage 1) 131.193,51 €

im Vermoégenshaushalt (Anlage 2) 565.436,65 €

Sachverhalt / Begrindung:

Nach den 88 82 und 84 GO in Verbindung mit dem Ratsbeschluss tber die Zustan-
digkeitsabgrenzung fur die Genehmigung Uber- und auf3erplanmafdiger Ausgaben
und Verpflichtungsermachtigungen vom 28.11.2001 sind die Uber- und aufRerplan-
mafigen Ausgaben und Verpflichtungserméchtigungen dem Rat zur Kenntnisnahme
vorzulegen, die nicht der vorherigen Zustimmung des Rates bedurfen.

Hiermit werden die im I. und Il. Quartal 2002 entstandenen tber- und aul3erplanma-
Bigen Ausgaben des Verwaltungshaushaltes (Anlage 1) und des Vermdgenshaushal-
tes (Anlage 2) zur Kenntnis vorgelegt.



Seite 2 der Verwaltungsvorlage vom 26.07.2002

Gemal § 82 Abs. 1 GO ist die Deckung der tUber- bzw. auRerplanmafigen Ausgaben
in jedem Einzelfall durch Mehreinnahmen oder Minderausgaben gegenuber der
Haushaltsveranschlagung sichergestellt worden.

Die Uber-/auerplanmafiigen Ausgaben sind folgendermaf3en abgedeckt:

1.Verwaltungshaushalt

Mehreinnahmen 77.080,51 €
Minderausgaben 54.113.00 €
Summe 131.193,51 €

2.Vermodgenshaushalt

Mehreinnahmen 15.067,00 €

Minderausgaben 550.369.,65 €

Summe 565.436,65 €

Finanzielle Auswirkungen X ja [ ] nein

Gesamtkosten jahrliche Folgekosten | Finanzierung Finanzierung objekt- Abstimmung

der MaRnahme Eigenanteil bezogene Einnahmen | mit dem Kammerer

|:| ist erfolgt

|:| ist nicht erforder-
lich, da Haushaltsmittel
im Haushaltsjahr zur
Verfligung stehen.

Veranschlagung

L] im VermH L] im VerwH ] Nein L] Ja, mit Haushaltsstelle

In Vertretung

Reinhold Baumeister
|. Beigeordneter und Stadtkdmmerer
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Finanzielle Auswirkungen

[X]ja

[ ]nein

Gesamtkosten
der MaBnahme

jahrliche Folgekosten

Finanzierung
Eigenanteil

Finanzierung objekt
bezogene Einnahmen

Abstimmung
mit dem Kammerer

D ist erfolgt

D ist nicht erfor-
derlich, da
Haushaltsmit-
tel im Haus-
haltsjahr zur
Verfligung
stehen

Veranschlagung

|:| im VermH

|:| im VerwH

|:| Nein

|:| Ja, mit

Haushaltsstelle

In Vertretung

Reinhold Baumeister
I. Beigeordneter und Stadtkdmmerer

Anlagen:



STADT SIEGEN Vorlagennr.

DER BURGERMEISTER 1854/2002 A
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschéftsbereich 4 Datum

Fachbereich 7 | Stadtplanung 19.08.2002

Bearbeitet von: Herrn Brede

Beratungsfolge Ausschiisse — Rat offentlich [ ] nicht &ffentlich

Bauausschuss 02.09.2002

Haupt- und Finanzausschuss 11.09.2002

Rat 25.09.2002

Betreff:

I. Bebauungsplan Nr. 247 "Giersberg-Ost";
hier: > Erganzungsvorlage der Verwaltungsvorlage Nr. 1854 / 2002

vom 25.02.2002

> Auf 8§ 31 GO NW wird hingewiesen

>  Teilung des Bebauungsplangebietes in Teil A (6stlicher Teil)
und Teil B (westlicher Teil)

> Beschluss des Bebauungsplangebietes Nr. 247 "Giersberg-
Ost" Teil A als Satzung

Beschlussvorschlag:

1. Der Rat der Stadt Siegen beschliel3t, die Beschlussvorschlage Ziff. 1.3 und 1.4
der Vorlage Nr. 1854 / 2002 vom 25.02.2002 nicht zu beschliel3en.

2. Der Rat der Stadt Siegen beschlief3t, im Anschluss an die Beschlisse 1.1, 1.2
sowie 1.5 der Vorlage Nr. 1854 / 2002 vom 25.02.2002

2.1 das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 247 "Giersberg-Ost" in die Tei-
le A (6stlicher Teil) und B (westlicher Teil) gemafd Anlage 1 (Lageplan) zu
teilen;

2.2 den Bebauungsplan "Giersberg-Ost" Teil A (Ostlicher Teil) gem&R § 10 Bau-
gesetzbuch als Satzung.
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Sachverhalt / Begrindung:

Das Verwaltungsgericht Arnsberg hat in seinem Beschluss vom 21.05.2002 die auf-
schiebende Wirkung der Klage des Antragstellers (Naturschutzbund Deutschland -
NABU) wiederhergestellt. Somit ist die am 24.01.2002 angeordnete sofortige Vollzie-
hung des Ausnahmebescheides des Kreises Siegen-Wittgenstein vom 07.09.2001
aufgehoben.

Die Stadt Siegen geht davon aus, dass eine vollziehbare Ausnahmegenehmigung
Voraussetzung ist fur die Rechtssicherheit des Bebauungsplanes und dass nicht
dem spéateren Bauherrn die Einholung der Ausnahmegenehmigung fiir sein Vorha-
ben "Hausbau" obliegt.

Hierbei kbnnte es zu einem unkalkulierbaren Haftungsrisiko fur die Stadt Siegen als
Satzungsgeber kommen.

Seitens der Stadt Siegen wird auch unter Beriicksichtigung des Verwaltungsgerichts-
Urteils vom 21.05.2002 (Eilverfahren) die Auffassung vertreten, dass ein Satzungs-
beschluss fur den westlichen Teil des Planbereiches nur gefasst werden kann, wenn
eine Vollziehbarkeit der Ausnahmegenehmigung des Kreises Siegen-Wittgenstein
gegeben ist.

Deshalb wird fur den unbestrittenen @stlichen Teil des Plangebietes ohne Biotope der
Satzungsbeschluss vorgeschlagen.

Die Teilung des Gebietes erfolgt unter dem Aspekt der unbestimmten Zeitschiene fir
das Klageverfahren beim Verwaltungsgericht Arnsberg, dem fir die Ausnahmege-
nehmigung aufschiebende Wirkung zukommt.

Ziel der Stadt Siegen ist weiterhin, fir das gesamte Plangebiet Satzungsrecht zu er-
reichen. Mit dieser MalRgabe sollte das verwaltungsgerichtliche Verfahren fortgesetzt
werden.

Durch die vorgeschlagenen Verfahren kann dem Verwaltungsgericht Arnsberg ver-
deutlicht werden, dass die Stadt Siegen ein ernsthaftes Interesse daran hat, zumin-
dest kurzfristig einen groR3en Teil des geplantes Baugebietes zu realisieren, ohne da-
mit die Gesamtplanung aufgeben zu wollen.

Die mit der Teilung des Plangebietes verbundenen Nachteile, die sich im Plangebiet
Teil A (Ostlicher Teil) ergeben, sind fur eine Interimszeit bis zur Realisierung der Ge-
samtplanung "Giersberg-Ost" hinnehmbar.

Die vorgesehene Teilrealisierung des Plangebietes wird jedenfalls dazu fihren, dass
die im Vordergrund stehenden bevélkerungspolitischen Aspekte im positiven Sinn
gefordert werden.

VerkehrserschlieRung

Die ErschlieRung des dstlichen Teils erfolgt - wie in der Begrindung ausgeftihrt -
uber die Planstral®e 1, die im Norden an die Giersbergstrafl3e (K 5) mit einem Kreisel
angeschlossen wird.
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Da nach der Teilung vorlaufig keine Durchfahrtsméglichkeit fur den Fahrzeugverkehr
mehr besteht, wird die Planstral3e 1 mit einer provisorischen Wendeflache versehen
unter teilweiser Inanspruchnahme der Stellplatze vor dem geplanten Kindergarten
und ca. 100 m? der Kindergartenflache.

Eingriffe in Natur und Landschaft

Die Ausgleichsregelung fur den Gesamtplan bleibt von der Teilung unberthrt, da fir
den Teil A (6stlicher Teil) die Abgrenzung und Zuordnung der Ausgleichsflachen und
Maflinahmen so gewabhlt ist, dass im Teil A ein entsprechendes Ausgleichsverhéltnis
wie im Gesamtplan besteht.

Ver- und Entsorgung

Die geplante Versorgung des Plangebietes Teil A (6stlicher Teil) erfolgt - wie in der
Begriindung beschrieben - durch Anschluss an die vorhandenen Netze. Das geplan-
te Entwasserungskonzept sah bereits eine separate Entwasserung der dstlichen und
westlichen Planbereiche vor.

Somit andert sich an diesem Konzept nichts; das in der Begrindung beschriebene
System wird beibehalten.

Kosten fiir Teil A (6stlicher Teil)

Die Uberschlaglich ermittelten Kosten fur die staddtebaulichen Malinahmen zur Reali-
sierung dieses Bebauungsplanes betragen voraussichtlich 5,9 Mio. €. Darin enthal-
ten ist der StrafRenbau mit Beleuchtung und Begrinung, der Kanalbau und der Aus-
bau der Ausgleichsflachen (jeweils ohne Grundsttickswert). Die Mittel zur Finanzie-
rung des Stadtanteiles sind im Haushaltsplan bereitzustellen. Der verbleibende Kos-
tenanteil wird durch ErschlieBungsbeitrdge und durch Ausgleichszahlungen zu de-
cken sein.

Die Ausgleichskosten fiir die Versiegelung der Verkehrsflachen werden im Rahmen
der ErschlieBungsbeitrage refinanziert. Fur die Erhebung der Ausgleichszahlungen
fur die Versiegelung der Bauflachen ist nach der beschlossenen Satzung gemaf
§ 135 ¢ BauGB vom 03.12.2001 zu verfahren.

Flachenaufteilung / stddtebauliche Daten

Gesamtplangebietsgréfie 37,2 ha
Teil A (6stlicher Teil) 24,6 ha
Teil B (westlicher Teil) 12,6 ha

Wohneinheiten (WE) dstlicher Tell

eingeschossig 132 WE
zweigeschossig 215 WE

347 WE
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Neue Wohnbauflache 96.500 m?

Wohneinheiten 347 WE 278 mAWE

Die Angaben in Prozent der Flachenanteile fir das gesamte Plangebiet gelten nicht
fur die Teilbereiche. Hier gibt es Verschiebungen innerhalb der Bereiche.

An der Planstral3e 1 wird im Norden ein Wertstoffdepot errichtet.

Die mit der Gebietsteilung verbundene Reduzierung des geplanten Stral3ennetzes
fuhrt nicht zu einer Anderung der Grundzige der Planung im Sinne des Stadtebau-
rechtes, so dass auf eine erneute Offenlegung des Planentwurfes verzichtet werden
kann.

Soweit Anregungen von Tragern 6ffentlicher Belange (TOB) und Privaten fiir den Ge-
samtplan (Teile A und B) gegeben worden sind, gelten diese auch fur das Teilplan-
gebiet A (0stlicher Teil). Ausgenommen hiervon sind lediglich die Anregungen, die
ausschlief3lich den Biotopschutz im Planbereich B (westlicher Teil) betreffen.

Der Verwaltungsvorschlag zur Berucksichtigung der einzelnen Anregungen gilt inso-
weit auch fur die Beschlussfassung zum Teil A (Ostlicher Teil).

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN [ja X nein
Gesamtkosten Jéhrliche FINANZIERUNG FINANZIERUNG Abstimmung
der MaRnahme Folgekosten Eigenanteil Objektbezogene mit dem Kammerer
Einnahmen
[ ist erfolgt
[T ist nicht
erforderlich
VERANSCHLAGUNG
[ im VermH 2002 [ im VerwH 2002 [ Nein [ Ja, mit Haushaltsstelle

In Vertretung

Brune
Stadtbaurat

Anlagen : 1

Seite 4



STADT SIEGEN Vorlagennr.

DER BURGERMEISTER 1997/2002
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschéftsbereich 4 Datum

Fachbereich 7 | Stadtplanung 10.06.2002

Bearbeitet von: Planungsgemeinschaft Ante /

Backfisch / SteinJ
Herrn Lister (FB 7/1)

Beratungsfolge Ausschusse — Rat offentlich [ ] nicht éffentlich
Bezirksausschuss VI-Eiserfeld 20.06.2002
Ausschuss fur Umwelt, Landschaftspflege und Energie 11.07.2002
Bauausschuss 02.09.2002
Haupt- und Finanzausschuss 11.09.2002
Rat 25.09.2002
Betreff:

Bebauungsplan Nr. 250 "Im Boden" im Stadtteil Oberschelden;
hier: > Auf § 31 GO NW wird hingewiesen

> Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB

> Abwagung der Ergebnisse der Bilirgerbeteiligung

> Abwagung der Ergebnisse der Beteiligung der Trager offent-
licher Belange (TOB) sowie die Abstimmung mit den Nachbar-
gemeinden
Beschluss des Planentwurfes und seine 6ffentliche Auslegung
Vorstellung des Entwurfes der ortlichen Bauvorschriften im
Bereich des Bebauungsplanentwurfes Nr. 250 "Im Boden"

Y'Y

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt Siegen beschlief3t:

1. Gem. § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 250 "Im Bo-
den" im Stadtteil Oberschelden. Das Plangebiet (siehe Ubersichtsplan Anlage 1)
wird begrenzt duch die Stral3e "Am Tredenberg", die Johannes-Spies-Stral3e und
die freie Landschatft.
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2. die im Rahmen der Burgerbeteiligung gem. 8§ 3 Abs. 1 BauGB und der Beteili-
gung der Trager offentlicher Belange gem. 8 4 Abs. 1 BauGB vorgebrachten An-
regungen zu dem vorliegenden Bebauungsplanentwurf Nr. 250 "Im Boden" ge-
mal3 den als Anlage 5 beigefigten Stellungnahmen 1 - 17 (Abwagung) zu behan-
deln;

3. gem. 8 3 Abs. 2 BauGB den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 250 "Im Boden"
mit Begriindung einschl. Umweltbericht und seine 6ffentliche Auslegung;

4. der Rat der Stadt Siegen nimmt den Entwurf der 6rtlichen Bauvorschriften (Anla-
ge 7) zustimmend zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung, das Verfahren zur
Erlassung der Satzung gem. § 86 BauO NW durchzufihren.

Sachverhalt / Begrindung:

Bereits seit den 70er Jahren wird das Gebiet "Im Boden" als zuktinftiges Bauland dis-
kutiert. Im wirksamen Flachennutzungsplan der Stadt Siegen ist dieses Gebiet als
Allgemeines Wohngebiet dargestellt.

Das Wohnbauflachenkonzept der Stadt Siegen aus dem Jahre 2001 sieht das Gebiet
"Im Boden" als potentielle Wohnbauflache vor. Es ist Ziel der Wohnungspolitik, dass
mittel- und langfristig die Stadt Siegen in ihrer Funktion als Wohnstandort gestarkt
und attraktiv entwickelt werden soll. Hierzu sollen auch kleinere Baugebiete in den
einzelnen Ortsteilen flr den Bedarf der dort anséssigen Bevolkerung geschaffen wer-
den. Trotz riucklaufiger Bevolkerungszahlen in Siegen ist die Nachfrage nach Bau-
land fur Ein- und Zweifamilienhduser ungebrochen. Der Wunsch, insbesondere von
jungen Familien mit Kindern, nach Wohnmaglichkeiten "im Grinen" fuhrt dazu, dass
viele Familien das gunstigere Angebot an Bauflachen in den landlichen Nachbarge-
meinden nutzen.

Auf der Grundlage einer Standortuntersuchung der Universitat Siegen, Fachbereich
Stadtebau, hat der Bauausschuss in seiner Sitzung am 05.03.2001 beschlossen,
dass auf der Variante | dieser Untersuchung mit ca. 10 zusatzlichen Baugrundstu-
cken aufzubauen ist und gemal dieser Mal3gabe das Bebauungsplanverfahren ein-
geleitet werden soll.

Am 20.11.2001 hat der Vergabeausschuss des Rates der Stadt Siegen beschlossen,
die Planungsgemeinschaft Ante / Backfisch / Stein aus Siegen mit der Erarbeitung
des Bebauungsplanentwurfes der Griinordnungs- und Landschaftsplanung sowie der
ErschlieBungsplanung fir den Bebauungsplan Nr. 250 "Im Boden" zu beauftragen.
Nach der verwaltungsinternen Abstimmung im Februar 2002 mit unterschiedlichen
stadtebaulichen Vorentwirfen ist der Bebauungsplanvorentwurf einschl. Eingriffs- /
Ausgleichsbilanzierung und Umweltbericht fur die Birger- und Trageranhérung erar-
beitet worden. Die ErschlieBungsplanung ist unmittelbar in den Planentwurf integriert
worden. Fur das "Neubaugebiet" im Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 250 "Im
Boden" sind dariber hinaus ortliche Bauvorschriften gem. § 86 BauO NRW im Ent-
wurf erarbeitet worden. Hierdurch soll fir das Neubaugebiet, das im bisherigen
Aul3enbereich liegt, im Anschluss an die bestehende Wohnbebauung ein Rahmen fir
eine regionaltypische Baugestaltung abgesteckt werden. Somit soll am Ortsrand von
Oberschelden im unmittelbaren Ubergang zur freien Landschaft einer zu heteroge-
nen Ausgestaltung der Gebaude und Freiflaichen entgegengewirkt werden. Der Ent-
wurf der drtlichen Bauvorschriften (Anlage 7) wird in der Sitzung vorgestellt.
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Der Termin der frihzeitigen Birgerbeteiligung zu dieser Bauleitplanung gem. 8§ 3
Abs. 1 BauGB ist in der ortlichen Presse am 03.04.2002 ortsublich bekannt gemacht
worden. Die Unterrichtung der Blrger geschah in der Weise, dass die stadtebauli-
chen Planentwirfe und der Entwurf der 6rtlichen Bauvorschriften in der Zeit vom
11.04.2002 bis einschl. 25.04.2002 im Rathaus Geisweid zur Einsicht, Erlauterung
und Erdrterung offentlich ausgehangt wurden.

Diese Informationsméglichkeit stieR auf reges Interesse. Uber 50 Burgerinnen und
Blrger haben die stadtebaulichen Planungen eingesehen und sich erlautern lassen.
Weiterhin ist eine Vielzahl von Schreiben / Anregungen eingegangen.

Die Trager offentlicher Belange sowie die Nachbargemeinden der Stadt Siegen sind
mit Schreiben vom 05.04.2002 gem. § 4 Abs. 1 BauGB beteiligt worden.

Die vorgebrachten Anregungen und Hinweise der Burger und Trager offentlicher Be-
lange (TOB) sowie der Nachbargemeinden sind als Anlage 6 dieser Verwaltungsvor-
lage beigeflgt und sind ebenso wie die Abwagungen Bestandteil der Vorlage.

Im Bebauungsplanentwurf einschl. Begrindung mit Umweltbericht sind gegeniber
dem Vorentwurf der Burger- und Trageranhorung folgende wesentliche Anderungen
und Erganzungen fir die Offenlage aufgenommen worden:

> Erweiterung des Geltungsbereiches nordlich der StraRe "Am Tredenberg" (um
die Flurstlicke 17, 194, 193 und 15). Hier wird ein Wohnbereich fir die Errichtung
von drei bis vier Wohnhausern festgesetzt, die die vorhandene Erschlie3ungs-
stralRe "Am Tredenberg" nutzen kénnen. Im riickwéartigen Bereich wird durch eine
private Grinflache der Ortsrand eingegrunt und der bauliche Eingriff kompen-
siert. Dieser Teilbereich ist zwar nicht im wirksamen Flachennutzungsplan der
Stadt Siegen als Wohnbauflache dargestellt, widerspricht jedoch nicht dem Ent-
wicklungsgebot des § 8 Abs. 2 BauGB, da die Grundziige der Art der Bodennut-
zung sich nur unwesentlich &ndern und in anderen Teilbereichen des Plangebie-
tes gegenuber der Darstellung des Flachennutzungsplanes zuriickgeblieben
wird. Dartber hinaus sind die Darstellungen des Flachennutzungsplanes nicht
parzellenscharf dargestellt.

>> Die detaillierte Zuordnung der Ausgleichsflachen fur die baulichen Eingriffe in
Natur und Landschaft durch den Stral3enbau und die zukinftige Wohnbebauung
wird entsprechend festgesetzt und gekennzeichnet. Die AusgleichsmalRnahmen
fur den Strafenbau werden Uber die ErschlieBungsbeitragssatzung der Stadt
Siegen und die Kostenerstattungsbetrage fur die privaten baulichen Eingriffe
durch die Satzung der Stadt Siegen zur Erhebung von Kostenerstattungsbetra-
gen fur naturschutzrechtliche AusgleichsmalRnahmen nach 8 135 a bis 135¢
BauGB vom 03.12.2001 abgerechnet.

>> An der StraRe "Im Boden" im Bereich des geplanten Kinderspielplatzes wird eine
Versorgungsflache zur Errichtung einer Trafostation des RWE festgesetzt.

>> Um die Neubauten bezuglich ihrer Hohenentwicklung besser in den Landschafts-
raum einzubinden, ist eine talseitige Traufh6he von 6,50 m festgesetzt.

>> Die Planstrae 3 (Stichweg im stdostlichen Planbereich) ist als verkehrsberuhig-
ter Wohnweg rechtwinklig an die Johannes-Spies-Stralle angebunden. Diese
verkehrsgerechte Anbindung ist innerhalb der festgesetzten StralRenverkehrsfla-
chen mdglich.
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>> |m Kapitel 8 der Begriindung "Ver- und Entsorgung” sind die Aussagen zur Versi-
ckerung des Niederschlagswassers im Gebiet entsprechend den Vorabstim-
mungen mit dem Staatlichen Umweltamt und der Wasserbehdrde des Kreises
Siegen-Wittgenstein sowie dem Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi) er-

ganzt, um den Anforderungen des § 51 a Landeswassergesetz zu entsprechen.

>> Die Grinordnungsplanung einschl. Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung ist entspre-

chend der Uberarbeiteten Planung angepasst.

>> Redaktionelle Anderungen und Erganzungen des landschaftspflegerischen Fach-
beitrages und des Umweltberichtes.

Weitere Einzelheiten zur Planung sind der Begriindung (Anlage 4) zu entnehmen.

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN Xlja bei Realisierung der MaBnahme [_] nein
Gesamtkosten Jahrliche FINANZIERUNG FINANZIERUNG Abstimmung
der MaRnahme Folgekosten Eigenanteil Objektbezogene mit dem Kammerer
Einnahmen
[ ist erfolgt
[ ist nicht
erforderlich
VERANSCHLAGUNG
[Jim VermH 2002 [ im VerwH 2002 [ Nein [ Ja, mit Haushaltsstelle

In Vertretung

Brune
Stadtbaurat
Anlagen
Anlage 1
Anlage 2
Anlage 3

Anlage 4
Anlage 5

Anlage 6

Anlage 7

Ubersichtsplan B-Plan
Stadtebaulicher Vorentwurf (Struktur einer moglichen Bebauung)
Planentwurf B-Plan Nr. 250 "Im Boden" (Plan DIN A4 verkleinert und
Legende als DIN A4-Kopien)
Begrindung zum B-Plan Nr. 250 "Im Boden™" mit Umweltbericht
Abwagung / Stellungnahmen zu den eingegangenen Anregungen der

Bulrger- und Tragerbeteiligung (TOB)

Schreiben der Biirger und der Trager offentlicher Belange (TOB) mit

Anregungen

Entwurf der 6rtlichen Bauvorschriften (Gestaltungssatzung)
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Begrundung

einschl. Umweltbericht

zum Bebauungsplan Nr. 250 "Im Boden"
im Stadtteil Siegen-Oberschelden
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1. Allgemeine Vorbemerkungen und Planungsanlass

Bereits seit den 70er Jahren - noch vor der Eingemeindung Oberscheldens in die
Stadt Siegen - wird das Plangebiet "Im Boden" als potentielles Bauland diskutiert.
Im Flachennutzungsplan der Stadt Siegen ist es als Wohnbauflache dargestellt
und seit 1986 liegt ein Bebauungsplanentwurf fir das Gebiet vor. Teile der vor-
gesehenen Bebauung wurden schlie3lich auf der Rechtsgrundlage einer Abrun-
dungssatzung gem. 8 34 BauGB realisiert.

Die ungeklarte ErschlieBungsfrage - erforderlicher Ausbau moglicher Zufahrts-
stralRen, Verlegung des Hauptsammlers - lie3 die Planungen immer wieder ru-
hen.

In den letzten Jahren wurde nun von den Blrgern Oberscheldens verstarkt die
Nachfrage nach Wohnbauland gestellt und eine Weiterfiihrung der Planung in-
tensiv angereqgt.

1999 wurde von Stadtebaustudenten des Fachbereiches Architektur der Univer-
sitdt Gesamthochschule Siegen eine Standortuntersuchung zu potentiellen Bau-
gebieten in Oberschelden erarbeitet, die verschiedene Varianten zu Erschlie-
Rung und Bebauung des Plangebietes "Im Boden" zum Ergebnis hatte. Die Va-
riante | bildet die Grundlage fur die weiterfihrende Planung, den Bebauungsplan
Nr. 250 "Im Boden".

Im Wohnbauflachenkonzept der Stadt Siegen vom August 2001 ist dieser Be-
reich als potentielle Wohnbauflache dargestellt und soll in den nachsten Jahren
zur Bedarfsabdeckung fur den Stadtteil Oberschelden entwickelt werden.

Geplant ist nunmehr ein qualitétsvolles Wohngebiet in attraktiver Wohnlage, das
sowohl die vorhandenen landschaftlichen Elemente als auch die gewachsenen
Bebauungsstrukturen Oberscheldens beriicksichtigt und in die Planung miteinbe-
zieht.

Vorgesehen sind rd. 45 Baugrundstiicke zwischen 400 m? und 700 m?, die uber
die Verlangerung der Stral3e "Im Boden" und zwei neue ErschlielRungsstral3en,
die an den "Tredenberg" bzw. an die Johannes-Spies-Stral3e anbinden, erschlos-
sen werden.

2. Lageim Ort
Das Baugebiet "Im Boden" liegt im Stadtteil Oberschelden. Die bebaute Ortslage

von Oberschelden wird in stdwestlicher Richtung durch ein neues Wohngebiet
erweitert.
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Geltungsbereich

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 250 "Im Boden" wird wie folgt be-

grenzt:

Im Norden durch die nérdliche Grenze der Stral3e "Am
Tredenberg" und die Flurstiicke 117 und 36,

im Osten durch die Flursticke 337, 526, 297, 298 und
10 sowie die bebauten Grundsticke Johan-
nes-Spies-Stral3e 7 - 17,

im Sutden durch die freie Landschaft (Flursttick 341, 31
und 30) und

Im Westen durch die freie Landschaft (Flursticke 77

tw - 81 tw., 82, 47 und 38).
3. Ubergeordnete Planungen

Raumordnung und Landesplanung

Im genehmigten Gebietsentwicklungsplan - Teilabschnitt Siegen-Wittgenstein /
Olpe - vom 10.10.1989 werden Splittersiedlungen sowie Ortsteile mit weniger als
2.000 Einwohnern grundsatzlich nicht flachig als Wohnsiedlungsflache darge-
stellt.

Der Verzicht auf die zeichnerische Darstellung im Gebietsentwicklungsplan hat
jedoch keinen Einfluss auf die bedarfsgerechte Eigenentwicklung dieser Orts-
teile. Vielmehr kann es zur Sicherung der stadtebaulichen Ordnung erforderlich
werden, potentielle Bauflachen fur die Eigenentwicklung im Flachennutzungsplan
als Bauflachen darzustellen und daraus Bebauungsplane zu entwickeln.

Insofern stehen den Zielsetzungen des Bebauungsplanes keine tbergeordneten
Rahmenbedingungen entgegen.

Flachennutzungsplan

Im Flachennutzungsplan der Stadt Siegen im Bereich des Stadtteiles Oberschel-
den ist das Plangebiet "Im Boden" bis auf den kleinen Teilbereich nérdlich der
StralRe "Am Tredenberg" als Wohnbauflache dargestellt. GemaR § 8 (2) BauGB
wird somit der Bebauungsplan aus dem Flachennutzungsplan entwickelt.
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4, Stadtebauliche Bestandsaufnahme
Infrastruktur

Der Stadtteil Oberschelden mit ca. 1.250 Einwohnern hat im Ort keine Einkaufs-
moglichkeiten. Die Nahversorgung wird durch mobile Verkaufswagen und Ein-
kaufsmoglichkeiten in Gosenbach sowie Niederschelden sichergestellt. Offent-
liche und soziale Infrastruktureinrichtungen, wie Kindergarten, Spiel- und Bolz-
platz, Feuerwehr, Friedhof, Blrgerhaus, Kapellenschule und CVJM-Haus, sind
im Ort vorhanden und werden vielfaltig genutzt.

Gepragt wird das Dorfleben durch 11 Vereine, deren reges Vereinsleben unter-
schiedliche Mdglichkeiten fur kulturelle, soziale, sportliche, karitative und andere
Aktivitaten bieten. Hierdurch ist die soziale Bindung im Ort ausgepragt und Neu-
birger haben gute Mdglichkeiten zur Integration.

Umliegende Bebauung

Der bauliche Ursprung der Gemeinde Oberschelden liegt in einer Talsohle und
bildet mit Uberwiegend landschaftstypischen Fachwerk- bzw. Schieferhdusern
ein harmonisches Ortszentrum. Im Laufe der baulichen Entwicklung wuchs Ober-
schelden in die Seitentdler und die angrenzenden Hange wurden bebaut.

Durch die heute angebotene Vielfalt von Bautypen und Baumaterialien wird die
Bebauung zu den Ortsrandern hin zunehmend inhomogen. Auch die an das
Plangebiet angrenzende Bebauung an den Strallen "Im Boden", "Am Tre-
denberg"” sowie an der Johannes-Spies-Stral3e ist durch eine Vielzahl von Dach-
formen und -farben, unterschiedliche Bautypen und Fassadenmaterialien charak-
terisiert.

Pragend ist eine eingeschossige Bauweise, die hangseitig zweigeschossig wirkt
oder ist sowie eine Dachneigung zwischen 30° und 45° mit tberwiegend parallel
zum Hang verlaufenden Firstrichtungen.

Gegenwartige Nutzung

Das Plangebiet ist heute im Wesentlichen als Wiesen- bzw. Weideflache genutzt.
Ein Teilbereich im Norden des Plangebietes wird als Obstwiese genutzt, im Os-
ten befindet sich eine landschaftspragende und als erhaltenswert eingestufte
Weil3dornhecke.

Durch das Gebiet fuhren eine Reihe von uberwiegend unbefestigten landwirt-
schaftlichen Wegen.

5. Planung

Stédtebauliches Konzept

Die Gesamtplanung ermdoglicht die Entwicklung des Baugebietes in mehreren
Bauabschnitten.
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Im nordlichen Teilbereich bindet eine neue ErschlieRungsstral3e an die vorhan-
dene Strale "Am Tredenberg" an. Sie wird weitgehend parallel zu den H6hen-
linien gefuhrt und endet in einer Wendeanlage. Beidseitig der neuen Erschlie-
Bungsstralle liegen 12 Baugrundsticke, die mit eingeschossigen Einzel- oder
Doppelhausern bebaut werden kénnen. Ostlich der neuen ErschlieRungsstralie
wird eine vorhandene Wegeparzelle zur ErschlieBung (GFL-Recht) von zwei wei-
teren Baugrundsticken genutzt. Aufgrund von Anregungen der Grundsticks-
eigentimer wahrend der Birgerbeteiligung ist eine Bauzeile ndrdlich der Stral3e
"Am Tredenberg" in den Geltungsbereich aufgenommen worden. Hier kdnnen
zusatzlich 3 - 4 Hauser errichtet werden.

Im stdlichen Teil des Plangebietes wird die vorhandene Straf3e "Im Boden" - zu-
nachst auf der vorhandenen Wegeparzelle - weitergefiihrt und schwenkt dann in
einem Bogen auf einen vorhandenen befestigten landwirtschaftlichen Weg.

Entlang dieser Verlangerung der Strafl3e "Im Boden" werden 18 Baugrundstticke
von ca. 400 m2 bis 700 m2 GroRRe erschlossen. Die Grundsticke in Sud- bzw.
Sudwesthanglage weisen die kleineren Grundsticksgré3en auf, da hier eine op-
timale Freiraumnutzung mdoglich ist. Zudem soll eine finanzielle 6ffentliche For-
derung ermdglicht werden.

Im 6stlichen Bereich des Plangebietes, sudlich der Johannes-Spies-Stral3e, wird
durch den Ausbau einer vorhandenen, bisher unbefestigten Wegeparzelle ein
dritter Teilbereich erschlossen. Durch die neue ErschlieBungsstralRe, die eben-
falls in einer Wendeanlage endet, kbnnen 7 Baugrundstiicke erschlossen wer-
den.

Im gesamten Plangebiet ist eine eingeschossige (bedingt durch die Hanglage
auch ausnahmsweise zweigeschossige) Bebauung mit Einzel- oder Doppelh&u-
sern vorgesehen. An den nordlichen und sudlichen Grenzen des Plangebietes,
die den neuen Ortsrand von Oberschelden bilden, ist eine intensive Eingriinung
geplant. Diese soll einerseits einen harmonischen Ubergang von der bebauten
Ortslage in die unbebaute Landschaft gewahrleisten und andererseits einen Teill
des Ausgleichs des durch die Bebauung verursachten Eingriffs Gbernehmen.

Zentral im Plangebiet befindet sich eine vorhandene und als erhaltenswert einge-
stufte Weil3dornhecke. Das stadtebauliche Konzept sieht die Erhaltung dieser
Hecke sowie eine Weiterfuhrung dieses Griinbereichs nach Osten vor. Hier sol-
len erganzende Pflanzungen vorgenommen werden, die ebenfalls einen Teil des
granordnerischen Ausgleichs Gbernehmen. Innerhalb dieses Griinzuges ist ein
Kinderspielplatz geplant, da sich erfahrungsgemal tberwiegend junge Familien
im Plangebiet ansiedeln werden. Dartber hinaus ist ein FuBweg durch den Grin-
zug vorgesehen, der das nordliche und sidliche Teilgebiet miteinander verbindet
und die vorhandenen FulRwegebeziehungen sinnvoll erganzt.

ErschlieRungskonzept

AuRere ErschlieBung

Sie erfolgt Uber die Stral3e "Am Tredenberg" und die Johannes-Spies-Stralie.
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Innere Erschliel3ung

Das ErschlieBungskonzept sieht drei neue ErschlieBungsstral3en vor, die zum
Teil auf vorhandenen Wegeparzellen gefuhrt werden. Die ndrdliche Erschlie-
BungsstralRe als verkehrsberuhigte Anliegerstral3e bindet an den Tredenberg an,
verlauft in einer Breite von 5,50 m Uberwiegend parallel zu den H6henlinien und
endet in einer Wendeanlage ("Wendehammer").

Die sudliche ErschlieBungsstral3e bindet an die vorhandenen Straf3en "Im Bo-
den" bzw. Johannes-Spies-StralRe an. Da durch sie einerseits mehr Baugrund-
stiicke erschlossen werden und andererseits begrenzt auch Durchgangsverkehr
zu erwarten ist, wird sie in einer Gesamtbreite von 6,75 m mit einem einseitigen
Gehweg / einem Schrammbord ausgebaut. Am Ende der geplanten Bebauung ist
hier eine Wendeanlage mit einem Durchmesser von 19,00 m vorgesehen.

An dieser ErschlieBungsstral3e sind unter Bertcksichtigung der privaten Zufahr-
ten oOffentliche Stellplatze in Verbindung mit Baumpflanzungen im Rahmen des
Endausbaues vorgesehen. So wird eine zusatzliche verkehrsberuhigende Wir-
kung in der Stral3e erzielt.

Die 6stliche Erschlielungsstral3e, die den Bereich sudlich der Johannes-Spies-
Stral3e erschliel3t, wird in einer Breite von 5,50 m verkehrsberuhigt ausgebaut.
Auch hier ist am Ende eine Wendeanlage (Wendehammer) vorgesehen.

Die vorhandenen FulRwege im Plangebiet innerhalb der 6ffentlichen Grinflachen
bleiben erhalten und werden durch eine neue FuRwegeverbindung durch die ge-
plante Griinzone erganzt.

Die neuen ausgewiesenen oOffentlichen Stralenverkehrsflachen sind so dimen-
sioniert, dass mit Grund und Boden sparsam umgegangen wird.

Neben den neuen Straf3en im Baugebiet muss auch die vorhandene Johannes-
Spies-Stral3e im Bestand ausgebaut werden. Der Ausbau beginnt bei Haus Nr. 7
(B-Plangrenze). Der Teilbereich der Stral3e "Am Tredenberg", der im Bebauungs-
plan liegt (ab Haus Nr. 7 a), ist ebenfalls noch nicht endgultig ausgebaut.

OPNV-Anbindung

Das Wohngebiet ist tber die Buslinien "Stadtbus" und "Regionalbus"” des Busver-
kehr Ruhr-Sieg GmbH, hier: Bus Westfalen Std, ausreichend an den 6ffentlichen
Nahverkehr angeschlossen. Die Haltepunkte werden bzw. sind benutzerfreund-
lich mit Wartehduschen ausgestattet und sind fuR3laufig aus dem Baugebiet zu
erreichen.

Stellplatze und Garagen

Die nach der Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen notwendigen Stellplatze
bzw. Garagen sind auf den einzelnen Baugrundstticken oder in der naheren Um-
gebung nachzuweisen. Die inneren ErschlieBungsstral3en bieten nicht den
Raum, den privaten Stellplatzbedarf mitabzudecken.
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Art der baulichen Nutzung

Das geplante Wohngebiet wird entsprechend der geplanten Nutzung als "All-
gemeines Wohngebiet" (WA) festgesetzt.

Zulassig sind gem. § 4 Abs. 2 BauNVO

>> Wohngebaude,

>> die der Versorgung des Gebietes dienenden Laden, Schank- und Speisewirt-
schaften sowie nicht storende Handwerksbetriebe,
>> Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke.

Nicht zulassig sind die Nutzungen nach § 4 Abs. 3 BauNVO

>> Betriebe des Beherbergungsgewerbes,

>> sonstige nicht stérende Gewerbebetriebe,

>> Anlagen fur Verwaltungen,

>> Gartenbaubetriebe,

>> Tankstellen und die Nutzung,

>> Anlagen fiir sportliche Zwecke nach § 4 Abs. 1 aus Nr. 3.

Diese Nutzungen sollen ganz ausgeschlossen werden, da sie sich von ihrem
Charakter her nicht in das geplante Wohngebiet einfigen und z. T. mit erheb-
lichem und im Plangebiet nicht erwiinschten Besucherverkehr verbunden sind.

Anzahl der Wohneinheiten

Die Zahl der Wohnungen je Wohngebaude wird auf max. zwei Wohnungen je
Wohngebaude beschrankt. In Oberschelden stellen Einfamilienh&user die ortsub-
liche Bauweise dar. Im neuen Plangebiet wird mit der Begrenzung der Zahl der
Wohneinheiten diese vorherrschende Struktur aufgenommen und eine hdhere
Verdichtung - als im Ort Ublich ist - vermieden.

Mal der baulichen Nutzung

Im Bebauungsplan ist die Grundflachenzahl (GRZ) von 0,4 und die Geschossfla-
chenzahl (GFZ) von 0,8 festgesetzt.

Die Festsetzung von Baugrenzen und der Gberbaubaren bzw. nicht Gberbauba-
ren Grundstucksflachen gewéhrleistet einerseits dem einzelnen Bauwilligen
einen individuellen Spielraum zur Bebauung seines Grundstiicks und sichert an-
dererseits zusammenhangende Griunbereiche auch auf den privaten Garten-
flachen. Solche zusammenhangende Gartenbereiche steigern die Wohnumfeld-
gualitdt und Gbernehmen gleichzeitig 6kologische Funktionen (z. B. Lebensraum
fur Kleintiere etc.).

Aus diesem Grund sind Garagen auch nur innerhalb der Gberbaubaren Grund-
stucksflachen zulassig.
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Vollgeschosse

Im gesamten Plangebiet ist ein Vollgeschoss zulassig. Durch die Hanglage wir-
ken die Gebaude in der Regel zur Talseite hin zweigeschossig. Falls das Unter-
geschoss bedingt durch die Hanglage bauordnungsrechtlich ein Vollgeschoss
wird, so kann das im Plangebiet ausnahmsweise zugelassen werden. Staffelge-
schosse sind ausgeschlossen, um eine ortstypische Baugestaltung und Hohen-
entwicklung zu gewahrleisten.

Dartber hinaus soll durch die Festsetzung von talseitigen Traufhéhen (6,50 m)
der Rahmen fir ein homogenes Erscheinungsbild der Siedlung im Landschafts-
raum abgesteckt werden.

Diese Festsetzungen unterstiitzen eine Baugestaltung, wie sie in Oberschelden
ublich ist.

Bauweise

Im gesamten Plangebiet sind nur Einzel- und Doppelhduser zulassig; innerhalb
der Neubauflachen nur Einzelhauser und im bereits bebauten Teil beide Bau-
weisen.

Die neue Bebauung flgt sich somit in die Bauweise der umliegenden Bebauung
ein und bildet einen harmonischen Ortsrandabschluss.

Freiflachen

Zur Durchgriinung des Plangebietes auch auf den privaten Grundsttcksflachen
wurde festgesetzt, dass je 100 m2 nicht Uberbaubarer Grundstiicksflache ein
grolR3kroniger, standortheimischer Laubbaum oder ein Obstbaum anzupflanzen
ist.

6. Ortliche Bauvorschriften (Gestaltungssatzung)

Die drtlichen Bauvorschriften gem. 8§ 86 Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen
werden als eigenstandige Satzung fur einen Teilbereich (Neubaugebiet) des Be-
bauungsplanes erlassen.

Es soll Folgendes geregelt werden:

>> Baugestaltung,

>> Dachgestaltung beziglich Form, Neigung, Materialien, Farbe, Solar-, Glas-
und Gruindéacher,

>> Einfriedungen und Stitzmauern,

>> Freiflachengestaltung,

>> Werbeanlagen.
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7. Immissionsschutz

Die L 907 verlauft ca. 100 m bis 180 m vom Plangebiet entfernt am Ortsrand
Oberscheldens. Die BAB 45 fiihrt in einem Abstand von ca. 1.000 m am noérd-
lichen und nordostlichen Ortsrand der Gemeinde vorbei.

Um eine mogliche Beeintrachtigung des Plangebietes durch diese beiden Larm-
qguellen zu untersuchen, wurde ein schalltechnisches Gutachten vom RWTUV
Essen erstellt.

Die festgestellten Beurteilungspegel liegen jedoch zur Tageszeit 5 dB(A) und zur
Nachtzeit 2 dB(A) unterhalb der Orientierungswerte von 55/45 dB(A) der DIN
18005 flur Allgemeine Wohngebiete - Schallschutz im Stadtebau -.

Die Zunahme des Verkehrs durch die neue Wohnbebauung wirkt sich auf die
vorhandene benachbarte Wohnbebauung nur unwesentlich aus; eine unzumut-
bare Belastung ist nicht zu erwarten.

SchallschutzmalRnahmen planerischer, aktiver oder passiver Art sind daher im
Plangebiet nicht erforderlich.

8. Ver-und Entsorgung

Um die notwendige Versorgung des Baugebiets "Im Boden" zu gewahrleisten,
werden die neuen Leitungen fur Wasser, Gas, Strom und Fernmeldewesen an
das vorhandene Leitungsnetz angeschlossen. Eine Anpassung der Kapazitaten
an den neuen Bedarf wird von den Betreibern der Netze vorgenommen.

Fur die Leitungsnetze stehen sowohl die 6ffentlichen Verkehrsflachen als auch
die im Bebauungsplan festgesetzten Leitungstrassen auf den privaten Grund-
stucksflachen zur Verfigung.

Zur Unterbringung einer Trafostation fir die Elektrizitdtsversorgung wird in der
Mitte des Plangebietes unmittelbar an der Straf3e "Im Boden" eine entsprechen-
de Versorgungsflache festgesetzt.

Niederschlagswasserbehandlung

Die Entwasserung des Plangebietes wurde in Form eines Vorentwurfes grund-
satzlich untersucht. Es wurden untersucht:

Versickerung von Niederschlagswasser
Trennsystem
Mischsystem

Eine Versickerung des Niederschlagswassers im Gebiet ist aufgrund der Unter-
grundverhaltnisse und der Topographie (steile Hanglagen) nicht moglich.

Beim Trennsystem ergibt sich das Problem, dass der vorhandene Vorfluter in
grol3en Teilbereichen verrohrt ist und die vorhandenen Rohrleitungen hydraulisch
nicht ausreichend sind.
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Nach Abstimmung mit den zustandigen Fachbehoérden wurde daher das Misch-
system gewabhilt.

Die geplanten Kanéale werden an 4 Stellen an das vorhandene Kanalnetz ange-
schlossen. Die Flache des Neubaubereiches ist nach dem genehmigten Zentral-
abwasserplan (ZAP) der Stadt Siegen bei der Bemessung des Kanalnetzes ein-
bezogen. Der genehmigte ZAP sieht fir den Stadtteil Oberschelden die Entwéas-
serung im Mischsystem vor.

Fur die Entwasserung von tiefer liegenden Gebauden (talseitig) sind keine Lei-
tungstrassen flr so genannte "Gartenkandle" unterhalb der Bebauung vorge-
sehen.

Diese Leitungen mussen ggf. von den Anliegern gebaut und betrieben werden.
Alternativ zu diesen Leitungen mussten tiefer liegende Gebaude bzw. Gebau-
deteile Uber Hebeanlagen an den Kanal in der Strafl3e angeschlossen werden.

9. Boden / Altlasten / Denkmalschutz

Verdachtsmomente fir eine Belastung der Boden im Plangebiet durch Altlasten
liegen gemald dem Kataster Gber Altstandorte und Altablagerungen nicht vor.

Denkmalpflegerische Belange werden durch den Bebauungsplan nicht berthrt.
Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass bei Bodeneingriffen jeglicher Art bisher
nicht bekannte Bodendenkmaler neu entdeckt werden kdnnen. Die Entdeckung
ist der Gemeinde als Unterer Denkmalbehdrde unverziiglich anzuzeigen. In der
Planlegende des Bebauungsplanes ist ein entsprechender Hinweis enthalten.

Das Bebauungsplangebiet liegt tber dem auf Eisenerz verliehenen, inzwischen
erloschenen Bergwerksfeld "Fortunatus” sowie Uber dem auf Eisenerz verlie-
henen, inzwischen erloschenen Bergwerksfeld "Oberschelden 1I". Nach Angabe
der Abteilung 8 Bergbau und Energie in NRW der Bezirksregierung Arnsberg ist
hier kein Bergbau umgegangen und demnach ist nicht mit bergbaulichen Einwir-
kungen auf das Plangebiet zu rechnen.

10. Stadtebauliche Daten gemaR Bebauungsplanentwurf

GrolR3e des Plangebietes 79.184 m?
Wohnbauflachen gesamt (WA) 50.621 m?
davon vorhandene Bebauung 21.130 m2
Offentliche Verkehrsflache gesamt 10.576 m?
Verkehrsflache StralRe 6.768 m2
Verkehrsberuhigter Bereich 2.759 m2
FulRwege 974 m2
Wirtschaftsweg 75 m?
Grunflache gesamt 17.929 m2
Offentliche Grunflache gesamt 9.855 m2

Spielplatz 1.162 m?
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Ausgleichsflache 8.638 m?
Private Grinflache / Streuobstwiese 3.148 mz
Private Grinflache / Durchgriinung 4.984 m?
Versorgungsflache / Trafo 55 m2
Einzel-/Doppelhauser ca. 44
Wohneinheiten ca. 65
Maogliche Einwohnerzahl (EW) ca. 170
Siedlungsdichte brutto 21 EW/ha
Siedlungsdichte netto 36 EW/ha

11. Umweltbericht mit integriertem landschaftspflegerischen Fachbeitrag

Anlass und Zielsetzung

Die Stadt Siegen beabsichtigt, eine etwa 4,6 ha grof3e Flache in der Gemarkung
Oberschelden unmittelbar westlich der geschlossenen Bebauung als Wohnflache
auszuweisen. Diese Nutzung entspricht den Darstellungen im Flachennutzungs-
plan der Stadt Siegen.

Das geplante Vorhaben beeintrachtigt den Naturhaushalt und das Landschafts-
bild im Plangebiet.

Das Plangebiet wird aus stadtebaulichen und erschlieBungstechnischen Grin-
den in Richtung Osten auf Teile des Innenbereichs erweitert. Eingriffe in diesem
erweiterten Teil des Gebietes I6sen dort allerdings keine Verpflichtung zur Kom-
pensation aus. Trotz dieses weiter gefassten Geltungsbereiches ist keine Um-
weltvertraglichkeitspriufung bzw. allgemeine Vorprifung der Umweltvertraglichkeit
entsprechend des Gesetzes zur Umsetzung der UVP-Anderungsrichtlinie, der
IVU-Richtlinie und weiterer EG-Richtlinien zum Umweltschutz vom 27.07.2001
fur den Bebauungsplan erforderlich, da der untere Schwellenwert von 20.000 m?
versiegelter Grundflache der Anlage 1 des Gesetzes Uber die Umweltvertraglich-
keitsprifung (UVPG) nicht erreicht wird.

Um dennoch im Rahmen des Aufstellungsverfahrens darzulegen, welche ggf. be-
troffenen Schutzguter ein Konfliktpotenzial enthalten und mit welchen Mal3nah-
men dem begegnet werden kann, wird der nachfolgende Umweltbericht vorge-
legt.

Im Rahmen dieses Berichtes sind keine ins Einzelne gehenden Untersuchungen
oder Gutachten zugrunde zu legen. Gleichwohl wird auf die bisherigen, fur das
Vorhaben vorliegenden Untersuchungen zuriickgegriffen, aus denen bereits we-
sentliche Hinweise insbesondere zu evtl. Mal3hahmen zur Vermeidung und Mini-
mierung von Auswirkungen ersichtlich sind.
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Aufbauend auf diese Untersuchungen sind auf3erdem bereits konkrete MalRnah-
men entwickelt worden, die geeignet sind, unvermeidbare Auswirkungen des
Vorhabens im Sinne der Eingriffsregelung zu kompensieren.

Die Ausweisung des Wohngebietes ist unvermeidlich geworden, um den dringen-
den Bedarf an privatem Wohnraum in Oberschelden zu befriedigen und eine wei-
tere geordnete Entwicklung der Bebauung sowohl im bereits feststehenden In-
nenbereich als auch im zusatzlich zu erschlieBenden Auf3enbereich sicherzu-
stellen. Die Prifung mehrerer Standorte in der Gemarkung Oberschelden ist
uber eine Standortuntersuchung der Universitat Siegen bereits erfolgt. Aufgrund
dieser Untersuchung wurde entschieden, dass die vorgesehene Wohngebiets-
ausweisung die sinnvollere Standortvariante von zwei Varianten in der engeren
Wahl ist.

Die Zielsetzung des Umweltberichtes ist es, die Merkmale des Vorhabens aufzu-
zeigen, den Standort zu beschreiben und die Merkmale der moglichen Auswir-
kungen des Vorhabens zu erfassen. Damit enthalt der Umweltbericht auch we-
sentliche Inhalte einer allgemeinen Vorprifung nach 8§ 3 ¢ Abs. 1 Satz 1 UVPG.

Merkmale des Vorhabens

Die bebaute Ortslage von Oberschelden wird in westlicher Richtung um insge-
samt ca. 4,6 ha erweitert. Auf etwa 3,0 ha werden Wohnhdauser errichtet, die von
vielfaltig gestalteten Garten umgeben sind; von dieser Flache werden rd. 1,4 ha
mit StralBenflachen, Zufahrten, Terrassen sowie Gebauden dauerhaft versiegelt.
Auf etwa 1,6 ha bleibt der heutige Zustand unverandert erhalten (z. B. auf dem
Obsthof mit WeiRdornhecke) oder die zur Zeit als Grunland genutzten Flachen
werden durch Pflanzen weiterer Obstbaume 6kologisch aufgewertet, um die Ein-
griffe durch Versiegelung zu kompensieren.

Das oberflachlich abflieende Niederschlagswasser wird tber das Mischsystem
den Abwasserbehandlungsanlagen zugefiihrt. Wegen des starken Gefélles und
ungeeigneter Untergriinde ist weder eine vollstandige noch eine teilweise Versi-
ckerung maoglich.

Zwar wird das bestehende Natur- und Landschaftspotenzial aufgrund der vorge-
sehenen Nutzung als Wohngebiet verandert. Durch die vorgesehenen Begru-
nungsmaflinahmen werden diese Auswirkungen aber angemessen ausgeglichen.

Fur die verbleibenden, unvermeidbaren und nicht weiter zu minimierenden Aus-
wirkungen ist vorgesehen, Gber Kompensationsmassnahmen auf unmittelbar an-
grenzenden Flachen den Naturhaushalt und das Landschaftsbild in der Gemar-
kung Oberschelden erheblich zu verbessern.
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Standort des Vorhabens

Das Planungsgebiet umfasst eine Flache von ca. 4,6 ha im AulRenbereich, hinzu
kommen noch etwa 3,3 ha schon bebaute Flachen im bestehenden Innenbe-
reich. Daher liegt die 6stliche Grenze des Plangebietes in der westlichen Ortsla-
ge von Oberschelden, im Norden ist streckenweise die Strafle ,Am Tredenberg*
die Grenze; Uber diese Strale hinaus werden noch vier weitere Bauplatze auf
knapp 0,6 ha einbezogen. Im Suden und Westen grenzt das Gebiet an die offene
Feldflur. Die Flache liegt auf nach Nordosten, Osten und Sudosten exponierten
Hangen im Bereich der norddstlichen Abdachung des Giebelwaldes am West-
rand des Siegerlandes. Die Hange besitzen Neigungen von 10 % bis tber 25 %.
Die Hohenlage betragt 330 m bis 370 m u. NN.

Auf den unterschiedlich stark geneigten Hangen sind gering bis maldig entwickel-
te Braunerdebdden entstanden. Meist sind sie frisch bis mafig trocken, in Mul-
den auch feucht ausgepragt. Es sind durchweg potenzielle Wuchsorte eines na-
turlichen Buchenwaldes der tiefer gelegenen Berglander, der hier bereits zu-
nehmend Stieleichen und Hainbuchen enthalten kann.

Das Klima ist atlantisch gepréagt und somit regenfeucht mit maR3ig warmen bis
kihlen Sommern und milden Wintern. Die Winde wehen lberwiegend aus west-
lichen Richtungen.

Die Flachen werden z. Z. intensiv landwirtschaftlich, zum Teil auch als private
Kleingarten genutzt. Erholungsnutzung findet in dem Gebiet insofern statt, als die
Wirtschaftswege in Verlangerung der Stra3en ,Am Tredenberg” und Johannes-
Spies-Stralle von Spaziergangern in Richtung der westlich von Oberschelden
gelegenen Feldflur und Walder frequentiert werden.

Der geplante Standort des Vorhabens weist eine vergleichbare Ausstattung mit
natirlichen Schutzgutern auf, wie sie in der naheren und weiteren Umgebung
verbreitet vorkommen. Insofern werden keine besonders seltenen und daher
schitzenswerten Strukturen in Anspruch genommen. Biotoptypen mittlerer bis
leicht Gberdurchschnittlicher Wertigkeit bleiben aus der vorgesehenen Nutzung
ausgespart.

Landschaftsschutzgebiete, geschitzte Landschaftsbestandteile, Naturschutzge-
biete und Biospharenreservate sind nicht betroffen.

Wasserschutzgebiete, Heilquellenschutzgebiete und gesetzliche Uberschwem-
mungsgebiete befinden sich ebenfalls nicht in dem Vorhabensraum.

Das Gebiet ist nicht als arch&ologisch bedeutende Landschaft eingestuft. Es gibt
keine bekannten Bodendenkmale. Auch sonstige Denkmale bzw. Denkmalen-
sembles sind nicht vorhanden.
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Merkmale der mdglichen Auswirkungen

Die moglichen Auswirkungen des Vorhabens unterteilen sich in

>> Auswirkungen auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild
(u. a. auf die Schutzgiter Vegetation, Fauna, Boden, Geologie, Wasser, Kli-
ma)

> Auswirkungen auf die Menschen bzw. anthropogen empfundene Wertinhalte
(u. a. Immissionsschutz/Gesundheitsvorsorge, Denkmalschutz, Landschafts-
bild) und

>> Auswirkungen auf Sachguter (z. B. wegfallende Nutzungsvorteile der heute
vorhandenen Land- und Forstwirtschaft)

Bei dieser Unterteilung kann man auch zwischen naturbezogenen, menschbe-
zogenen und wirtschaftsbezogenen Schutzgitern unterscheiden. All diese
Schutzguter stehen in Wechselwirkungen zueinander. Daher haben direkte Aus-
wirkungen eines Vorhabens auf ein bestimmtes Schutzgut sehr haufig indirekte
Auswirkungen auf andere Schutzguter zur Folge.

Merkmale der Auswirkungen auf die natirlichen Schutzguter

Die natirlichen Schutzgiter umfassen die lebendigen und nicht lebendigen Fak-
toren des Naturhaushaltes, die vordergriindig unabhéngig von menschlichen Ein-
flissen betrachtet werden. In der heutigen Siegerlander Landschatft sind sie in
der Realitat doch von der aktuellen menschlichen Nutzung gepragt. Sie stellen
allerdings auch die Lebensgrundlage der Menschen dar, insofern ist eine Ruck-
kopplung bzw. ein Beziehungsgeflecht zu den menschbezogenen und wirt-
schaftsbezogenen Schutzgutern stets gegeben.

Die Auswirkungen des Vorhabens auf die vorhandene Vegetation sind zunachst
deutlich sichtbar, da die aktuell vorhandene Vegetation auf den Eingriffsflachen
entfallen wird. Da sie weder vollig vermieden noch weiter minimiert werden kon-
nen, wird die Vegetation auf mdglichst umfangreichen Flachen innerhalb des Ge-
bietes aufgewertet, dariber hinaus wird die Vegetation auf entsprechend um-
fangreichen Flachen aul3erhalb der eigentlichen Baugrundstiicke ebenfalls auf-
gewertet. Den Flachen mit dauerhafter Verschlechterung der Vegetationsstruk-
turen (d. h. meist Wegfall und Versiegelung) werden Flachen mit Verbesserung
der Vegetationsstrukturen gegenibergestellt. Damit wird den Auswirkungen wirk-
sam begegnet.

Entsprechendes gilt fir die Fauna. Wéahrend die unvermeidlichen Auswirkungen
auf die Offenlandfauna (insbesondere Vogel und Insekten) nur teilweise in der
Gemarkung ausgleichbar sind, werden durch neu geschaffene Strukturen andere
Gruppen erheblich geférdert. Die Auswirkungen auf die Fauna werden daher teil-
weise ausgeglichen. Allerdings ist anzumerken, dass dem Gelande zwischen
Ortsrand im Osten und Geholzstrukturen im Plangebiet selbst bereits heute fir
Offenlandarten keine besondere Bedeutung zukommt, so dass dieser teilweise
Ausgleich voraussichtlich gentigen wird.
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Waéhrend die Auswirkungen direkt auf Oberflachengewé&sser zweitrangiger Na-
tur sind, wird der Grundwasserhaushalt durch die Versiegelung direkt veran-
dert. Dieser Auswirkung wird begegnet, indem der verstérkte Oberflachenabfluss
Uber geeignete Bauwerke abgepuffert wird. Der vorhandene Untergrund ist nicht
geeignet, das anfallende Niederschlagswasser in nennenswertem Umfang zu
versickern.

Die Versiegelung hat auch auf das Schutzgut "Boden" Auswirkungen, die unver-
meidbar sind und allenfalls 6rtlich durch Verwendung wasserdurchlassiger Bo-
denbefestigung etwas minimiert werden kénnen. Die Anordnung der Erschlie-
Bung, insbesondere der Wendeanlagen, und die vorgesehene Parzellierung des
Gebietes wurde auch deshalb gewéhlt, um die Eingriffe in das Schutzgut "Boden"”
weiter zu minimieren; hierdurch werden gro3ere Einschnitte in das geneigte Ge-
lande weitgehend vermieden und der anfallende Aushub méglichst innerhalb des
Gebietes umgelagert, d. h. in rechtlich zulassiger Weise verwertet.

Die trotzdem geringfligig anfallenden, Uberschissigen Bodenmassen werden auf
zugelassenen Bodendeponien im Kreisgebiet abgelagert. Auswirkungen auf die
Geologie als natirlich vorhandenes Schutzgut liegen nicht vor.

Die Auswirkungen auf das Schutzgut "Klima" sind aus den folgenden Grinden
unerheblich:

Das Planungsgebiet ist einerseits - zusammen mit den westlich angrenzenden,
hoher gelegenen Freiflachen - ein Kaltluftentstehungsgebiet, andererseits wird
der Abfluss dieser Kaltluft durch die vorhandenen Geholzstrukturen (Obsthof)
und die schon bestehende Bebauung 6stlich des Gebietes gebremst. Die vorge-
sehene, offene Bebauung wird die direkte Frischluftzufuhr der Ostlich angren-
zenden Ortslage nicht merklich verschlechtern oder gar unterbinden. Auch eine
Zunahme der Nebelh&aufigkeit oder weitere Klimaverdnderungen sind nicht zu er-
warten.

Merkmale der Auswirkungen auf die menschbezogenen Schutzguter

Die menschbezogenen Schutzgiter umfassen diejenigen Faktoren, die die Le-
bensqualitat der Bevélkerung beschreiben. Sie sind auch als Gesamtheit der
Wohlfahrtsfunktionen aufzufassen. Daher unterliegen diese Schutzgtter haufig
stark subjektiven Einschatzungen und sind nur in einigen Fallen, z. B. bei Immis-
sionsschutzfragen, Uber Grenzwerte objektiv fassbar.

Anfangs werden Auswirkungen auf das Landschaftsbild trotz der vorhandenen
Vorbelastung der angrenzenden Ortslage auftreten. Sie kdnnen jedoch zum
einen durch die Begrenzung der Hohe der vorgesehenen Bebauung, zum ande-
ren durch eine wirksame Eingriinung der Bauwerke zu einem grof3en Teil mini-
miert werden, so dass zwar eine restliche, aber unerhebliche Beeintrachtigung
des Landschaftsbildes bleibt.
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Die Auswirkungen auf die Wohnnutzung in der dstlich des Gebietes gelegenen,
vorhandenen Ortslage von Oberschelden sind zumindest bauzeitlich gegeben,
da in dieser Zeit die Baustellen sichtbar sind und zeitweise Baularm auftreten
wird. Mittel- bis langfristig heben sich diese Auswirkungen wegen der dann
gleichartigen Nutzung auf bzw. sind nicht mehr als Auswirkungen zu bezeichnen.

Immissionen von anderen Verursachern kdnnen von vorhandenen Verkehrs-
straRen ausgehen. Dies sind die L 907, welche ca. 100 m bis 180 m vom Plan-
gebiet entfernt am Ortsrand Oberscheldens verlauft, und die BAB 45, die in
einem Abstand von ca. 1.000 m am nérdlichen und norddstlichen Ortsrand der
Gemeinde vorbeifuhrt.

Um eine mdogliche Beeintrachtigung des Plangebiets durch diese beiden Ver-
kehrsstralRen zu untersuchen, wurde ein schalltechnisches Gutachten ange-
fertigt. Die festgestellten Beurteilungspegel liegen jedoch zur Tageszeit und zur
Nachtzeit unterhalb der Orientierungswerte der DIN 18005 fir Allgemeine Wohn-
gebiete. Daher sind Schallschutzmaflinahmen planerischer, aktiver oder passiver
Art im Plangebiet nicht erforderlich.

Der Zunahme des Anliegerverkehrs insbesondere in der Johannes-Spies-Stralie
wird entsprochen, indem diese Stral3e etwas breiter angelegt wird und einseitig
einen Gehweg erhalt.

Bau-, Kultur- und Bodendenkmaler sind nicht betroffen.

Die Freizeit- und Erholungsnutzung wird bauzeitlich etwas starker, langfristig
aber kaum beeintrachtigt, da das neue Gebiet nur unwesentlich ndher an die von
Spaziergangern frequentierten Freiraume im Westen von Oberschelden heran-
rickt. Nach erfolgter wirksamer Eingriinung ist die erholungsbezogene Wahrneh-
mung des westlichen Ortsrandes im Vergleich zum heutigen Zustand sogar et-
was verbessert.

Wahrend die Fischerei nicht betroffen wird, ist eine jagdliche Nutzung auf den
neuen Wohnbauflachen nicht mehr mdglich. Diese Auswirkung wird teilweise
minimiert, indem am nordlichen, westlichen und sidlichen Rand des Gebietes
Pflanzungen auf den 6ffentlichen und privaten Grundstiicken das neue Wohnge-
biet gegen die angrenzende Feldflur abschirmen und die jagdliche Beeintrachti-
gung auf diesen Flachen in Grenzen halten.

Merkmale der Auswirkungen auf die wirtschaftsbezogenen Schutzgiter

Die wirtschaftsbezogenen Schutzgiter umfassen die in volkswirtschaftlichem
Sinne produktiven Faktoren einschl. den ihnen zugeordneten infrastrukturellen
Einrichtungen. Sie beruhen vielfach sogar auf den natirlichen Schutzgttern
(z. B. Boden / Vegetation als Grundlage fur die Land- und Forstwirtschatft).

Daher wird es Auswirkungen des Vorhabens auf die landwirtschaftliche Nut-
zung des Gebietes geben, da fortan dort keine solche Nutzung mehr mdglich
sein wird und auch kein angemessener Ausgleich angeboten werden kann. Eine
Minimierung dieser Auswirkung ist bereits im Vorfeld erfolgt, indem die urspring-
lich geplante GroRRe des Gebietes reduziert wurde.
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Die Auswirkungen auf die Forstwirtschaft sind nur geringfligig. Auswirkungen
auf die wasserwirtschaftliche Nutzung, auf die Energiewirtschaft und auf den
Verkehr sind nicht zu erwarten. Die Auswirkungen auf die Wohnnutzung im
wirtschaftlichen Sinne sind erwartungsgemal positiv, da das Vorhaben zum
Zwecke deren weiterer Entwicklung angestrengt wird.

Voraussichtlich zu erwartende Auswirkungen auf die Schutzgtter - tabellarische

Auflistung
Pflanzen: 1. Entfallen der vorhandenen Pflanzenarten auf den Bau- und
Verkehrsflachen
2. Biotopverlust
Tiere: 3. Verlust von Lebensrdumen insbesondere fur Vogel und In-
sekten
Grundwasser: 4. hoherer Oberflachenabfluss statt Versickerung ins Grundwas-
ser
5. Verringerung der Grundwasserneubildungsrate
Boden: 6. volliger Verlust der bodendkologischen Funktionen auf versie-
gelten Flachen
7. Beeintrachtigung der bodendkologischen Funktionen auf
nicht versiegelten, aber von Baumaf3nahmen betroffenen Fla-
chen (z. B. Umlagerung, Verdichtung)
Klima: 8. Verkleinerung des Kaltluftentstehungsgebietes und Ein-
engung der Ventilationsbahn der Kalt- und Frischluft
Landschaft: 9. Beeintrachtigung durch Verlust der Eigenart und von Frei-
raumflache und Sichtbeziehungen
Wohnfunktion: 10. bauzeitlich Larmimmissionen durch Baumaschinen, spater
durch Verkehr
Erholungsfunktion: |11. bauzeitlich Beeintrachtigung, spater keine Auswirkungen
Jagd: 12. sowohl bauzeitlich als auch spater keine Jagd im Plangebiet
madglich
Bau-, Kultur- und 13. keine Auswirkungen, da keine Denkmaler vorhanden
Bodendenkmaler:
Landwirtschaft: 14. sowohl bauzeitlich als auch spater keine Landwirtschaft im
Plangebiet mdglich
Wechselwirkungen: | 15. Veranderung von Artengemeinschaften der Pflanzen und
Tiere
16. Veranderung des Wasserhaushalts

Zusammenfassende Darstellung zur Abschétzung der Erheblichkeit der Auswir-
kungen

Die rdumliche Ausdehnung der Auswirkungen beschrankt sich auf das neue
Wohngebiet, auBerdem wird hiervon zeitweise die Bevoélkerung von Oberschel-
den betroffen, im Wesentlichen aber nur am westlichen Ortsrand. Kommunale
Grenzen werden von den Auswirkungen nicht berschritten.
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Die dauerhaften Auswirkungen betreffen hauptsachlich nattrliche Schutzgiter
wie Tier- und Pflanzenwelt sowie den Boden und die daran gekoppelten wirt-
schaftsbezogenen Schutzguter, insbesondere das Schutzgut "Landwirtschaft".

In den meisten Fallen sind die Auswirkungen zu Beginn des Vorhabens am deut-
lichsten ausgepragt und werden im Laufe der Zeit (u. a. durch wirksames Ein-
wachsen des begrinten Gelandes) auf ein vertretbares Mal3 reduziert oder ver-
schwinden vdllig.

Dauerhafte, unter heutigen Gesichtspunkten unumkehrbare Auswirkungen wer-
den die Versiegelung von bis zu 1,4 ha Bodenflache sein. Das gesamte Gebiet
von 4,6 ha entféllt auf Dauer fiur landwirtschaftliche Nutzung. Auch eine Jagd
kann dort nicht mehr ausgeibt werden.

Die voraussichtliche Neuversiegelung innerhalb des gesamten Geltungsbereichs
des Bebauungsplanes ,Im Boden* liegt unterhalb eines in der neueren Gesetzge-
bung festgelegten Schwellenwertes von 2,0 ha Versiegelung, ab welchem eine
Umweltvertraglichkeitsprifung bzw. zunédchst eine Vorprifung der Umweltver-
traglichkeit des Vorhabens erfolgen muss.

Die Stadt Siegen legt dennoch diesen Umweltbericht freiwillig vor, um die mdgli-
chen Auswirkungen der Festsetzungen des Bebauungsplanes auf Menschen,
Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, Kulturgtter und
sonstige Sachguter sowie auf Wechselwirkungen zwischen den vorgenannten
Schutzgutern darzustellen.

Der Umweltbericht kommt zu dem Ergebnis, dass die Festsetzungen auf die
meisten Schutzguter keine nachteiligen Auswirkungen haben werden. Entweder
bleiben die Schutzgiuter dank der Vermeidungs- und Minimierungsmaf3nahmen
von vornherein unberthrt oder werden im Zuge der Ausgleichsmalinahmen in
ihrer Funktion wiederhergestellt. Wenn auch fur einige wenige Schutzguter kein
vollstandiger rechnerischer Ausgleich erzielt wird, so sind diese Defizite in ihrem
Umfang unerheblich.

Insgesamt kann jedenfalls festgestellt werden, dass im Rahmen der Realisierung
der Planung keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt zu er-
warten sind.

Integrierter landschaftspflegerischer Fachbeitrag zu dem Bebauungsplan ,Im Bo-
den*

Der Ist-Zustand der Vegetation und Flachennutzung im Gebiet wird kurz be-
schrieben, anschlielRend werden den unterschiedlichen Biotoptypen in einer Ta-
belle Wertzahlen zugewiesen. Diese Bewertung beruht auf einem fir das Gebiet
der Stadt Siegen geltenden zehnstufigen Bewertungsschema, bei welchem 10
den hoéchsten und O den niedrigsten 6kologischen Wert reprasentiert. Wahrend
der maximale Wert im Gebiet nicht angetroffen wird, erhalten die versiegelten
Wirtschaftswege die Wertzahl 0.
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Das Plangebiet wird groRtenteils intensiv landwirtschaftlich genutzt, und zwar
vorwiegend als Wiese (Wertzahl 4) und Weide (Wertzahl 3). Eine kleine Parzelle
ist mit Fichten (Wertzahl 2) bestanden. Mehrere Parzellen werden als Kleingéarten
(Wertzahl 4) genutzt, dort ist vorwiegend Spalierobst nichtheimischer Sorten an-
gepflanzt worden. Mit Hochstauden bewachsene Wegraine (Wertzahl 5) sind im
Gebiet nur in geringem Umfang vertreten, z. B. in einer Einschnittstrecke der
Stral3e ,Am Tredenberg".

Von groRRerer Bedeutung fur den Naturhaushalt und das Landschaftsbild sind
mehrere Einzelbaume einheimischer Arten, z. B. Vogelkirsche (Prunus avium),
die jeweils Wertzahl 5 erhalten. Einige Feldgeholze im sudlichen Plangebiet so-
wie eine von einer Weil3dornhecke umgebene Obstwiese mit Zwetschgenbau-
men im zentralen Plangebiet werden mit Wertzahl 6 eingestuft.

Okologische Bilanzierung der von dem Vorhaben betroffenen Flachen

Tabelle 1: Bewertung der Biotoptypen im Plangebiet

Wertzahl
Biotoptyp

Obsthof / Weil3dornhecke

Feldgehdlz heimischer Arten

Hochstauden / ausdauernde Ruderalfluren
Einzelbaum, heimische Art

Kleingarten mit Obstgehélzen, strukturreich
Intensiv genutzte Frischwiese

Intensiv genutzte Fettweide
Grasbhewachsene Wirtschaftswege
Strukturreiches Gartenland, innerorts
Nadelgeholz / Fichten

Versiegelte Stral3en-, Platz- und Gebaudeflachen

OINWWW|~|~OWO0O1O|O

Aktueller Zustand/Wertigkeit in Wertstufen (WS) des Gelandes

a) offentliche Flachen (ErschlieBung und Griinzug, u. a. Hecke und Obsthof)

Planstral3e 1 856 m2x WS 4 3.424 Wertpunkte
Planstralie 2 500 m2x WS 0
50 m2x WS 5 250 Wertpunkte
480 m2x WS 4 1.920 Wertpunkte
990 m2 x WS 3 2.970 Wertpunkte
Planstralie 3 598 m2x WS 3 1.794 Wertpunkte
Weil3dornhecke 1.335m2x WS 6 7.984 Wertpunkte
Feldgehdlz 780 m2 x WS 6 4.680 Wertpunkte
Fichten 380 m2 x WS 2 760 Wertpunkte
Fettweide, int. 4,930 m2x WS 3 14.790 Wertpunkte
Kleingarten m.
Spalierobst 1.700m2x WS 4 6.800 Wertpunkte

Gesamt geplante 6ffentliche Flache 45.372 Wertpunkte



b) private Flachen
>> private Baugrundstlicke an der Planstrale 1

Fettweide, int. 3.725 m?2 x WS 3 11.175 Wertpunkte
Frischwiese, i. 7.401 m2x WS 4 29.604 Wertpunkte

>> private Baugrundstiicke an der PlanstraRe 2

Fettweide, int. 4.585 m2x WS 3 13.755 Wertpunkte
Frischwiese, i. 4074 m2x WS 4 16.296 Wertpunkte

>> private Baugrundstticke an der PlanstralRe 3

Fettweide, int. 4.386 m2x WS 3 13.158 Wertpunkte
Kleingarten mit
Spalierobst 715 m2x WS 4 2.860 Wertpunkte

>> private Baugrundstiicke ,Am Tredenberg"

Frischwiese, int. 2.029 m2x WS 4 8.116 Wertpunkte
Kleingarten mit

Spalierobst 800 m2x WS 4 3.200 Wertpunkte
Feldgeholz 250 m2 x WS 6 1.500 Wertpunkte
Hochstauden 222 m2x WS 5 1.110 Wertpunkte

>> private Ausgleichsflachen an Planstr. 2 u. 3

Fettweide, int. 2.065 m?2x WS 3 6.195 Wertpunkte
Frischwiese, i. 1.020 m2 x WS 4 4.080 Wertpunkte

>> private Ausgleichsflachen ,Am Tredenberg*

Frischwiese, int. 1.771 m2x WS 4 7.084 Wertpunkte
Kleingarten mit

Spalierobst 700 m2x WS 4 2.800 Wertpunkte
Gesamt, geplante private Flachen 120.933 Wertpunkte

Gesamtes Gebiet (auRBerhalb des Geltungsbereichs nach § 34 BauGB)
46.342 m2 mit 166.305 Wertpunkten

Geplanter Zustand/Wertigkeit in Wertstufen (WS) des Gelandes

Die ErschlieBung uber drei projektierte Planstral3en beansprucht 3.350 m2. Hier-
von sind heute bereits ca. 500 m2 versiegelt (s. 0.). Die 6ffentlichen Verkehrsfla-
chen im AuRRenbereich werden durch das Anpflanzen von 20 hochstdmmigen
Baumen auf ca. 500 m2 gestalterisch aufgelockert.
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Die Parzelle mit der Weilddornhecke sowie das tal- und bergseitig angrenzende
Gelande mit einer ful3laufigen Querverbindung der Planstralen 1 und 2 wird
ebenfalls offentlich. Von dem unterhalb angrenzenden Kinderspielplatz ist nur
eine ca. 440 m? grolRe Teilflache Gegenstand dieser Bilanz, da der restliche
Spielplatz innerhalb des Geltungsbereichs gem. 8 34 BauGB liegt und Eingriffe
dort nicht kompensiert werden mussen.

Zur Zeit als Kleingarten, Fichtenbestand und Intensivgriinland genutzte Flachen
werden auf insgesamt 6.119 m2 zu 6ffentlichen Flachen mit einem Streuobstbe-
stand umgewandelt. Hoherwertige Strukturen, z. B. Feldgehdlze, werden in
ihrem Bestand gesichert.

Das gesamte oOffentliche Gelande bemisst sich auf 12.599 m2. Es wird ein
Uberschuss von 8.252 Wertpunkten erzielt, der den privaten, nicht voll aus-
geglichenen Flachen zugeordnet wird. Die raumliche Zuordnung dieser Uber-
schussflache erfolgt auf Teilen der zwei zur Zeit als Fettweide genutzten Parzel-
len Nr. 211 und 212 unmittelbar westlich der WeiRdornhecke und umfasst 1.375
m2, auf welchen 14 hochstammige Obstbaume angepflanzt werden.

Von den verbleibenden privaten 33.743 m? sollen 5.556 m? als 6kologische Aus-
gleichsflache zu einem aufReren Griungurtel mit dem Charakter einer Streuobst-
wiese umgewandelt werden, die direkt den angrenzenden privaten Bauplatzen
auch eigentumsrechtlich als Kompensationsflache zugeordnet sind. Die dann
verbleibenden 28.186 m? werden uberbaut mit einer GRZ = 0,4. Damit ergeben
sich 28.186 x 0,4 = 11.274 m? als vollversiegelt. Von den restlichen 16.912 m?2
werden 14.372 m? als strukturreicher Ziergarten mit Wertstufe 3 bilanziert, auf
weiteren 2.540 m? werden mindestens 3 bis Gber 5 m breite Streifen mit einhei-
mischen Baumen und Strauchern gepflanzt.

Eine Zusammenstellung dieser Ermittlungen ergibt folgendes Bild:

a) offentliche Flachen (ErschlielBung und Griinzug)

Planstralie 1 631 m2x WS 0 0 Wertpunkte
Planstralie 2 1.821 m2xWSO0 0 Wertpunkte
Planstralie 3 573 m2x WS 0 0 Wertpunkte
20 hochstamm.

Baume 500 m?x WS 5 2.500 Wertpunkte
Spielplatz (ant.

Aul3enbereich 440 m2x WS 3 1.320 Wertpunkte
Weil3dornhecke 1.335m2x WS 6 8.010 Wertpunkte
Feldgehdlz 780 m2x WS 6 4.680 Wertpunkte
Off. Wege, unversiegelt,

wassergeb. Decke 400 m2x WS 1 400 Wertpunkte
mit Obstb&umen bepfi.

Granlandflache, 6ff. 6.119 m2x WS 6 36.714 Wertpunkte

Gesamt geplante offentliche Flache 53.624 Wertpunkte
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b) private Flachen

private Baugrundstiicke aul3erhalb des Geltungsbereichs von § 34 BauGB,

GRZ 0,4

uberbaubar 11.274 m2x WS 0 0 Wertpunkte
strukturreiche

Gartenflachen 14.372 m?2 x WS 3 43.116 Wertpunkte
Einheim. Baume

und Straucher 2.540 m2x WS 5 12.700 Wertpunkte
Neue Streuobst-

wiese auf pr. Fl. 5.556 m?2 x WS 6 33.336 Wertpunkte
Gesamt private Flachen 89.152 Wertpunkte

Gesamtes Gebiet (auRBerhalb des Geltungsbereichs nach § 34 BauGB)
46.342 m2 mit 142.776 Wertpunkten

Gesamthilanz:

Soll 166.305 Wertpunkte

Planung 142.776 Wertpunkte
Defizit 23.529 Wertpunkte

Durch die AusgleichsmalRnahmen wird innerhalb des Bebauungsplangebietes
ein Ausgleich von 86 % erreicht.

Aufgrund der Tatsache, dass es bisher kein wissenschatftlich bzw. rechtlich abge-
sichertes Oko-Bewertungsmodell gibt und dass die Funktionsstorungen im Wir-
kungsgeflige des Naturhaushaltes, die durch die vom Bebauungsplan ermdg-
lichten Eingriffe bewirkt werden, grundsatzlich nicht vollstéandig - auch nicht wert-
gleich - behebbar sind, werden unter dem abwagungsrelevanten Gesichtspunkt
der dringend notwendigen Bereitstellung von neuen Wohnbauflachen die Be-
lange des Naturhaushaltes, des Landschaftsbildes und des Schutzgutes
"Mensch" in ausreichender Weise gewurdigt.

Daruber hinaus liegen MalRnahmen, wie Dach- und Fassadenbegrinungen, die
Verwendung von 6kologischen Baustoffen und Solaranlagen sowie die Regen-
wassernutzung im Interesse eines jeden umweltbewussten Bauherrn. Diese
Mallnahmen wurden zwar nicht in die mathematische Gegenuberstellung von
Eingriffen und Kompensationsmaflinahmen eingestellt, sind aber im 6kologischen
Ansatz eine Vorbildfunktion zum sparsamen und umweltschonenden Umgang
mit Ressourcen. Sie sind daher mit in die vergleichende Gegeniberstellung von
Eingriffen und KompensationsmalRnahmen einzubeziehen.

Die Ausgleichsmalinahmen stehen in einem vernunftigen Verhaltnis zur Bau-
landausweisung / Versiegelung und sind naturschutzrechtlich und stadtebaulich
sinnvoll.
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Allgemeinverstandliche Zusammenfassung des Umweltberichts mit Dar-
stellung der landschaftspflegerischen MalBhahmen zur Vermeidung, Mini-
mierung und Ausgleich von Eingriffen des Vorhabens

Der Bebauungsplan ,Im Boden“ am westlichen Ortsrand von Oberschelden um-
fasst aul3erhalb des bereits bebauten Innenbereichs rd. 4,6 ha, von denen rd. 1,4
ha dauerhaft versiegelt werden und rd. 1,6 ha zu vielfaltig angelegten Ziergéarten
gestaltet werden. Die restlichen 1,6 ha werden zum Ausgleich der Eingriffe mit
Baumen und Strauchern bepflanzt oder in ihrem heute schon recht wertvollen
Bestand erhalten und gesichert. Die lockere Anordnung der Bebauung ermdg-
licht diese grofR3zuigigen Begriinungen. Aul3erdem konnen die Frischluftstrome
von der oberhalb gelegenen Lurzenbach auch weiterhin nach Oberschelden hi-
neingelangen.

Daher beschranken sich die voraussichtlichen Auswirkungen des Vorhabens auf
Flachen des eigentlichen neuen Wohngebietes. Die Anlieger der angrenzenden
Bebauung werden von dem Vorhaben lediglich bauzeitlich betroffen, die spatere,
geringfugige Zunahme des ortlichen Verkehrs ist unerheblich.

Zu Beginn der Bautatigkeit werden die Auswirkungen des Vorhabens am deut-
lichsten ausgepréagt sein. In demselben Mal3e, wie sich das Baugebiet mit den
vorgesehenen inneren und randlichen Begrinungen und Anpflanzungen ent-
wickelt, werden sich die weitaus meisten Auswirkungen im Laufe der Zeit auf ein
vertretbar geringes, unerhebliches Mal3 verkleinern oder véllig wegfallen.

Die dauerhaften Auswirkungen des Vorhabens betreffen hauptséchlich die Tier-
und Pflanzenwelt sowie den Boden. Bezogen auf die aktuelle Nutzung der Fla-
chen werden dort Landwirtschaft und Jagd fortan nicht mehr mdglich sein.

Zur Zeit ist das aul3erorts gelegene Plangebiet vorwiegend als Wiese oder Weide
genutzt. Einige Obstbaumbestande werden wie Kleingarten bewirtschaftet, ein
mit einer WeiRdornhecke umfriedeter Obsthof ist jedoch landschaftspréagend und
auch fur die Natur von groR3erer Bedeutung und soll daher erhalten werden.

Dieser von der Stadt Siegen freiwillig vorgelegte Umweltbericht kommt zu dem
Ergebnis, dass die Festsetzungen des Bebauungsplanes auf Menschen, Tiere
und Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, Kulturgtter und sons-
tige Sachguter entweder Uberhaupt keine oder nur geringfigige Auswirkungen
haben werden. Das wird erreicht, indem die Auswirkungen entweder vermieden
oder moglichst klein gehalten werden. Unvermeidbare Eingriffe werden mit ge-
eigneten MalRnahmen ausgeglichen und werden damit in ihrer Funktion ganz
oder gréf3tenteils wiederhergestellt. Die nicht vollstandig ausgleichbaren Auswir-
kungen sind ihrem Umfang nach unerheblich.

Das zusammenfassende Ergebnis des vorgelegten Umweltberichtes lautet,
dass bei der Umsetzung des Bebauungsplanes ,Im Boden* keine erhebli-
chen nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten sind.



Vorlage

1997/2002 Seite 28

12.

13.

Bodenordnung

Die Flachen des Plangebietes befinden sich Uberwiegend in Privatbesitz. Neben
den Verkehrsflachen und Wirtschaftswegen sind zwei Flurstiicke (Flurstiicke 186
und 212) im Besitz der Stadt Siegen. Zur Realisierung des Bebauungsplanes fir
das Gebiet "Im Boden" ist gemald Baugesetzbuch eine Umlegung erforderlich.
Ferner kbnnen gemal BauGB MalRnahmen, wie Ausibung des Vorkaufsrechtes,
Grenzregelung und auch Enteignung, in Betracht kommen.

Kosten

Die Uberschlaglichen Kosten flr die Umsetzung des Bebauungsplanes betragen
zum derzeitigen Zeitpunkt rd. 1,0 Mio. €.
Darin enthalten sind

>> StraBenbau und FuBwege mit Beleuchtung und Begriinung

>> Herstellung Spielplatz

>> Kanalbau (ohne Auswechslung bzw. Neudimensionierung vorhandener Ka-
nale)

>> Eingriffe in Natur und Landschaft durch Verkehrsflachen

Die Mittel zur Finanzierung der anteiligen offentlichen Kosten sind im Haushalt
der Stadt Siegen bereitzustellen.

Die Kosten fur den Versiegelungsausgleich der Verkehrsflachen werden durch
ErschlieRungsbeitrage refinanziert.

Ausgleichskosten fur die Versiegelung durch Bauflachen werden im Rahmen des
Umlegungsverfahrens geregelt oder Uber die Satzung der Stadt Siegen zur Erhe-
bung von Kostenerstattungsbetragen fur naturschutzrechtliche Ausgleichsmal3-
nahmen nach 88 135 a - 135 ¢ BauGB vom 03.12.2001 refinanziert.

Siegen, im Juni 2002 Aufgestellt und bearbeitet:
Stadt Siegen 1. Planungsgemeinschaft
Fachbereich 7 / Stadtplanung Ante / Backfisch / Stein
l. A.

2. Fachbereich 7 / Stadtplanung

Ulrike Rohr Herr LuUster
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Anlage 5

Bauleitplanung der Stadt Siegen im Stadtteil Oberschelden

Bebauungsplan Nr. 250 "Im Boden"

Abwagung / Stellungnahmen
zu den eingegangenen Anregungen
der Burger und Trager offentlicher Belange
(siehe Anlage)

I. Anregungen aus der Burgerschaft

1. Stellungnahme zum Schreiben / Einwohnerantrag gem. 8§ 25 GO (Verzicht
auf den Bebauungsplan Nr. 250 "Im Boden") mit 148 Unterschriften vom
25.04.2002

Als Einwohnerantrag gemafl Gemeindeordnung sind die Anregungen in der
Sitzung des Rates vom 22.05.2002 aus formalen Griinden (vorgeschriebe-
nen 4.000 Unterschriften und Vertretungsbefugnis fehlen) abgelehnt worden.
Die 10 Grunde zur Ablehnung dieser Bebauungsplanung werden jedoch als
Anregungen gem. 8 3 BauGB gewdrdigt.

Die vorhandenen ErschlieBungsstral3en sind als 6rtliche Wohnsammelstra-
Ren leistungsfahig und kdnnen den entsprechenden Verkehr, der durch das
Neubaugebiet entsteht, aufnehmen. Die dorflichen Wohnsammelstral3en "Am
Tredenberg" und "Johannes-Spies-Stral3e" sind aul3erhalb des Geltungsbe-
reiches des Bebauungsplanes endgultig fertig gestellt und abgerechnet. Die
Verkehrszunahme durch die ca. 65 Wohneinheiten kann von dem vorhande-
nen Verkehrsnetz aufgenommen werden. Nach vollstandiger Erschliel3ung
und Bebauung des Plangebietes "Im Boden" muss in der Spitzenstunde mit
etwa zusatzlich 27 Fahrbewegungen (Hin- und Ruckfahrten) gerechnet wer-
den. Hierbei ist zu berlcksichtigen, dass etwa zwei Drittel tGber die "Johan-
nes-Spies-Stral3e” und ein Drittel Uber die Stral3e "Am Tredenberg" abge-
wickelt werden; bekanntlich werden auch die asphaltierten Wirtschaftswege,
die sich westlich an das Neubaugebiet anschlie3en, als Ortsverbindungen
zur Oberschelder Straf3e (L 907) als Schleichweg / Abklirzung genutzt.

Das Schlagwort "beengte Gelandeverhaltnisse" ist weder erlautert noch kann
dies nachvollzogen werden. Die vorliegende Planung tragt bezuglich der Er-
schlielung als auch der Bebauung der vorhandenen Geldndegestalt Rech-
nung, so dass familiengerechte Wohnbaugrundstticke von 400 m2 bis 700 m?
GroRRe entstehen kénnen.
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Die Bebauung ist durch die Lage im Gebiet als auch durch Hohenfestset-
zungen so platziert, dass sie den westlichen Hohenrticken / Horizont nicht
Uberragt. Durch die Festsetzung von privaten und 6ffentlichen Griunflachen
mit entsprechenden Erhaltungs- und Pflanzgeboten wird das Neubaugebiet
in den Landschaftsraum eingebunden.

Bekanntlich ist dieses Neubaugebiet seit 1980 im wirksamen Flachennut-
zungsplan der Stadt Siegen als Wohnbaulandreserve dargestellt. Die Stand-
ortuntersuchung der Universitat Siegen, Fachbereich Architektur, der beiden
potentiellen Baugebiete "Im Boden" und "Vor der Hohler" in Oberschelden
hat gezeigt, dass das Baullickenpotential im Ort den Bedarf nicht decken
kann und dass beide Gebiete gleichrangig fir die Eigenentwicklung des Or-
tes mit kleinteiligen Bauflachen eingeschatzt werden. Auf der Grundlage die-
ses Untersuchungsergebnisses hat sich der Bauausschuss der Stadt Siegen
als erste MalRnahme fur das Gebiet "Im Boden" entschieden, da der Bebau-
ungsplan gem. 8 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flachennutzungsplan entwickelt
werden kann.

Finanzielle Belastungen fir Anwohner bzw. Einwohner, die keine Grundstu-
cke im Geltungsbereich des Bebauungsplanes haben, werden durch das
Neubaugebiet nicht ausgeldst. Hinsichtlich der Zahlung von Erschlie3ungs-
beitragen wird auf die ErschlieBungsbeitragssatzung der Stadt Siegen ver-
wiesen.

Bei der vorliegenden Bauleitplanung handelt es sich nicht um einen Flachen-
nutzungsplan, sondern um einen Bebauungsplan gem. 88 8 und 9 BauGB,
der die rechtsverbindlichen Festsetzungen fur die stadtebauliche Ordnung
dieses Plangebietes enthalt. Durch den Bebauungsplan Nr. 250 "Im Boden"
sowie die nachfolgende Umlegung und ErschlieBung wird u. a. jungen Fami-
lien aus Oberschelden die Mdéglichkeit geboten, in ihrem Stadtteil ein Einfa-
milienhaus zu errichten.

Ein Verlust von Lebensqualitdt als auch Schaden fur das Naherholungsge-
biet "Lurzenbach" werden durch diesen Bebauungsplan nicht initiiert. Die Zu-
nahme des Verkehrs, der sich kontinuierlich mit der Neubebauung erhéhen
wird, bewegt sich in einem fur DorfstraRen angemessenen Rahmen. Nach
Fertigstellung dieses Neubaugebietes wird sich das Verkehrsaufkommen im
Stadtteil Oberschelden um ca. 12 % durch das Neubaugebiet erhéhen.

Die Relationen der Grof3e des Plangebietes und der wirklichen Einwohner-
zahl zeigt, dass es sich hier um ein aufgelockertes dorfliches Neubaugebiet
am Siedlungsrand handelt; das Verhéltnis von geplanten und vorhandenen
Wohnbauflachen, die Gberplant werden, betragt ca. 50 / 50. Die 6ffentlichen
und privaten Grundflachen zum Ausgleich, Erhaltungsfestsetzungen und
Ortsrandeingrinungen sind ca. 1,8 ha grof3. Wie die Eingriffs-/Ausgleichs-
bilanzierung fur diesen Bebauungsplan zeigt, wird der Eingriff in Natur und
Landschaft ausreichend ausgeglichen. Dartber hinaus werden die vorhande-
nen Grinbestéande erhalten und durch diese Planung langfristig in ihrem Be-
stand gesichert.
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Durch dieses Baugebiet soll im Stadtteil Oberschelden der hier ansassigen
Bevdlkerung Bauland bereitgestellt werden, um breiten Schichten der Beval-
kerung, auch jungen Familien mit Kindern die Bildung von Wohneigentum zu
ermadglichen.

Wie bereits ausgefiihrt, wird durch die grinordnerischen Festsetzungen der
neue Siedlungsbereich als Ortsrandarrondierung in den Landschaftsraum
eingebettet. Daruiber hinaus wird Uber die planungsrechtlichen Festset-
zungen als auch die 6értlichen Bauvorschriften der Rahmen fir eine regional-
typische Baugestaltung des Siegerlandes abgesteckt, so dass dieses Neu-
baugebiet am westlichen Ortsrand von Oberschelden harmonisch an die vor-
handene Bebauung angefugt wird.

Die Anregung (als Einwohnerantrag bezeichnet) - Verzicht auf den Bebau-

ungsplan Nr. 250 "Im Boden" - wird zuriickgewiesen.

2. Stellungnahme zum Schreiben des Einwenders Johannes-Spies-Stralle 17
vom 23.04.2002

Es mag zwar richtig sein, dass sich subjektiv die bisherige Wohnlage der
Wohnbaugrundstticke am heutigen Ortsrand verschlechtert, jedoch soll durch
die vorliegende Planung die auch von den Einwendern dargelegte Wohnqua-
litat weiteren siedlungswilligen Familien und Bauinteressenten ermdglicht
werden. Bekanntlich erstreckt sich in dorflichen Stadtteilen eine Siedlungs-
entwicklung fur Gber 40 Baugrundstiicke Uber einen Zeitraum von ca. 10 Jah-
ren, so dass diese Siedlungsentwicklung kontinuierlich voranschreitet. Durch
die Grunordnungsplanung und den Bau von Wendeanlagen am Ende der Er-
schlieRungsstraen wird der Ortsrand hier stadtebaulich zum Abschluss ge-
bracht.

Der Baustellenverkehr fur ErschlieBungs- und NeubaumalRnahmen ist nur
vorubergehend und von den Anliegern zu tolerieren.

Die vorhandenen ErschlieBungsstraf3en im Plangebiet sind noch nicht end-
gultig fertig gestellt und abgerechnet. Jedoch sollte jedem Anlieger bewusst
sein, der an einer nicht fertig gestellten StralRe wohnt oder gebaut hat, dass
provisorische Erschlieungsanlagen / Baustral3en entsprechend den Anfor-
derungen der Bebauung und des Verkehrs hergestellt und ausgebaut wer-
den. Hinsichtlich des ErschlieBungsbeitrages wird auf die ErschlielBungsbei-
tragssatzung der Stadt Siegen verwiesen.

Der Bauausschuss hat sich gemaR den Ergebnissen der Standortuntersu-
chungen moglicher Neubaugebiete in Oberschelden fur das Plangebiet "Im
Boden" entschieden. Die Gréf3e des Plangebietes und der hieraus resultie-
rende Verkehr kann durch das angrenzende Stral3ennetz aufgenommen wer-
den und liegt unterhalb empfohlener Belastungszahlen, die solche dérflichen
SammelstraBen aufnehmen kénnen.
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Die Planungsdiskussionen bezlglich einer mdoglichen "Westerwald-Auto-
bahn" oder eines Gewerbeparkes Oberschelden / Seelbach berthren die
vorliegende Bebauungsplanung zur Zeit nicht. Wenn zukunftig solche Pla-
nungen in Angriff genommen werden, haben diese das Neubaugebiet "Im
Boden" zu bertcksichtigen.

3. Stellungnahme zum Schreiben der Einwenderin "Im Boden 8 a" vom 24.04.
2002

Die allgemeinen Ausfuhrungen zur "Zukunftsphilosophie™ der Einwenderin
werden zur Kenntnis genommen. Es ist jedoch nicht so, dass das Naherho-
lungsgebiet "Lurzenbach" durch die Ortsrandarrondierung des Neubaugebie-
tes "Im Boden" beeintrachtigt wird. Bekanntlich sind bei der Aufstellung eines
Bebauungsplanes eine Vielzahl von Aspekten zu bericksichtigen, die eine
nachhaltige stadtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemein-
heit entsprechende sozial gerechte Bodennutzung gewahrleisten. Die Bau-
leitplanung soll dazu beitragen, eine menschenwirdige Umwelt zu sichern
und die natirlichen Lebensgrundlagen zu schitzen und zu entwickeln. Zu
beriicksichtigen sind jedoch auch die Wohnbedirfnisse der Bevdlkerung bei
Vermeidung einseitiger Bevolkerungsstrukturen und die Eigentumsbildung
weiter Kreise der Bevdlkerung, insbesondere durch die Forderung Kosten
und Flachen sparenden Bauens und die Bevolkerungsentwicklung.

Diese allgemeinen Maf3gaben sind sowohl bei der vorliegenden Bebauungs-
planung als auch den vorbereitenden Planungen (Gebietsentwicklungsplan,
Flachennutzungsplan, Wohnbauflachenkonzept) in die Abwagung eingestellt
worden. Insofern kann von "Klingelei" oder dem "Drangen Einzelner" nicht
die Rede sein. Die umweltschiitzenden Belange sind in die Planung, hier ins-
besondere die Griunordnungsplanung mit Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung,
eingeflossen. Die Sicherung vorhandener Grinstrukturen im Plangebiet und
die Neuanlage von Ausgleichsflachen und Streuobstwiesen am Siedlungs-
rand des Plangebietes zeigen, dass der Ausgleich unmittelbar im Plangebiet
stattfindet und hierfur potentielle Wohnbauflachen in Anspruch genommen
werden.

4. Stellungnahme zum Schreiben der Einwender "Im Boden 8 a" vom 24.04.
2002

Der seit 1980 wirksame Flachennutzungsplan der Stadt Siegen stellt das Ge-
biet als Siedlungserweiterungsflache fiur ein Wohngebiet dar.

Zu den Anregungen bezlglich Verkehr, Landschaftsbild, Bedarf und Wohn-
bauflachenkonzept wird auf die 3 vorangegangenen Stellungnahmen verwie-
sen.



Vorlage 1997/2002 Seite 33

Der Vorwurf, dass hier eine Siedlung "aus dem Boden gestampft wird", die
das Wohl der meisten Oberschelder Birger gefahrdet, wird zurtickgewiesen.
Der Bebauungsplan, der den Rahmen absteckt fir eine Siedlungserweite-
rung von ca. 40 bis 45 Ein- und Zweifamilienhausern, bietet die Mdglichkeit,
dass hier mittelfristig die ortsansassige Bevolkerung Wohneigentum bilden
kann. Bekanntlich wachsen solche Neubaugebiete in den dorflichen Stadttei-
len kontinuierlich und gerade durch Bereitstellung von Wohnbauflachen in
Stadtrandlagen von Siegen kann dem Wegzug von Bauwilligen in die landli-
chen Nachbargemeinden entgegengewirkt werden.

Die Aussagen beziglich eines neuen Gewerbegebietes und der Planung
einer Autobahn und zu dem Einwohnerantrag werden zur Kenntnis genom-
men, sind jedoch nicht relevant fur dieses Planverfahren.

Bei einem Bebauungsplan handelt es sich um eine Angebotsplanung, die
keinen Grundstiickseigentimer zum Bau verpflichtet. Vorhandene Grunfla-
chen und Obstgarten kdénnen selbstverstandlich im Rahmen des Bestands-
schutzes erhalten bleiben. Die Bodenordnung, insbesondere fiir die Umset-
zung der Erschlielung, wird im Rahmen der Umlegung geregelt. Das Flur-
stick 36, das als Streuobstwiese angelegt ist, wurde nicht in den Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes aufgenommen, da es weder einen Erschlie-
Bungsvorteil durch die Planung hat noch als Ausgleichsflache dienen kann.

Die Anregung - Verzicht auf den Bebauungsplan Nr. 250 "Im Boden" - wird

zurlckgewiesen.

5. Stellungnahme zum Schreiben des Einwenders "Gosenbacher StralRe 6"
vom 25.04.2002

Der Einwender bittet, das Flurstiick 82 der Flur 10 der Gemarkung Ober-
schelden in den Bebauungsplan aufzunehmen.

Zwar hat der wirksame Flachennutzungsplan den dstlichen Planbereich die-
ses Flurstuckes als Wohnbauflache angeschnitten, diese Planung ist jedoch
nicht parzellenscharf und fur den Burger verbindlich. Bereits die Voruntersu-
chung der Universitat Siegen belegte, dass die Bebauung nur soweit den
Hang hinauf "wachsen" soll, dass der westliche Horizont nicht Uberschritten
wird. Durch die Anordnung der Wendeanlage, westlich der vorhandenen
WeilRdornhecke und Einbettung durch die Grinflachen kann der Siedlungs-
rand hier stadtebaulich und griinordnerisch sinnvoll zum Abschluss gebracht
werden.

Das Flurstiick 82 der Flur 10 der Gemarkung Oberschelden wird nicht in den
Bebauungsplan aufgenommen.
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6. Stellungnahme zum Schreiben des Einwenders "Johannes-Spies-StraRe 23"
vom 23.04.2002

Es ist richtig, dass in allen Ortsteilen und so auch in Oberschelden Bauli-
cken vorhanden sind. Die Aktivierung dieser Baullickenpotentiale kann zum
einen den mittel- und langfristigen Bedarf fur die Eigenentwicklung des Stadt-
teiles Oberschelden nicht decken und zum anderen stehen diese Grundstu-
cke zum Uberwiegenden Teil dem Markt aus Eigentimerinteresse (Vorhal-
tung fur die Familie, groRe Hausgarten, u. &.) nicht zur Verfliigung.

Von dem ehemaligen Hofgrundsttick Stockhammer (Eigentum der Stadt Sie-
gen) am Anfang der Johannes-Spies-StralRe werden Teilflachen fur die Be-
seitigung der stral3enbaulichen Engstelle bendétigt.

Bei der Topographie des Plangebietes handelt es sich um eine fiir das Sie-
gerland typische Geldndegestalt, bei der nicht mit auRergewéhnlich hohen
ErschlieBungskosten fur die Eigentimer bzw. Bauinteressenten gerechnet
werden muss. Die Planung und hier insbesondere die ErschlieRungsplanung
fur die Strallen und Wege berucksichtigt selbstverstandlich den natirlichen
Gelandeverlauf. Durch den endgultigen Ausbau der vorhandenen Erschlie-
BungsstralRen, die bisher schon bebaute Grundstiicke andienen, kommen
selbstverstandlich ErschlielBungskosten gemald der Erschlieldungsbeitrags-
satzung der Stadt Siegen auf diese Grundstiickseigentimer zu.

Die Flachen dieser bebauten Grundstiicke werden durch die vorliegende Pla-
nung nicht in Anspruch genommen. Das zusatzliche Verkehrsaufkommen
durch das Neubaugebiet "Im Boden" kann durch das dorfliche StralRennetz
aufgenommen werden. Wie bereits ausgefuhrt, werden die noch nicht end-
gultig ausgebauten Teilstiicke der Erschlie3ungsstraRen im Zuge der Umset-
zung dieser Planung endgultig fertig gestellt. Engstellen in den dérflichen Er-
schlieBungsstral3en tragen wesentlich zur Verkehrsberuhigung bei und min-
dern die Fahrgeschwindigkeiten, ohne dass verkehrsberuhigte Malihahmen
erforderlich werden.

Die Bauland- und Wohnungspolitik der Stadt Siegen in den letzten Jahren
zeigt, dass durch kleinere Neubaugebiete auch in den dorflichen Stadtteilen
Wanderungsverluste der Wohnbevdlkerung der Stadt Siegen beschréankt
werden kénnen. So kdnnen junge Familien mit Kindern relativ preisginstig
Wohnbaugrundstiicke im Stadtgebiet finden. Zu bertcksichtigen ist auch,
dass sich die Wohnungsstruktur (Wohnflache pro Bewohner, Anzahl der Be-
wohner) veréndert und die Nachfrage nach dem "Haus im Grunen" nach wie
vor stark ist. Unter diesen Voraussetzungen stellt der Bebauungsplan Nr. 250
“Im Boden" eine Angebotsplanung dar, die mittelfristig den Bedarf und den
Zuwachs der Eigenentwicklung des Stadtteiles Oberschelden mit seinen ca.
1.250 Einwohnern decken kann.

Der zeitlich schwer abzuschatzende Planungsverlauf fur die Umsetzung die-
ses Baugebietes, hier insbesondere die Umlegung, ist ebenfalls in diese Be-
trachtung einzubeziehen.

Die Anregung, die Planung im "Im Boden" einzustellen, wird nicht bertck-
sichtigt.
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7. Stellungnahme zum Schreiben der Einwender "Im Boden 31" vom 24.04.
2002

Die ErschlielBungsstralen des Neubaugebietes sind die Stral3e "Am Treden-
berg" und die "Johannes-Spies-Straf3e". Die Querspange der Stral3e "Im Bo-
den" ist ein Wohnweg, der aufgrund der vorliegenden Bebauungsplanung
nicht verandert werden soll, da er keine ErschlieRungsfunktion flir den Neu-
bauteil des Plangebietes hat. Ausgebaut werden soll die Stral3e "Im Boden"
in Verlangerung der Johannes-Spies-StralRe. Im Bereich der bebauten Orts-
lage konnen die vorhandenen Erschliel3ungsstralRen verkehrs- und bedarfs-
gerecht innerhalb der stadt. Flurstiicksparzellen ausgebaut werden. Grunder-
werb hierfur ist in diesem Bereich nicht erforderlich.

Das Verkehrsaufkommen, das mit der ErschlielBung und der Besiedlung des
Gebietes einhergeht, bewegt sich in einem Rahmen, der fiur ein dorfliches
Wohngebiet in Ortsrandlage typisch ist. Durch diese Planung werden zwar
letztendlich ca. 27 Fahrbewegungen in der Spitzenstunde erzeugt, die auf
den jeweiligen ErschlieBungsstral3en abgewickelt werden. Eine Wohnquali-
tatsminderung nach objektiven Kriterien kann hieraus jedoch nicht abgeleitet
werden.

Der Stadtteil Oberschelden ist ausreichend an den OPNV angebunden. Die
Versorgung mit Kindergartenplatzen fur den Stadtteil Oberschelden ist auch
fur das Neubaugebiet "Im Boden" gesichert.

Die vorhandenen Grunstrukturen des Plangebietes werden aufgenommen
und planungsrechtlich gesichert und das geplante FulBwegenetz nimmt die
vorhandenen Wirtschaftswege auf, so dass das westlich gelegene Erho-
lungsgebiet "Lurzenbach" gut zu erreichen bleibt.

Wie bereits in den Stellungnahmen Nr. 4 und 6 ausgefihrt, stehen die Baulu-
cken im Ort dem freien Markt nicht zur Verfigung.

Sofern Planungen fiur ein neues Gewerbegebiet oder die so genannte "Wes-
terwald-Autobahn" und Windkraftanlagen in Angriff genommen werden, mis-
sen diese die geplante Ortsrandarrondierung berticksichtigen und die allge-
meinen Anforderungen an gesunde Wohnverhéltnisse bertcksichtigen.

Unter Wirdigung der Planungsempfehlungen der Standortuntersuchung
maoglicher Neubaugebiete durch die Universitéat Siegen hat sich der Bauaus-
schuss der Stadt Siegen in seiner Sitzung im Mai 2001 fur die Einleitung
eines Bebauungsplanverfahrens im Bereich "Im Boden" ausgesprochen. Hier
kann das Plangebiet unmittelbar aus dem wirksamen Flachennutzungsplan
gem. 8§ 8 Abs. 2 BauGB entwickelt werden. Neben dem Planverfahren lauft
parallel die Bauleitplanung fiir den Bereich "Am Siegenberg". Zu beachten ist
hierbei auch, dass stadtbauliche Planungen bis zu ihrer Realisierung einen
entsprechenden Vorlauf haben, insbesondere wenn Umlegungen mit vielen
Grundstiickseigentimern anstehen, so dass diese Planungen nicht kurzfristig
umgesetzt werden kénnen.

Die Anregungen gegen den Bebauungsplan Nr. 250 "Im Boden" (als Wider-
spruch bezeichnet) werden zurtickgewiesen.
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8. Stellungnahme zum Schreiben vom 16.04.2002 von vier Grundstiickseigen-
timern im Bereich "Am Tredenberg"

Anregung um Aufnahme der Grundstticke in der Flur 9 der Gemarkung Ober-
schelden Flurstiicke Nr. 17, 194, 193 und 15 in den Bebauungsplan.

Stadtebaulich macht es Sinn, den Ortsrand hier nérdlich der StralRe "Am Tre-
denberg" um eine Bauzeile zu erweitern; unter Nutzung der vorhandenen Er-
schlieBungsstral3e kénnen hier drei bis vier neue Wohnhauser errichtet wer-
den. Die Flursticke werden insgesamt in den Geltungsbereich des Bebau-
ungsplanes aufgenommen, so dass die Einbindung westlich und ndérdlich
durch private Grunflachen mit entsprechenden Anpflanzungen gewahrleistet
ist und hier der Ortsrand landschaftsraumlich angemessen zum Abschluss
gebracht wird.

Die Flurstticke 17, 194, 193 und 15 der Flur 9 der Gemarkung Oberschelden
werden in den Bebauungsplan Nr. 250 "Im Boden" aufgenommen.

9. Stellungnahme zum Schreiben der Anwohner "Scheldebachstrale 5" vom
19.04.2002

Es wird zur Kenntnis genommen, dass eine positive Anregung zu der vorlie-
genden Planung der Stadt Siegen vorgetragen wird.
Il. Tragerbeteiligung (TOB)

10. Stellungnahme zum Schreiben des Bundes fiir Umwelt und Naturschutz
Deutschland (BUND), Landesverband NW eV, vom 30.05.2002

Es ist Ziel der Stadtentwicklung, auch in den landlichen Stadtteilen Bauland-
flachen fur die Eigenentwicklung und den ortlichen Bedarf bereitzustellen.
GroRRere Neubaugebiete (Kohrweg, Giersberg-Ost) befinden sich in zentrale-
rer Lage zur Kernstadt. Es ist zwar richtig, dass durch die Verkehrszunahme
von kleineren Neubaugebieten in Stadtrandlage vorhandene Stral3en zusatz-
lich belastet werden. Sofern Bauflachen nicht in den dorflichen Stadtteilen
bereitgestellt werden, wandert die bauwillige Wohnbevdlkerung zum Teil in
die Nachbargemeinden ab, nutzt jedoch die Infrastruktur des Oberzentrums
und belastet fir die Anfahrt der Infrastruktureinrichtungen und Arbeitsplatze
das stadt. Verkehrsnetz.

Selbstverstandlich mussen fir die Erreichbarkeit neuer Siedlungsflachen Er-
schlieBungsstral3en und Ver- und Entsorgungsleitungen gebaut werden. Die
Mobilisierung von Baullickenpotentialen bei starkerer Ausnutzung der vor-
handenen ErschlieBungsinfrastrukturen ist sowohl aus eigentumsrechtlichen
als auch aus planungs- und ordnungsrechtlichen Griinden nicht zu erreichen.
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Die vorgeschlagenen Ausgleichsmal3Bhahmen aufR3erhalb des Plangebietes
sind eine allenfalls rechnerische Erganzung des gebietsinternen Ausgleichs,
die aber aus verschiedenen Griinden (s. u. Punkt 14 der Abwagung) nicht
vorgenommen werden. Eine Umwandlung von Waldflachen in Grunland
bedarf einer Waldumwandlungsgenehmigung und ist fur diesen Zweck nur
auf solchen Flachen mdglich, die mit allen Baumarten fehlbestockt wéaren.
Selbst die angesprochenen Fichtenriegel in angrenzenden Talern kénnten
mit Erlengruppen wieder aufgeforstet werden, statt sie dauerhaft von Gehol-
zen freizustellen. Allenfalls Umwandlungen z. B. fehlbestockter Nadelwaldbe-
stande in Laub- oder Mischwaldbestande waren aus forstwirtschaftlicher
Sicht akzeptabel. Somit ist dieser Hinweis gegenstandslos.

Die Anpflanzungen von Baumen und Strduchern und auch die Anlage von
strukturreichen Ziergarten sind selbstverstandlich ein im Kreisgebiet allge-
mein anerkannter Ausgleich. In der Wertigkeitsskala, die als mathematisches
Hilfsmodell verstanden werden muss und in ihrer gegenwartigen Form kei-
nesfalls wissenschatftlich abgesichert ist (s. u. Punkt 14.1), sind z. B. intensi-
ves Weideland und strukturreiche Ziergarten gleichwertig, so dass fur die Be-
bauung von Weideflachen lediglich fir die eigentliche Bebauung ein Aus-
gleich zu erbringen ware, die nicht versiegelten Gartenflachen ums Haus
aber bereits an Ort und Stelle ausgeglichen waren.

Dieser Ausgleich wird durch eine erhebliche Aufwertung erzielt, die zum
einen mit artenreichen Geholzstreifen zwischen den Grundstiicken (Arten-
listen entwickelt aus der kreisweit empfohlenen Broschure, s. u. Punkt 14.2)
erreicht wird, zum anderen durch die Anlage eines ca. 10 m breiten Obstwie-
sensaumes um das Baugebiet mit einheimischen Obstsorten. Die beschrie-
benen Strukturen der Ausgleichsmal3nahmen greifen bereits vorhandene,
werthaltige Bestande, wie einzelne Baume, Obstgarten, und die in ihrem Be-
stand zu erhaltende Weil3dornhecke auf und erganzen diese in umfassender
sinnvoller Weise.

Die Ausfuhrungen bezuglich des Ausgleichsbedarfes flur die baulichen Ein-
griffe auf den o6ffentlichen Flachen, hier insbesondere fur den Bau der Stra-
Ben und Wege, wird vollig falsch dargestellt. Wie in der Begriindung darge-
legt, wird im Planteil nunmehr entsprechend zeichnerisch festgesetzt, welche
Kompensationsflache den Eingriffsarten zugeordnet wird. Hierbei geht es da-
rum, dass die Zuordnungen fur die baulichen Eingriffe der privaten Baumal3-
nahmen und der o6ffentlichen ErschlieBungsflachen eindeutig zugeordnet
werden mussen, da die Abrechnungen aufgrund unterschiedlicher Satzungen
der Stadt Siegen erfolgen. Da sich in dem Geltungsbereich umfangreiche 6f-
fentliche Grunflachen befinden, kann so der Ausgleich fiir den Straf3en- und
Wegebau zu 100 % auf den zukinftigen stadt. Flachen realisiert werden. Das
Defizit fur die Privatmalinahmen wird entsprechend zugeordnet und kann
nachfolgend Uber die Kostenerstattungssatzung fir AusgleichsmafRnahmen
abgerechnet werden.

11. Stellungnahme zum Schreiben des Staatlichen Umweltamtes Siegen vom
08.05.2002

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Anregungen vorgebracht wer-
den.
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Der Altlastenhinweis, dass das Kataster Uber Altstandorte und Altablage-
rungen nach 8 31 Abs. 1 Landesabfallgesetz keine Hinweise auf das Vorhan-
densein von Altlastenverdachtsflachen besteht, wird in die Begrindung auf-
genommen.

12. Stellungnahme zum Schreiben der Bezirksregierung Arnsberg, Abteilung
Bergbau und Energie in NRW vom 02.05.2002

Der Hinweis, dass das Plangebiet Gber einem inzwischen erloschenen Berg-
werksfeld liegt und dort kein Bergbau umgegangen ist und auch somit nicht
mit bergbaulichen Einwirkungen zu rechnen ist, wird ebenfalls mit in die Be-
grindung aufgenommen.

13. Stellungnahme zum Schreiben des RWE Net, Regionalzentrum Sieg, vom
02.05.2002

Dem Erfordernis, fur die elektrische Versorgung des Baugebietes eine 10 kV-
Transformatorenstation unterzubringen, wird mit der Festsetzung einer ent-
sprechenden Versorgungsflache in zentraler Lage des Plangebietes im Be-
reich des Kinderspielplatzes Rechnung getragen. Der Zugang von der 6ffent-
lichen Stral3e "Im Boden" ist gegeben.

Bei den im Plan festgesetzten FulRwegen handelt es sich um 6ffentliche Ver-
kehrsflachen im Eigentum der Stadt Siegen, so dass keine Geh-, Fahr- und
Leitungsrechte zugunsten der RWE Net AG festzusetzen sind.

14. Stellungnahme zum Schreiben des Kreises Siegen-Wittgenstein, Der Land-
rat, vom 02.05.2002

Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange des Kreises Siegen-Wittgen-
stein durch diese Bauleitplanung nicht berihrt werden.

Zul.:

Der Hinweis des Kreises Siegen-Wittgenstein zielt ausschlie3lich auf die ma-
thematische Bewertung der Ausgleichsbilanzierung. Eine rechnerische Voll-
kompensation konnte durch den im Umweltbericht allgemein angesproche-
nen Waldumbau oder auch durch Einrechnen von Wertpunkten aus dem
Okokonto der Stadt Siegen erzielt werden. Allerdings sind auch mathema-
tisch nicht erfassbare, private Initiativen in dieser Richtung, namlich Dach-
und Fassadenbegriinung, Regenwassernutzung, Solaranlagen etc., in die
Ausgleichsbewertung miteinzustellen.
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Angesichts der Tatsache, dass es bislang keine wissenschaftlich abgesicher-
ten Kriterien fur ein bestimmtes korrektes Bewertungsmodell gibt und dass
die Funktionsstérungen im Wirkungsgefiige des Naturhaushaltes, die durch
die vom Plan ermdglichten Eingriffe bewirkt wurden, grundsatzlich nicht voll-
standig - auch nicht wertgleich - behebbar sind, werden auch unter dem
abwagungsrelevanten Gesichtspunkt der dringend notwendigen Beschaffung
von neuen Wohnbauflachen (s. S. 4, Punkt 1 der Begrindung) die Belange
des Umweltschutzes in ausreichender Weise gewdurdigt.

Ein rein mathematisches Ausgleichsdefizit von 14 % ist in Abwégung zwi-
schen den Belangen "Schaffung von Wohnbauflachen"” und den damit ver-
bundenen Eingriffen in Natur und Landschaft vertretbar.

Die Abwagungsgrinde sind in der Begriindung zum Bebauungsplan hinrei-
chend beschrieben und nachvollziehbar.

Weitergehende Darstellungen und Erlauterungen sind nicht erforderlich.
Zu?2.:

Die Pflanzenauswahl zur Anpflanzung von Baumen und Strduchern ist aus
der genannten Broschure entwickelt, bertcksichtigt dabei aber auch die viel-
fach innerortliche Lage der mit den genannten Gehdlzen zu bepflanzenden
Streifen, besonders zwischen bebauten Grundstticken. Daher sind die vor-
wiegend einheimischen Baum- und Straucharten um einzelne, in heimischen
Hausgarten ofter angepflanzte Zierarten erganzt worden, um diesen Charak-
ter zu unterstreichen. Bewusst wurde auf Koniferen verzichtet. Da die einhei-
mischen Arten Uberwiegen, wird die angestrebte Wertigkeit auch erzielt.

Die Pflanzqualitaten werden im B-Plan erganzt; fir die Obstbdaume sind sie
bereits dort aufgeflhrt.

Zu 3.:

Die aus Sudosteuropa eingefiihrte Walnuss (Juglans regia) wird aus der Ar-
tenliste 1l gestrichen.

Zu 4.
Uberschissiges, nicht zu vermeidendes Erdmaterial wird auf einer zugelas-

senen Kreisdeponie entsorgt. Ein entsprechender Hinweis wird in den Um-
weltbericht eingearbeitet und ist bereits auf dem Plan als Hinweis vermerkt.
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15. Stellungnahme zum Schreiben der Landwirtschaftskammer Westfalen-Lippe,
Kreisstelle Siegen-Wittgenstein, vom 25.04.2002

Die Anregung, dass aus agrarstruktureller Sicht jegliche Inanspruchnahme
von landwirtschaftlichen Nutzflachen kritisch gesehen wird, kann zwar nach-
vollzogen werden, Aufgabe der Bauleitplanung ist es jedoch, zwischen allen
offentlichen und privaten Belangen abzuwégen. Diese Abwagung zugunsten
neuer Siedlungsflachen fur den Wohnungsbau, resultierend aus den
entsprechenden Vorplanungen des Gebietsentwicklungsplanes und des Fla-
chennutzungsplanes, beriicksichtigt das landwirtschaftliche Wegenetz und
ermdglicht, dass auch vom Ortskern Oberscheldens durch das Neubaugebiet
die freie Feldflur erreicht werden kann. Sofern die Stadt Mdglichkeiten hat,
fur den ortsansassigen Landbewirtschafter Ersatzflachen bereitzustellen,
wird sie dies tun. Des Weiteren wird angestrebt, im Rahmen der Umlegung
kleinteilige, im Aul3enbereich verbleibende landwirtschaftliche Flachen unter-
schiedlicher Grundstiickseigentimer so zuzuordnen, dass eine landwirt-
schaftlich gute Bewirtschaftung zusammenhangender Flachen entsteht.

Die Abstande fur die geplanten Anpflanzungen am Siedlungsrand im Uber-

gang zur freien Feldflur gemald dem Nachbarrechtsgesetz von NRW werden
selbstverstandlich eingehalten.

16. Stellungnahme zum Schreiben der IHK Siegen vom 23.04.2002

Es wird zur Kenntnis genommen, dass zu dem vorliegenden Bebauungsplan-
entwurf keine Anregungen und Bedenken der Industrie- und Handelskammer
Siegen vorgebracht werden.

Zu dem Hinweis bezuglich der stadt. Planungen fur ein Gewerbegebiet Ober-
schelden / Seelbach wird entgegnet, dass es sich bei dieser Planung um
eine Entwicklungsstudie handelt ohne jegliche Bindungen. Da der vorliegen-
de Bebauungsplan Nr. 250 "Im Boden" aus dem wirksamen Flachennut-
zungsplan der Stadt Siegen entwickelt ist, haben nachfolgende stadtebau-
liche Planungen dieses Neubaugebiet zu wirdigen und es sind die entspre-
chenden Abstdnde gemall Abstandsliste zum nordrhein-westfalischen Ab-
standserlass einzuhalten.

17. Stellungnahme zum Schreiben der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchen
(Sieg) vom 14.03.2002

Das Schreiben wird zur Kenntnis genommen. Die aufgefiihrten Anregungen
werden zurlckgewiesen, da die aufgezeigten Hinweise die Belange der
Nachbargemeinde Kirchen in keiner Weise bertihren. Im Rahmen der Beteili-
gung der Trager offentlicher Belange (TOB) gem. § 4 BauGB sind die Nach-
bargemeinden angehért worden, um sicherzustellen, dass Belange der
Nachbargemeinden nicht negativ tangiert werden.
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Die in dem Schreiben der Verbandsgemeinde dargelegten Anregungen be-
zuglich der Dichte dieses Wohngebietes am Siedlungsrand von Oberschel-
den entbehren jeglicher Rechtsgrundlage und werden zurtickgewiesen, da
sie einen Eingriff in die Planungshoheit der Stadt Siegen darstellen. Selbst-
verstandlich sind bei der vorliegenden Bauleitplanung unter Berlicksichtigung
des 8§ 1 (Grundsatze der Bauleitplanung) sowie des § 1 a (Umweltschitzen-
de Belange in der Abwégung) BauGB die offentlichen und privaten Belange
gegeneinander und untereinander abgewogen worden. Der Hinweis auf die
fehlende Zuordnung der Ausgleichsflachen trifft nicht zu. Die Zuordnung ist
im Entwurf fur die Offenlegung vorgenommen worden.



STADT SIEGEN Vorlagennr.

DER BURGERMEISTER 1997/2002 A
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschaftsbereich 4 Datum

Fachbereich 7 | Stadtplanung 07.08.2002

Bearbeitet von: Herrn Lister

Beratungsfolge Ausschiisse — Rat offentlich [ ] nicht &ffentlich

Bauausschuss 02.09.2002

Bezirksausschuss VI - Eiserfeld 04.09.2002

Haupt- und Finanzausschuss 11.09.2002

Rat 25.09.2002

Betreff:

Bebauungsplan Nr. 250 "Im Boden" im Stadtteil Oberschelden;

hier: Ergdnzungsvorlage der Verwaltungsvorlage Nr. 1997 / 2002 vom
10.06.2002

- Abwéagung von nachtraglich eingegangenen Anregungen

- Redaktionelle Anderungen / Erganzungen der Begriindung

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Siegen beschliel3t

1. die nachtraglich vorgebrachten Anregungen zu dem vorliegenden Bebauungs-
planentwurf Nr. 250 "Im Boden" gemald den als Anlage 2 beigefugten Stel-
lungnahmen 1 und 2 (Abwéagung) zu behandeln;

2. die nachfolgenden Anderungen / Erganzungen der Begriindung zum Entwurf
des Bebauungsplanes Nr. 250 "Im Boden" :

21 Seite 9
Punkt 8 - Ver- und Entsorgung
Der erste Absatz wird um den folgenden Satz erganzt :

Die vorhandene 10 kV-Freileitung wird entsprechend der bestehenden
Vertrage als Erdkabel in die 6ffentliche Verkehrsflache umgelegt.
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Der dritte Absatz wird wie folgt erganzt :

Die Trafostation ist im Bereich des Spielplatzes vorgesehen. Eine ge-
sundheitliche Beeintrachtigung durch elektromagnetische Felder fir den
Menschen (Erwachsene, Kinder) - auch bei dauerhaftem Aufenthalt in
unmittelbarer Nahe der Trafostation - ist nicht gegeben.

2.2 Seite 14
Merkmale der Auswirkungen auf die naturlichen Schutzguter

Der vierte Absatz wird gemafR der Beratung im Ausschuss fur Umwelt,
Landschaftspflege und Energie vom 11.07.2002 wie folgt neu formuliert:

Wahrend die Auswirkungen auf Oberflachengewasser indirekter Natur
sind, wird der Grundwasserhaushalt durch die Versiegelung direkt be-
einflusst. Das nicht als Brauchwasser verwendete Niederschlagswasser
wird in das offentliche Kanalsystem eingeleitet. Der vorhandene Unter-
grund auf den meist stark geneigten Hangflachen ist nicht geeignet, das
anfallende Niederschlagswasser in nennenswertem Umfang zu versi-
ckern.

Sachverhalt / Begrindung:

Nach Abschluss der Blrgerbeteiligung (11.04.2002 bis 25.04.2002) sowie nach der
Beratung im Bezirksausschuss VI (20.06.2002) und Ausschuss fur Umwelt, Land-
schaftspflege und Energie (11.07.2002) zum Offenlegungsbeschluss des Bebau-
ungsplanentwurfes Nr. 250 sind noch zwei Stellungnahmen aus der Birgerschaft
eingegangen.

Da der Ablauf der Burgerbeteiligung und die bereits erfolgten v. g. Ausschussbera-
tungen keine Ausschlussfristen sind, sind die beiden Stellungnahmen der Birger in
die Abwagung einzustellen.

Zur Eindeutigkeit und Konkretisierung ist die Begriindung in Punkt 8 - Ver- und Ent-
sorgung, 1. und 3. Absatz - sowie in Punkt 11 - Merkmale der Auswirkungen auf die
natlrlichen Schutzgtiter, 4. Absatz - zu erganzen bzw. neu zu formulieren.
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FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN Xl ja bei Realisierung der Manahme [1nein
Gesamtkosten Jahrliche FINANZIERUNG FINANZIERUNG Abstimmung
der MaRnahme Folgekosten Eigenanteil Objektbezogene mit dem Kammerer
Einnahmen
[ ist erfolgt
[ ist nicht
erforderlich

VERANSCHLAGUNG

[J im VermH 2002 [J im VerwH 2002 1 Nein [ Ja, mit Haushaltsstelle
In Vertretung Gesehen:

Dr. Werner Rohr Reinhold Baumeister

Stadtrat |. Beigeordneter

Anlagen

Anlage 1 - Ubersichtsplan B-Plan

Anlage 2 - Abwagung / Stellungnahmen zu den eingegangenen Anregungen der
Burger

Anlage 3 - Schreiben der Burger mit Anregungen
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Finanzielle Auswirkungen

[x]ja

[ ]nein

Gesamtkosten
der MaBnahme

jahrliche Folgekosten

Finanzierung
Eigenanteil

Finanzierung objekt
bezogene Einnahmen

Abstimmung
mit dem Kammerer

D ist erfolgt

D ist nicht erfor-
derlich, da
Haushaltsmit-
tel im Haus-
haltsjahr zur
Verfligung
stehen

Veranschlagung

|:| im VermH

|:| im VerwH

|:| Nein

|:| Ja, mit

Haushaltsstelle

In Vertretung

Dr. Werner Rohr

Stadtrat

Anlagen: 3



STADT SIEGEN Vorlagennr.

DER BURGERMEISTER 1997 /2002 B
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschéftsbereich 4 Datum

Fachbereich 7 | Stadtplanung 09.09.2002

Bearbeitet von: Herrn Luster

Beratungsfolge Ausschiisse — Rat offentlich [ ] nicht &ffentlich

Haupt- und Finanzausschuss 11.09.2002

Rat 25.09.2002

Betreff:

Bebauungsplan Nr. 250 "Im Boden" im Stadtteil Oberschelden;

hier: Erganzungsvorlage der Verwaltungsvorlage Nr. 1997 / 2002 vom
10.06.2002 und Nr. 1997 / 2002 A vom 07.08.2002
- Abwagung / Prifung einer nachtraglich eingegangenen Anregung

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt Siegen beschlief3t:

Das Flurstiick 83 der Flur 9, Gemarkung Oberschelden, wird nicht in das Bebauungs-
plangebiet Nr. 250 "Im Boden" aufgenommen.

Sachverhalt / Begrindung:

Nach Abschluss der Beratung im Bezirksausschuss VI (20.06.2002 und 04.09.2002),
im Ausschuss fur Umwelt, Landschaftspflege und Energie (11.07.2002) und im Bau-
ausschuss (02.09.2002) zum Offenlegungsbeschluss des Bebauungsplanentwurfes
Nr. 250 "Im Boden" ist noch eine Stellungnahme aus der Birgerschaft (Anlage 1) ein-
gegangen.

Da die bereits erfolgten v. g. Ausschussberatungen keine Ausschlussfristen sind, ist
die Stellungnahme in die Abwagung einzustellen.

Prifung und Abwagung der Anreqgung der Einwender "Gosenbacher StralRe 22" vom
26.08.2002 (Anlage 1)

Mit dem Schreiben vom 26.08.2002 bitten die Einwender erneut um die Aufnahme
des Flursttickes 83 der Flur 9, Gemarkung Oberschelden, in das Bebauungsplange-
biet Nr. 250 "Im Boden".
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Die Prufung und Abwagung der v. g. Anregung bestétigen die Stellungnahme und
den Beschlussvorschlag der Verwaltung, das Flurstiick 83 nicht in das Bebauungs-
plangebiet Nr. 250 "Im Boden" aufzunehmen, der Verwaltungsvorlage Nr. 1997 /
2002 A vom 07.08.2002, Anlage 2, Seite 1, Punkt 1.

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN  [X] ja, bei Realisierung der MaRnahme [ ] nein

Gesamtkosten Jéhrliche FINANZIERUNG FINANZIERUNG Abstimmung
der MaRhahme Folgekosten Eigenanteil Objektbezogene mit dem Kammerer
Einnahmen
[ ist erfolgt
[ ist nicht
erforderlich
VERANSCHLAGUNG
[ im VermH 2002 [ im VerwH 2002 [ Nein [ Ja, mit Haushaltsstelle

In Vertretung

Brune
Stadtbaurat

Anlage

Schreiben der Burger vom 26.08.2002



STADT SIEGEN Vorlagennr.

DER BURGERMEISTER 1997/2002 C
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschéftsbereich 4 Datum

Fachbereich 7 | Stadtplanung 16.09.2002

Bearbeitet von: Herrn Luster

Beratungsfolge Ausschiisse — Rat offentlich [ ] nicht &ffentlich

Rat 25.09.2002

Betreff:

Bebauungsplan Nr. 250 "Im Boden" im Stadtteil Oberschelden;

hier: Erganzungsvorlage der Verwaltungsvorlage Nr. 1997 / 2002 vom
10.06.2002
- Abwagung einer nachtraglich eingegangenen Anregung

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt Siegen beschlief3t:

1. Das Schreiben der Interessengemeinschatft fir die Erhaltung der Wohn- und Le-
bensqualitat in Oberschelden vom 08.09.2002 wird zur Kenntnis genommen.

2. Die Forderung der Interessengemeinschaft fur die Erhaltung der Wohn- und Le-
bensqualitéat in Oberschelden, die Offenlegung des Bebauungsplanes Nr. 250
"Im Boden" zu stoppen, wird zurtickgewiesen.

Sachverhalt / Begrindung:

Nach Abschluss der Beratung im Bezirksausschuss VI (20.06.2002 und 04.09.2002),
im Ausschuss fur Umwelt, Landschaftspflege und Energie (11.07.2002), im Bauaus-
schuss (02.09.2002) sowie im Haupt- und Finanzausschuss (11.09.2002) zum Offen-
legungsbeschluss des Bebauungsplanentwurfes Nr. 250 "Im Boden" ist noch eine
Stellungnahme der "Interessengemeinschaft fur die Erhaltung der Wohn- und Le-
bensqualitat in Oberschelden” eingegangen.

Da die bereits erfolgten v. g. Ausschussberatungen keine Ausschlussfristen sind, ist
die Stellungnahme in die Abwagung einzustellen.
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Stellungnahme zum Schreiben der Interessengemeinschaft fir die Erhaltung der
Wohn- und Lebensqualitdt in Oberschelden vom 08.09.2002 (Eingang bei der Stadt
10.09.2002) - Anlage 1 -

Die Interessengemeinschaft fordert, die Offenlegung des Bebauungsplanes Nr. 250
"Im Boden" zu stoppen. Die Begrindung der Forderung entspricht in etwa inhaltlich
dem "Einwohnerantrag - Verzicht auf den Bebauungsplan Nr. 250 'Im Boden' - vom
25.04.2002 (siehe Verwaltungsvorlage Nr. 1997 / 2002 vom 10.06.2002, Anlage 5,
Punkt 1, und Anlage 6, Punkt 1).

Zu der Begrindung der v. g. Forderung wird wie folgt Stellung genommen:

Das Neubaugebiet des Bebauungsplanes Nr. 250 "Im Boden" ist im Wohnbaufla-
chenkonzept der Stadt Siegen vom August 2001 als Wohnbauflache dargestellt.

Die Standortuntersuchung der Universitat Siegen, Fachbereich Architektur, der bei-
den potentiellen Baugebiete "Im Boden" und "Vor der Hohler" hat gezeigt, dass das
Bauluckenpotential in Oberschelden den Bedarf nicht decken kann und dass beide
Gebiete gleichrangig fur die Eigenentwicklung des Ortes mit kleinteiligen Bauflachen
eingeschéatzt werden.

Es besteht kein Baullickenkataster flr Oberschelden. Auch ein Bauliickenkataster ist
kein Instrument, um unbebaute Wohnbaugrundstiicke dem Wohnungsmarkt zur Ver-
fugung stellen zu kdnnen. Es gibt keine Bauverpflichtung fir unbebaute Wohnbau-
grundstiicke oder ein anderes Instrumentarium, das in Siegen angewandt wird, um
die Baulticken zu schliel3en.

Eine Information Uber ErschlielBungsbeitrage ist bisher nicht erfolgt. Das Erschlie-
Bungsbeitragsrecht ist nicht Gegenstand des Bebauungsplanverfahrens. Hinsichtlich
der Zahlung von ErschlieBungsbeitragen wird auf die ErschlieBungsbeitragssatzung
der Stadt Siegen verwiesen.

Eine Zerstérung des Ortsbildes und eine Minderung der Wohn- und Lebensqualitat
werden durch den Bebauungsplan Nr. 250 "Im Boden" nicht initiiert. Es handelt sich
hier um ein aufgelockertes dérfliches Neubaugebiet am Siedlungsrand. Durch die 6f-
fentlichen und privaten Grinflachen, Erhaltungsfestsetzungen und Ortsrandeingri-
nungen wird der Eingriff in Natur und Landschaft ausreichend ausgeglichen. Dartber
hinaus werden vorhandene Griinbestande erhalten und durch diese Planung in ihrem
Bestand gesichert.

Die vorhandenen ErschlieRungsstraf3en sind als drtliche WohnsammelstralRen leis-
tungsfahig und kénnen den Verkehr, der durch das Neubaugebiet entsteht, aufneh-
men. Das zusétzliche Verkehrsaufkommen bewegt sich in einem Rahmen, der fiir ein
dorfliches Wohngebiet in Ortsrandlage typisch ist. Nach vollstéandiger Erschlielung
und Bebauung des Gebietes "Im Boden" ist mit etwa zuséatzlich 27 Fahrbewegungen
in der Spitzenstunde (Hin- und Ruckfahrten) zu rechnen. Hierbei ist zu bertcksichti-
gen, dass etwa zwei Drittel Uber die Johannes-Spies-Strafl3e und ein Drittel Gber die
Stral3e "Am Tredenberg" abgewickelt werden. Eine Wohnqualitatsbeeintrachtigung
kann nach objektiven Kriterien hieraus nicht abgeleitet werden.
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Bereits seit den 70er Jahren wird das Gebiet "Im Boden" als potentielles Bauland dis-
kutiert. Das Baugebiet ist seit 1980 im wirksamen Flachennutzungsplan der Stadt
Siegen als Allgemeines Wohngebiet dargestellt und seit 1986 liegt ein Bebauungs-
planvorschlag fur das Gebiet vor.

Die Standortuntersuchung der Universitat Siegen zu potentiellen Baugebieten in O-
berschelden datiert aus dem Jahre 1999. Auf der Grundlage dieses Untersuchungs-
ergebnisses hat sich der Bauausschuss der Stadt Siegen als erste Mal3nahme fur
das Gebiet "Im Boden" entschieden, da der Bebauungsplan gem. § 8 Abs. 2 BauGB
aus dem Flachennutzungsplan entwickelt werden kann (keine Flachennut-
zungsplananderung erforderlich). Das Bebauungsplanverfahren wurde mit der frih-
zeitigen Birgerbeteiligung gem. 8 3 BauGB im April 2002 eingeleitet und befindet
sich z. Z. in der Beratungsphase der parlamentarischen Gremien zum Offenlegungs-
beschluss des Bebauungsplanentwurfes. Der Offenlegungsbeschluss durch den Rat
der Stadt Siegen wird am 25.09.2002 erwartet.

Dieser zuvor beschriebene Zeitablauf zeigt, dass es sich hier um einen langen, rei-
fenden und intensiven Planungsprozess unter Beteiligung der Birger, der Universitat
Siegen, der Trager offentlicher Belange und der parlamentarischen Gremien handelt.
Von Willktr, undemokratischem Agieren und Vertretung von egoistischen Interessen
kann daher bei dem Baugebiet "Im Boden" keine Rede sein.

Fur das Baugebiet "Vor der Hohler" ist eine Flachennutzungsplanénderung - Um-
wandlung von landwirtschaftlicher Flache in Wohngebiet - erforderlich.

Zur Zeit wird hierfr die Anpassung an die Ziele der Raumordnung und Landespla-
nung gem. 8 20 Landesplanungsgesetz NW bei der Bezirksregierung Arnsberg ein-
geholt.

Die Forderung der Interessengemeinschatft fur die Erhaltung der Wohn- und Lebens-
qualitat in Oberschelden, die Offenlegung des Bebauungsplanes Nr. 250 "Im Boden"
zu stoppen, wird zuriickgewiesen.
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FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

X ja, bei Realisierung der Manahme [ ] nein

Gesamtkosten Jéhrliche FINANZIERUNG FINANZIERUNG Abstimmung
der MaBnahme Folgekosten Eigenanteil Objektbezogene mit dem Kammerer
Einnahmen
[ ist erfolgt
[ ist nicht
erforderlich
VERANSCHLAGUNG
[ im vVermH 2002 [ im VerwH 2002 [ Nein [ Ja, mit Haushaltsstelle

In Vertretung

Brune
Stadtbaurat

Anlagen

Schreiben der Interessengemeinschaft fur die Erhaltung der Wohn- und Lebensquali-
tat in Oberschelden vom 08.09.2002



STADT SIEGEN Vorlagennr.

DER BURGERMEISTER 1997 /2002 D
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschéftsbereich 4 Datum

Fachbereich 7 | Stadtplanung 20.09.2002

Bearbeitet von: Herrn Luster

Beratungsfolge Ausschiisse — Rat offentlich [ ] nicht &ffentlich

Rat 25.09.2002

Betreff:

Bebauungsplan Nr. 250 "Im Boden" im Stadtteil Oberschelden;
hier: Erganzungsvorlage der Verwaltungsvorlage Nr. 1997 / 2002 vom
10.06.2002, Nr. 1997 / 2002 A vom 07.08.2002, Nr. 1997 / 2002 B vom
09.09.2002 und Nr. 1997 / 2002 C vom 16.09.2002
- Zusammenstellung der Beschlussvorschlage der Verwaltungs-
vorlagen in aktueller Beratungsfolge

Beschlussvorschlag (Zusammenstellung) :

Der Rat der Stadt Siegen beschliel3t die Vorlagen Nr. 1997 / 2002, Nr. 1997 / 2002 A,
Nr. 1997 / 2002 B und Nr. 1997 / 2002 C mit folgendem Wortlaut:

1. Die im Rahmen der Birgerbeteiligung gem. 8 3 Abs. 1 BauGB und der Beteili-
gung der Trager offentlicher Belange gem. 8 4 Abs. 1 BauGB vorgebrachten An-
regungen zu dem vorliegenden Bebauungsplanentwurf Nr. 250 "Im Boden" ge-
mal3 den der Vorlage Nr. 1997 / 2002 als Anlage 5 beigefiigten Stellungnahmen
1 - 17 (Abwagung) zu behandeln. Die Stellungnahme 8 auf Seite 7 der Anlage 5
entfallt ersatzlos. Der Anregung um Aufnahme der Flursticke 15, 17, 193 und
194 in das Plangebiet Nr. 250 wird nicht entsprochen.

2. Die nachtraglich vorgebrachten Anregungen zu dem vorliegenden Bebauungs-
planentwurf Nr. 250 "Im Boden" gemaf den der Vorlage Nr. 1997 / 2002 A als
Anlage 2 beigefugten Stellungnahmen 1 und 2 (Abwéagung) zu behandeln.

Die Stellungnahme 2 der Anlage 2 entfallt ersatzlos.

Der Anregung des Einwenders Am Tredenberg 4 vom 13.07.2002 wird entspro-
chen; die Flursticke 15, 17, 193 und 194 werden aus dem Plangebiet Nr. 250
herausgenommen.

3. Das Flurstiick 83 der Flur 9, Gemarkung Oberschelden, wird nicht in das Bebau-
ungsplangebiet Nr. 250 "Im Boden" aufgenommen gemald Vorlage Nr. 1997 /
2002 A, Anlage 2, Stellungnahme 1, und Vorlage Nr. 1997 / 2002 B.
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4. Das Schreiben der Interessengemeinschatt fur die Erhaltung der Wohn- und Le-
bensqualitat in Oberschelden vom 08.09.2002, Anlage 1 der Vorlage Nr. 1997 /
2002 C, wird zur Kenntnis genommen.

5. Die Forderung der Interessengemeinschaft fur die Erhaltung der Wohn- und Le-
bensqualitéat in Oberschelden, die Offenlegung des Bebauungsplanes Nr. 250
"Im Boden" zu stoppen, wird zuriickgewiesen gemalf Vorlage Nr. 1997 / 2002 C.

6. Gemal § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 250 "Im Bo-
den" im Stadtteil Oberschelden. Das Plangebiet (siehe Ubersichtsplan Anlage 1
der Vorlage Nr. 1997 / 2002 ohne die ndrdlich der Stral3e "Am Tredenberg" ge-
legenen Flursticke 15, 17, 193 und 194) wird begrenzt durch die Straf3e "Am
Tredenberg", die Johannes-Spies-Straf3e und die freie Landschatft.

7. Die nachfolgenden Anderungen / Erganzungen der Begriindung zum Entwurf
des Bebauungsplanes Nr. 250 "Im Boden" gemal3 Vorlage Nr. 1997 / 2002 A:

7.1 Seite 9 der Begriindung

Punkt 8 - Ver- und Entsorgung
Der erste Absatz wird um den folgenden Satz erganzt:

Die vorhandene 10 kV-Freileitung wird entsprechend der bestehenden Ver-
trage als Erdkabel in die 6ffentliche Verkehrsflache umgelegt.

Der dritte Absatz wird wie folgt erganzt:

Die Trafostation ist im Bereich des Spielplatzes vorgesehen. Eine gesund-
heitliche Beeintrachtigung durch elektromagnetische Felder fur den Men-
schen (Erwachsene, Kinder) - auch bei dauerhaftem Aufenthalt in unmittel-
barer Nahe der Trafostation - ist nicht gegeben.

7.2 Seite 14 der Beqgriindung

Merkmale der Auswirkungen auf die naturlichen Schutzguter

Der vierte Absatz wird gemalR der Beratung im Ausschuss fur Umwelt,
Landschaftspflege und Energie vom 11.07.2002 wie folgt neu formuliert:

Wahrend die Auswirkungen auf Oberflachengewasser indirekter Natur sind,
wird der Grundwasserhaushalt durch die Versiegelung direkt beeinflusst.
Das nicht als Brauchwasser verwendete Niederschlagswasser wird in das
offentliche Kanalsystem eingeleitet. Der vorhandene Untergrund auf den
meist stark geneigten Hangflachen ist nicht geeignet, das anfallende Nie-
derschlagswasser in nennenswertem Umfang zu versickern.

8. Gemal} § 3 Abs. 2 BauGB den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 250 "Im Bo-
den" mit Begrindung einschl. Umweltbericht und seine offentliche Auslegung
gemal Vorlage Nr. 1997 / 2002.
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9. Der Rat der Stadt Siegen nimmt den Entwurf der 6rtlichen Bauvorschriften (An-
lage 7) der Vorlage Nr. 1997 / 2002 zustimmend zur Kenntnis und beauftragt die
Verwaltung, das Verfahren zur Erlassung der Satzung gem. § 86 BauO NW
durchzufihren.

Hinweis (Nicht Bestandteil des Beschlussvorschlages)

- Vorlage Nr. 1997 / 2002 -

Der Bezirksausschuss VI (20.06.2002) stimmt dem Beschlussvorschlag gemaf3 der
Verwaltungsvorlage zu (Plangebiet mit den Flurstiicken 15, 17, 193 und 194).

Der Ausschuss fur Umwelt, Landschaftspflege und Energie (11.07.2002) stimmt dem
Beschlussvorschlag gemal der Verwaltungsvorlage zu (Plangebiet mit den Flursti-
cken 15, 17, 193 und 194).

- Vorlagen Nr. 1997 / 2002 und 1997 / 2002 A -

Der Bauausschuss (02.09.2002) beschlie3t gemaR den Beschlussvorschlagen der
Verwaltungsvorlagen mit der Anderung, dass die nordlich der StraRe "Am Treden-
berg" gelegenen Flurstiicke 15, 17, 193 und 194 aus dem Plangebiet herausgenom-
men werden.

Der Bezirksausschuss VI (04.09.2002) stimmt den Beschlussvorschlagen der Ver-
waltungsvorlagen zu (Plangebiet mit den Flurstiicken 15, 17, 193 und 194).

- Vorlagen Nr. 1997 / 2002, 1997 / 2002 A und 1997 / 2002 B -

Der Haupt- und Finanzausschuss (11.09.2002) beschlief3t:

>> Gemal den Beschlussvorschlagen der Verwaltungsvorlagen mit der Anderung,
dass die nordlich der Stra3e "Am Tredenberg" gelegenen Flurstiicke 15, 17, 193
und 194 aus dem Plangebiet herausgenommen werden.

>> Fir die Flursticke 15, 17, 193 und 194 wird der Flachennutzungsplan geandert
mit dem Ziel, dort ebenfalls die aus der vorgezogenen Blrgerbeteiligung vorge-
schlagene Wohnbebauung zu ermdglichen.
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FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN

X ja, bei Realisierung der MaBnahme ~ [_] nein

Gesamtkosten Jéhrliche FINANZIERUNG FINANZIERUNG Abstimmung
der MaBnahme Folgekosten Eigenanteil Objektbezogene mit dem Kammerer
Einnahmen
[ ist erfolgt
[ ist nicht
erforderlich
VERANSCHLAGUNG
[ im vVermH 2002 [ im VerwH 2002 [ Nein [ Ja, mit Haushaltsstelle

In Vertretung

Brune
Stadtbaurat

Anlagen : keine



STADT SIEGEN Vorlagennr.

DER BURGERMEISTER 2185/2002
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschéftsbereich 4 Datum

Fachbereich 9 / Bauverwaltung 19.08.2002

Bearbeitet von: Dietmar Grebe

Beratungsfolge Ausschiisse — Rat offentlich [ ] nicht &ffentlich

Haupt- und Finanzausschuss 11.09.2002

Rat 25.09.2002

Betreff:

Satzung der Stadt Siegen vom 22.05.2002 uber die Aufhebung der
Zweckwidmung fur den Wirtschaftsweg Gemarkung Volnsberg Flur 1
Flurstick 144 tw.;

Beitrittsbeschluss gem. Verfiigung des Landrates des Kreises Siegen-
Wittgenstein vom 10.07.2002

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt Siegen beschlief3t:

8 2 Buchstabe b der Satzung der Stadt Siegen Uber die Aufhebung von Festsetzun-
gen fur gemeinschatftliche Angelegenheiten im Rezess Uber die Zusammenlegungs-
sache von Volnsberg vom 12.08.1921 -V. 134- wird durch folgende Satze erganzt:

Das Flurstiick 144 verbleibt insgesamt im Eigentum der Stadt Siegen. Die Veraul3e-
rung des Grundstickes bedarf der Zustimmung der Kommunalaufsichtsbehérde. Ei-
ne stadtebauliche Neuordnung und ErschlieBung, die das Flurstiick 144 und die be-
nachbarten Grundsticke insgesamt mit einschliel3en, bleibt unberihrt.

Sachverhalt / Begrindung:

Der Rat der Stadt Siegen hat in seiner Sitzung am 22.05.2002 die v. g. Satzung be-
schlossen. Der Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein als untere staatliche Ver-
waltungsbehorde hat im Rahmen des Zustimmungsverfahrens mit Verfugung vom
10.07.2002 die Zustimmung gem. 8 2 des Gesetzes Uber die durch ein Auseinander-
setzungsverfahren  begrindeten  gemeinschaftlichen  Angelegenheiten vom
09.04.1956 erteilt und mit der MalRgabe verbunden, dass § 2 Buchstabe b der Sat-
zung wie im Beschlussvorschlag aufgefihrt, erganzt wird. Durch den letzten Satz
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dieser Ergadnzung soll sichergestellt werden, dass eine allgemeine stadtebauliche

Entwicklung in diesem Bereich zukuinftig nicht ausgeschlossen wird.

Zur Anderung des § 2 ist ein Beitrittsbeschluss des Rates der Stadt Siegen erforder-

lich.

Finanzielle Auswirkungen

[ Jja

nein

Gesamtkosten
der MaBnahme

jahrliche Folgekosten

Finanzierung
Eigenanteil

Finanzierung objekt
bezogene Einnahmen

Abstimmung
mit dem Kammerer

D ist erfolgt

D ist nicht erfor-

derlich, da

Haushaltsmit-

tel im Haus-
haltsjahr zur
Verfligung
stehen

Veranschlagung

|:| im VermH

I:l im VerwH

|:| Nein

|:| Ja, mit

Haushaltsstelle

In Vertretung

Brune
Stadtbaurat

Anlagen: 1



STADT SIEGEN Vorlagennr.

DER BURGERMEISTER 2140/2002
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschéftsbereich 4 Datum

Fachbereich 9 - StraRenbau 16.07.2002

Bearbeitet von: Frau Schreiber

Beratungsfolge Ausschiisse — Rat offentlich [ ] nicht &ffentlich

Haupt- und Finanzausschuss 11.09.2002

Rat 25.09.2002

Betreff:

- Dringlichkeitsentscheidung -

Ausbau der Fludersbachstraf3e
hier: Uberplanmé&Rige Bereitstellung einer Verpflichtungserméachtigung

Beschlussvorschlag:

1. Die Unterzeichner beschliel3en, weil es sich um einen Fall ul3erster Dringlichkeit
handelt, gem. § 60 Absatz 1 GO NW.
Der Rat der Stadt Siegen beschliel3t, bei der Haushaltsstelle 1.630.9546.7 — 37,
Ausbau Fludersbachstral3e, Baukosten — eine zusétzliche Verpflichtungsermach-
tigung (VE) in Hohe von 650.000 € tUberplanmaf3ig gemal § 84 Abs. 1 GO i. V. m.
§ 81 Abs. 1 GO bereitzustellen.
Die Deckung erfolgt durch die Nichtinanspruchnahme der VE bei der Haushalts-
stelle 1.631.9544.5 — 75 Busbereitstellungsplatz Siegen, Baukosten -.

Die durch diese VE sowie die gegenlber der bisherigen Veranschlagung entste-
henden Mehrkosten (zusatzlicher Stadtanteil) in 2003 und 2004 werden bei der
Fortschreibung des Investitionsprogramms 2002 — 2006 eingeplant.

Blrgermeister Stadtverordneter

2. Der Rat der Stadt Siegen genehmigt vorstehende Dringlichkeitsentscheidung
vom 05.08.2002.
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Sachverhalt / Begrindung:

Der Ausbau der Stadtstraf3e Fludersbach wird aufgrund des unzumutbaren, schlechten
Stral3enzustandes seitens der Bevolkerung und des Kreises Siegen-Wittgenstein dring-
lichst gefordert.

Der Bauausschuss hat den Ausbau der StadtstralRe Fludersbach von der Frankfurter
Stral3e bis zur Einmindung Peipers Halde am 10.06.2002 beschlossen.

Der Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 27.06.2002 liegt zwi-
schenzeitlich vor und stellt eine Landeszuweisung von 1.004 T€ in Aussicht. Davon ist
fur die Zeit vom 27.06.2002 bis 31.12.2006 eine Zuwendung in H6he von 125.000 € be-
willigt worden. Eine Anpassung der Jahresraten an die vorgesehene Zuwendung von
1.004.300 € erfolgt im Rahmen des Mittelausgleiches im Herbst 2002. Dies bedeutet,
dass zumindest zeitweise eine Vorfinanzierung erfolgen muss.

Die Finanzierung der MaRnahme ist wie folgt:

Gesamtkosten: 1.699.000 €
KAG Beitrage: 117.500 €
Anteil Kreis S.-W.: 97.900 €
Landeszuweisung: 1.004.300 €
Stadtanteil: 479.300 €

Zur Ausschreibung in einer GréRenordnung von rd. 1,65 Mio. € ist unter Bertcksichti-
gung der Veranschlagung im Haushalt 2002 die zusatzliche Bereitstellung einer VE in
Hohe von rd. 650.000 € erforderlich. (Etatisiert ist bisher eine VE von 900T€) Die Ausga-
ben werden Uberwiegend in 2003 kassenwirksam.

Bereits in der Verwaltungsvorlage 1840/2002 vom 29.05.2002 wurde dargestellt, dass
gegenuber der bisherigen Veranschlagung eine Kostenerhéhung von rd. 480 T€ und
somit die Notwendigkeit der Finanzierung eines hoheren Stadtanteils (rd. 200 T€) einge-
treten ist. Bei der Fortschreibung des Investitionsprogramms 2002 — 2006 ist die Ausfi-
nanzierung der Malinahme haushaltsvertraglich einzuplanen; die bisherige Veranschla-
gung ist entsprechend anzupassen.

Die erforderliche VE wird durch die Nichtinanspruchnahme bei der Haushaltsstelle
1.631.9544.5 — 75 Busbereitstellungsplatz Siegen, Baukosten — gedeckt. Die dort einge-
stellte VE wird in 2002 nicht mehr bendtigt, da sich der Baubeginn hier verzégert.

Begrundung der Eilbedurftigkeit

Durch eine Beschleunigung des Baubeginns kann bewirkt werden, dass in diesem Jahr
mit der Verlegung von Versorgungsleitungen und dem Bau zweier Stiitzwande begonnen
werden kann, um im ndchsten Jahr den Stralenausbau zigig durchzufihren.

Eine formale Beschlussfassung wirde zu einer vermeidbaren zeitlichen Verschiebung
der Auftragsvergabe von etwa 2 Monaten fuhren und die mogliche Fertigstellung der
BaumalRnahme im kommenden Jahr geféahrden.
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Finanzielle Auswirkungen

Mia

[ ] nein

Gesamtkosten

jahrliche Folgekosten

Finanzierung

Finanzierung objekt-

Abstimmung

Der MaBnahme Eigenanteil bezogene Einnahmen mit dem Kammerer
. ) |Z| ist erfolgt
rd. 1,7 Mio. € ca. 480 T€ 1,004 Mio.€ LZ
98 T€ Kreis |:| ist nicht erforderlich,
da Haushaltsmittel im
117 TE KAG-B. Haushaltsjahr zur Ver-
fugung stehen.
Veranschlagung
Xl im vermH ] im verwH [] Nein X Ja, mit Haushaltsstelle
2002 ff 120 TE H-Soll |1.630.9546.7
VE: 900 T€

In Vertretung

Brune
Stadtbaurat
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Finanzielle Auswirkungen

[ Jja

[ ]nein

Gesamtkosten
der MaBnahme

jahrliche Folgekosten

Finanzierung
Eigenanteil

Finanzierung objekt
bezogene Einnahmen

Abstimmung
mit dem Kammerer

D ist erfolgt

D ist nicht erfor-
derlich, da
Haushaltsmit-
tel im Haus-
haltsjahr zur
Verfligung
stehen

Veranschlagung

|:| im VermH

|:| im VerwH

|:| Nein

|:| Ja, mit

Haushaltsstelle

Anlagen:



STADT SIEGEN Vorlagennr.

DER BURGERMEISTER 2195/2002
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschéftsbereich 4 Datum

Fachbereich 9 / Stral3e und Verkehr 29.08.2002

Bearbeitet von: Frau Schreiber

Beratungsfolge Ausschiisse — Rat offentlich [ ] nicht &ffentlich

Haupt- und Finanzausschuss 11.09.2002

Rat 25.09.2002

Betreff:

Ausbau des Bruderweges, Bauabschnitt lll. 1
hier: UberplanmaRige Bereitstellung einer Verpflichtungsermachtigung

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt Siegen beschlief3t:

Bei der Haushaltsstelle 1.651.9503.5 - 26 K 4, Briderweg/Oststral3e, Baukosten -
erfolgt die Bereitstellung einer Uberplanmalfigen Verpflichtungserméachtigung (VE) in
Hoéhe von 1.050.000 € gemaf § 84 Abs. 1 GO i. V. m. § 82 GO.

Die Deckung erfolgt durch Nichtinanspruchnahme der VE bei der Haushaltsstelle
1.631.9544.5 - 75 Busbereitstellungsplatz Siegen, Baukosten - in entsprechender
Hohe.

Der durch diese VE sowie der gegenuber der bisherigen Veranschlagung entstehen-
de kassenmaldige Mehrbedarf in 2003 wird bei der Fortschreibung des Investitions-
programms 2002 - 2006 haushaltsvertraglich eingeplant.

Sachverhalt / Begrindung:

Der Ausbau des Bruderweges (K 4) wird aufgrund des unzumutbaren, schlechten
Stral3enzustandes seitens der Bevolkerung dringlichst gefordert.

Der Bauausschuss hat den Ausbau des Briuderweges zwischen Einmindung
Schlof3blick und Hessischer Stral3e mit dem Ausbau des Knotenpunktes im Bereich
Hessischer Stral3e als Kreisel (Bauabschnitt I11.1) am 15.04.2002 beschlossen.
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Der Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 16.08.2002 liegt zwi-
schenzeitlich vor und stellt eine Zuwendung von 1.720 T€ in Aussicht. Die Zuwen-
dung wird in Jahresraten bereitgestellt. Eine Anpassung der Jahresraten an die zu
erwartenden Ausgaben kann erst im Rahmen des Mittelausgleichs Ende September
erfolgen. Dies bedeutet, dass eine zumindest zeitweise Vorfinanzierung erfolgen
muss.

Die Finanzierung der Mal3hahme ist wie folgt:

Gesamtkosten: 2.578.000 €
KAG Beitrage: 388.000 €
Landeszuweisung: 1.720.000 €
Stadtanteil: 470.000 €

Zur Ausschreibung in einer Grol3enordnung von rd. 1,76 Mio. € ist unter Bertcksich-
tigung der Veranschlagung im Haushalt 2002 die zusatzliche Bereitstellung einer VE
in H6he von rd. 1.050.000 € erforderlich. (Etatisiert ist bisher eine VE von 550 T€)
Die Ausgaben werden erst in 2003 kassenwirksam.

Bei der Fortschreibung des Investitionsprogramms 2002 — 2006 ist die Ausfinanzie-
rung der MalRBhahme haushaltsvertraglich einzuplanen; die bisherige Veranschlagung
Ist entsprechend anzupassen.

Die erforderliche VE wird durch die Nichtinanspruchnahme bei der Haushaltsstelle
1.631.9544.5 — 75 Busbereitstellungsplatz Siegen, Baukosten — gedeckt. Die dort
eingestellte VE wird in 2002 nicht mehr benétigt, da sich der Baubeginn hier verzo-
gert.

Finanzielle Auswirkungen

Seite 2

ja [_Jnein
Gesamtkosten jahrliche Folgekosten Finanzierung Finanzierung objekt Abstimmung
der MaBnahme Eigenanteil bezogene Einnahmen mit dem Kammerer
rd. 2,58 Mio. € ca. 470 T€ 1,72 Mio. € « | isterfolgt
LZ[OO388 T€ KAG-
D ist nicht erfor-
derlich, da
Haushaltsmit-
tel im Haus-
haltsjahr zur
Verfligung
stehen
Veranschlagung
im VermH [ ]im VverwH [ Nein Ja, mit Haushaltsstelle
2002 ff 100 T€ H- 1.651.9503.5
SollDOVE:
550 T€
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In Vertretung

Brune
Stadtbaurat

Anlagen:



STADT SIEGEN Vorlagennr.

DER BURGERMEISTER 2184/2002
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschéftsbereich 1 Datum

Sitzungsdienst 26.08.2002

Bearbeitet von: Frau Witt

Beratungsfolge Ausschiisse — Rat offentlich [ ] nicht &ffentlich

Rat 25.09.2002

Betreff:

Vorschlage fur die Entsendung beratender Mitglieder des Seniorenbeira-
tes in die Ausschisse des Rates der Stadt Siegen

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt Siegen wéhlt in den:

Ausschuss fir Soziales, Familien- und Seniorenfragen

Frau Helga Micke als beratendes Mitglied sowie Herrn Hans-Joachim Miether
als Stellvertreter

Ausschuss fir Schul- und Bildungswesen

Herrn Friedrich Burk als beratendes Mitglied sowie Herrn Horst Mahle als
Stellvertreter

Jugendhilfeausschuss

Herrn Rolf Holdinghausen als beratendes Mitglied sowie Herrn Friedrich Burk
als Stellvertreter

Bauausschuss

Herrn Hans Berner als beratendes Mitglied sowie Herrn Manfred Wurm als
Stellvertreter

Verkehrsausschuss

Herrn Manfred Wurm als beratendes Mitglied sowie Herrn Heinrich Killet als
Stellvertreter
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Ausschuss flur Wirtschaftsférderung und Liegenschaften

Herrn Eberhard Schnutz als beratendes Mitglied sowie Herrn Dr. Jochen
Munch als Stellvertreter

Kulturausschuss

Frau Hildegard Neumann als beratendes Mitglied sowie Herrn Dieter L. Melitz-
ki als Stellvertreter

Sport- und Béderausschuss

Herrn Rolf Holdinghausen als beratendes Mitglied sowie Herrn Wolfgang Vet-
ter als Stellvertreter

Hallenausschuss

Herrn Hans Berner als beratendes Mitglied sowie Herrn Hans-Joachim Miether
als Stellvertreter

Feuerschutzausschuss

Herrn Manfried Wagener als beratendes Mitglied sowie Herrn Ernst Gottwald
als Stellvertreter

Ausschuss fir Umwelt, Landschaftspflege und Energie

Herrn Ernst Gottwald als beratendes Mitglied sowie Herrn Heinrich Rinsdorf
als Stellvertreter

Bezirksausschuss | — Siegen-Geisweid

Herrn Bernd Alberts als beratendes Mitglied sowie Frau Renate Titze als Stell-
vertreterin

Bezirksausschuss Il — Siegen-Weidenau

Herrn Eberhard Schnutz als beratendes Mitglied sowie Herrn Dr. Jochen
Munch als Stellvertreter

Bezirksausschuss lll — Siegen-Ost

Frau Helga Micke als beratendes Mitglied sowie Herrn Manfred Wurm als
Stellvertreter

Bezirksausschuss IV — Siegen-Mitte

Frau Hildegard Neumann als beratendes Mitglied sowie Herrn Jirgen Ritter
als Stellvertreter
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Bezirksausschuss V — Siegen-West

Herrn Friedrich Burk als beratendes Mitglied sowie Herrn Ernst Gottwald als
Stellvertreter

Bezirksausschuss VI — Siegen-Sud

Herrn Rolf Kretzer als beratendes Mitglied sowie Herrn Rolf Holdinghausen als
Stellvertreter

Sachverhalt / Begrindung:

Aufgrund der Beratungen in den Arbeitskreisen hat der Seniorenbeirat in seiner Sit-
zung am 20.08.2002 die oben genannten Ausschussneubesetzungen vorgeschla-
gen.

Ulf Stotzel



STADT SIEGEN Vorlagennr.

DER BURGERMEISTER 2228/2002
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschéftsbereich 1 Datum

Sitzungsdienst 24.09.2002

Bearbeitet von: Frau Witt

Beratungsfolge Ausschiisse — Rat offentlich [ ] nicht &ffentlich

Rat 25.09.2002

Betreff:

Ausschussneubesetzung

hier:

Ausschuss fur Umwelt, Landschaftspflege und Energie; Ausschuss fir
Schul- und Bildungswesen; Bezirksausschuss |

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt Siegen wahlt in den

1. Ausschuss fir Umwelt, Landschaftspflege und Energie

Herrn Marc Klein (s. B.) als ordentliches Mitglied

2. Ausschuss fur Schul- und Bildungswesen

Frau Christa Schlenther (s. B.) als stellvertretendes Mitglied

3. Bezirksausschuss | - Siegen-Geisweid

Frau Viktoria Dittert als stellvertretendes Mitglied
Sachverhalt / Begrindung:

Die CDU-Fraktion bittet vorstehende Anderungen vorzunehmen, da Frau Silvia Kess-
ler (s. B.) zurlickgetreten ist.

Ulf Stotzel



STADT SIEGEN Vorlagennr.

DER BURGERMEISTER 2215/2002
VERWALTUNGSVORLAGE

Geschéftsbereich 3 Datum

Fachbereich Kammerei 16.09.2002

Bearbeitet von: Herrn Ermert

Beratungsfolge Ausschiisse — Rat offentlich [ ] nicht &ffentlich

Rat 25.09.2002

Betreff;

Finanzierung der Auswirkungen der Starkregenfalle im Stadtgebiet

Beschlussvorschlag:

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Siegen nimmt von den verfugten Mal3nahmen zur vorlaufigen Fi-
nanzierung der aus den Starkregenfallen entstandenen Schaden Kenntnis.
Sachverhalt / Begrindung:

Wie in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 11.09.2002 unter TOP
3.1 - offentlicher Teil - berichtet, wird die Beseitigung der durch die starken Regenfal-
le am 28. / 29.08.2002 an stadtischer Infrastruktur entstandenen Schaden voraus-
sichtlich einen Betrag in Hohe von mehr als 1 Mio. € erfordern.

In diesem Zusammenhang wurde bereits angekindigt, dass bestimmte etatisierte
aber noch nicht zur Ausfiihrung gekommene Malinahmen ,angehalten* werden mis-
sen, um eine teilbetragliche Gegenfinanzierung der Hochwasserschaden sicherzu-
stellen.

Nach dem derzeitigen Bewirtschaftungsstand im Vermodgenshaushalt und unter Be-
ricksichtigung zuschussfinanzierter Vorhaben werden folgende Investitionsmal3-
nahmen vorlaufig nach § 28 GemHVO gesperrt:

HSt. Bezeichnung H-Soll zur Verfigung
stehende Mittel

1.591.9502.3 |1 Naherholungsgebiet Numbach - 102.000,00 € 101.773,00 €

Siegen-Mitte -, Baukosten

1.615.9601.9 |18 Ortsmitte Eiserfeld, Planungskosten 50.000,00 € 50.000,00 €

1.630.9544.0 |Ausbau Waldstr., Baukosten 135.000,00 € 65.000,00 €

1.660.9500.0 |[Ausbau von BundesstralRen 100.000,00 € 90.000,00 €

1.842.9408.7 |18 Birgerhaus Geisweid, Baukosten 40.000,00 € 30.258,73 €
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1.880.9401.5 |Abbruch von Gebauden 50.000,00 € 45.000,00 €
Gesamt 477.000,00 € 382.031,73 €

Bei den in der vorstehenden Tabelle aufgelisteten zur Verfligung stehenden Mitteln
handelt es sich um die Teilbetrdge der Haushaltsanséatze, die noch nicht kassen-
wirksam verausgabt bzw. mit Auftragen belegt sind.

Zur weiteren Information wird darauf hingewiesen, dass zur Finanzierung der hoch-
wasserbedingten Schaden an den stadtischen Infrastruktureinrichtungen zinsgunsti-
ge Kredite aus dem Infrastrukturprogramm der Kreditanstalt fur Wiederaufbau in An-

spruch genommen werden sollen.

Finanzielle Auswirkungen

[ Jja

[ ]nein

Gesamtkosten jahrliche Folgekosten Finanzierung
der MaBnahme Eigenanteil

Finanzierung objekt
bezogene Einnahmen

Abstimmung
mit dem Kammerer

D ist erfolgt

D ist nicht erfor-

derlich, da

Haushaltsmit-

tel im Haus-
haltsjahr zur
Verfligung
stehen

Veranschlagung

|:| im VermH I:l im VerwH |:| Nein

|:| Ja, mit

Haushaltsstelle

In Vertretung

Reinhold Baumeister
I. Beigeordneter und Stadtkdmmerer

Anlagen: 0



	Dokumente
	Öffentliche Niederschrift 25.09.2002 Rat bis 04.11.2020  (exportiert: 25.08.2010)

	Tagesordnungspunkte
	A. ÖFFENTLICHE SITZUNG
	5. Projektpatenschaft "terre des hommes" 2201/2002
	Allgemeine Vorlage 2201/2002 - Projektpatenschaft "terre des hommes" (exportiert: 25.08.2010)

	6. Einwohnerversammlung in dem Stadtteil Eisern am  21. November 2002 2205/2002
	Allgemeine Vorlage 2205/2002 - Einwohnerversammlung in dem Stadtteil Eisern am  21. November 2002 (exportiert: 25.08.2010)

	7. Unterrichtung des Rates über nicht ausgeführte Beschlüsse (01.07.2001 - 30.06.2002) 2162/2002
	Allgemeine Vorlage 2162/2002 - Unterrichtung des Rates über nicht ausgeführte Beschlüsse (01.07.2001 - 30.06.2002) (exportiert: 25.08.2010)

	8. Praxisbeispiel Umsetzung Gender Mainstream im Bereich kommunaler Beschäftigungsförderung - regionaler Arbeitsmarktpolitik mit EU- und Landesförderung
- Qualifizierung Verkäuferin in Teilzeit für Frauen im Sozialhilfebezug 2025/2002
	Allgemeine Vorlage 2025/2002 - Praxisbeispiel Umsetzung Gender Mainstream im Bereich kommunaler Beschäftigungsförderung - regionaler Arbeitsmarktpolitik mit EU- und Landesförderung- Qualifizierung Verkäuferin in Teilzeit für Frauen im Sozialhilfebezug (exportiert: 25.08.2010)

	9. Neufassung der Richtlinien der Stadt Siegen zur Förderung des Sports 2058/2002
	Allgemeine Vorlage 2058/2002 - Neufassung der Richtlinien der Stadt Siegen zur Förderung des Sports (exportiert: 25.08.2010)

	10. Modernisierung der Sportplätze Glückauf-Kampfbahn und Charlottental 2079/2002
	Allgemeine Vorlage 2079/2002 - Modernisierung der Sportplätze Glückauf-Kampfbahn und Charlottental (exportiert: 25.08.2010)

	10.1. Modernisierung des Sportplatzes Charlottental 2079/2002 1. Ergänzung
	Allgemeine Vorlage 2079/2002 1. Ergänzung - Modernisierung des Sportplatzes Charlottental (exportiert: 25.08.2010)

	11. Bericht über den Haushaltsvollzug per 31.07.2002 2165/2002
	Allgemeine Vorlage 2165/2002 - Bericht über den Haushaltsvollzug per 31.07.2002 (exportiert: 25.08.2010)

	12. Kenntnisnahme und Zustimmung zu den über - und außerplanmäßigen Ausgaben des I. und II. Quartals 2002 2143/2002
	Allgemeine Vorlage 2143/2002 - Kenntnisnahme und Zustimmung zu den über - und außerplanmäßigen Ausgaben des I. und II. Quartals 2002 (exportiert: 25.08.2010)

	13. I. Bebauungsplan Nr. 247 "Giersberg-Ost";
hier: - Ergänzung der Verwaltungsvorlage Nr. 1854 / 2002 vom 25.02.2002 
- Auf § 31 GO NW wird hingewiesen
- Teilung des Bebauungsplangebietes in Teil A (östlicher Teil) und Teil B (westlicher Teil)
- Beschluss des Bebauungsplangebietes Nr. 247 "Giersberg-Ost" Teil A als Satzung 1854/2002 1. Ergänzung
	Allgemeine Vorlage 1854/2002 1. Ergänzung - I. Bebauungsplan Nr. 247 "Giersberg-Ost";hier: - Ergänzung der Verwaltungsvorlage Nr. 1854 / 2002 vom 25.02.2002 - Auf § 31 GO NW wird hingewiesen- Teilung des Bebauungsplangebietes in Teil A (östlicher Teil) und Teil B (westlicher Teil)- Beschluss des Bebauungsplangebietes Nr. 247 "Giersberg-Ost" Teil A als Satzung (exportiert: 25.08.2010)

	14. Bebauungsplan Nr. 250 "Im Boden" im Stadtteil Oberschelden;
hier: 
- Auf § 31 GO NW wird hingewiesen
- Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB
- Abwägung der Ergebnisse der Bürgerbeteiligung
- Abwägung der Ergebnisse der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (TÖB) sowie die Abstimmung mit den Nachbargemeinden
- Beschluss des Planentwurfes und seine öffentliche Auslegung
- Vorstellung des Entwurfes der örtlichen Bauvorschriften im Bereich des Bebauungsplanentwurfes Nr. 250 "Im Boden" 1997/2002
	Allgemeine Vorlage 1997/2002 - Bebauungsplan Nr. 250 "Im Boden" im Stadtteil Oberschelden;hier: - Auf § 31 GO NW wird hingewiesen- Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB- Abwägung der Ergebnisse der Bürgerbeteiligung- Abwägung der Ergebnisse der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (TÖB) sowie die Abstimmung mit den Nachbargemeinden- Beschluss des Planentwurfes und seine öffentliche Auslegung- Vorstellung des Entwurfes der örtlichen Bauvorschriften im Bereich des Bebauungsplanentwurfes Nr. 250 "Im Boden" (exportiert: 25.08.2010)

	14.1. Bebauungsplan Nr. 250 "Im Boden" im Stadtteil Oberschelden;
hier: Ergänzung der Verwaltungsvorlage Nr. 1997 / 2002 vom 10.06.2002
- Abwägung von nachträglich eingegangenen Anregungen
- Redaktionelle Änderungen / Ergänzungen der Begründung 1997/2002 1. Ergänzung
	Allgemeine Vorlage 1997/2002 1. Ergänzung - Bebauungsplan Nr. 250 "Im Boden" im Stadtteil Oberschelden;hier: Ergänzung der Verwaltungsvorlage Nr. 1997 / 2002 vom 10.06.2002- Abwägung von nachträglich eingegangenen Anregungen- Redaktionelle Änderungen / Ergänzungen der Begründung (exportiert: 25.08.2010)

	14.2. Bebauungsplan Nr. 250 "Im Boden" im Stadtteil Oberschelden;
hier: Ergänzungsvorlage der Verwaltungsvorlage Nr. 1997 / 2002 vom 10.06.2002 und Nr. 1997 / 2002 A vom 07.08.2002
- Abwägung / Prüfung einer nachträglich eingegangenen Anregung 1997/2002 2. Ergänzung
	Allgemeine Vorlage 1997/2002 2. Ergänzung - Bebauungsplan Nr. 250 "Im Boden" im Stadtteil Oberschelden;hier: Ergänzungsvorlage der Verwaltungsvorlage Nr. 1997 / 2002 vom 10.06.2002 und Nr. 1997 / 2002 A vom 07.08.2002- Abwägung / Prüfung einer nachträglich eingegangenen Anregung (exportiert: 25.08.2010)

	14.3. Bebauungsplan Nr. 250 "Im Boden" im Stadtteil Oberschelden;
hier: Ergänzungsvorlage der Verwaltungsvorlage Nr. 1997 / 2002 vom 10.06.2002
- Abwägung einer nachträglich eingegangenen Anregung 1997/2002 3. Ergänzung
	Allgemeine Vorlage 1997/2002 3. Ergänzung - Bebauungsplan Nr. 250 "Im Boden" im Stadtteil Oberschelden;hier: Ergänzungsvorlage der Verwaltungsvorlage Nr. 1997 / 2002 vom 10.06.2002- Abwägung einer nachträglich eingegangenen Anregung (exportiert: 25.08.2010)

	14.4. Bebauungsplan Nr. 250 "Im Boden" im Stadtteil Oberschelden;
hier: 
Ergänzungsvorlage der Verwaltungsvorlage Nr. 1997 / 2002 vom 10.06.2002, Nr. 1997 / 2002 A vom 07.08.2002, Nr. 1997 / 2002 B vom 09.09.2002 und Nr. 1997 / 2002 C vom 16.09.2002
- Zusammenstellung der Beschlussvorschläge der Verwaltungsvorlagen in aktueller Beratungsfolge 1997/2002 4. Ergänzung
	Allgemeine Vorlage 1997/2002 4. Ergänzung - Bebauungsplan Nr. 250 "Im Boden" im Stadtteil Oberschelden;hier: Ergänzungsvorlage der Verwaltungsvorlage Nr. 1997 / 2002 vom 10.06.2002, Nr. 1997 / 2002 A vom 07.08.2002, Nr. 1997 / 2002 B vom 09.09.2002 und Nr. 1997 / 2002 C vom 16.09.2002- Zusammenstellung der Beschlussvorschläge der Verwaltungsvorlagen in aktueller Beratungsfolge (exportiert: 25.08.2010)

	15. Satzung der Stadt Siegen vom 22.05.2002 über die Aufhebung der Zweckwidmung für den Wirtschaftsweg Gemarkung Volnsberg Flur 1 Flurstück 144 tw.;
Beitrittsbeschluss gem. Verfügung des Landrates des Kreises Siegen-Wittgenstein vom 10.07.2002 2185/2002
	Allgemeine Vorlage 2185/2002 - Satzung der Stadt Siegen vom 22.05.2002 über die Aufhebung der Zweckwidmung für den Wirtschaftsweg Gemarkung Volnsberg Flur 1 Flurstück 144 tw.;Beitrittsbeschluss gem. Verfügung des Landrates des Kreises Siegen-Wittgenstein vom 10.07.2002 (exportiert: 25.08.2010)

	16. Ausbau der Fludersbachstraße
hier:  Überplanmäßige Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung
- Dringlichkeitsentscheidung - 2140/2002
	Allgemeine Vorlage 2140/2002 - Ausbau der Fludersbachstraßehier:  Überplanmäßige Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung- Dringlichkeitsentscheidung - (exportiert: 25.08.2010)

	17. Ausbau des Brüderweges, Bauabschnitt III. 1
hier: Überplanmäßige Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung 2195/2002
	Allgemeine Vorlage 2195/2002 - Ausbau des Brüderweges, Bauabschnitt III. 1hier: Überplanmäßige Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung (exportiert: 25.08.2010)

	18.1. Entsendung beratender Mitglieder des Seniorenbeirates in die Ausschüsse 2184/2002
	Allgemeine Vorlage 2184/2002 - Entsendung beratender Mitglieder des Seniorenbeirates in die Ausschüsse (exportiert: 25.08.2010)

	18.2. Ausschussumbesetzung 2228/2002
	Allgemeine Vorlage 2228/2002 - Ausschussumbesetzung (exportiert: 25.08.2010)

	19. Finanzierung der Auswirkungen der Starkregenfälle im Stadtgebiet 2215/2002
	Allgemeine Vorlage 2215/2002 - Finanzierung der Auswirkungen der Starkregenfälle im Stadtgebiet (exportiert: 25.08.2010)




